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Sehr geehrte Damen und Herren,

„der Mensch ist, was er isst“, schrieb einst der
Philosoph Ludwig Feuerbach. Auch wenn es
sich dabei um eine arge Verkürzung handelt –
fest steht, dass sich unsere Ernährung ganz
erheblich auf unseren Gesundheitszustand
und unser Wohlbefinden auswirkt. Damit
diese keinen Schaden nehmen, wird die Qua-
lität der Lebensmittel ebenso überprüft wie
die Beschaffenheit von kosmetischen Mit-
teln und Bedarfsgegenständen. Diese wich-
tige Aufgabe nimmt die amtliche Lebens-
mittelüberwachung wahr. Sie sorgt dafür,
dass gesundheitliche Risiken möglichst aus-
geschlossen und Täuschungen der Verbrau-
cher verhindert werden. 

Für die Thüringer Landesregierung besitzt die
Sicherheit der Verbraucher hohen Stellenwert,
weshalb sie eine effiziente Überwachung der
entsprechenden Produkte sicherstellt. Mit dem
Neubau des Thüringer Landesamtes für Le-
bensmittelsicherheit und Verbraucherschutz,
das 2006 seine Arbeit in Bad Langensalza
aufgenommen hat, haben sich die techni-
schen Voraussetzungen auf diesem Gebiet
weiter verbessert. 

Der vorliegende Jahresbericht behandelt
allerdings noch das Jahr 2005. Es ist der
dreizehnte Bericht der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung, was aber keinesfalls als
schlechtes Vorzeichen zu verstehen ist. Denn
auch im vergangenen Jahr haben sich die
Lebensmittel und Bedarfsgegenstände in Thü-
ringen als weitestgehend unbedenklich erwie-
sen. Qualitäts- und Hygienemängel blieben
seltene Ausnahmen. Die Anbieter wurden in
der überwiegenden Mehrzahl ihrer Verantwor-
tung gegenüber den Konsumenten gerecht.

Die amtliche Lebensmittelüberwachung hat
auch 2005 wieder zahlreiche Betriebskon-
trollen durchgeführt und eine große Menge
an Proben untersucht. Diese hohe Kontroll-
dichte bietet die Gewähr dafür, dass sich die
Verbraucher im Freistaat sicher fühlen kön-
nen. Mein Dank gilt an dieser Stelle den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl der
kommunalen Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsämter als auch des Thüringer
Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und
Verbraucherschutz und des Thüringer Minis-
teriums für Soziales, Familie und Gesundheit.
Sie alle haben durch ihr großes Engagement
zu dem seit Jahren hohen Qualitätsniveau
in Thüringen beigetragen. Anerkennung ge-
bührt selbstverständlich auch den Erzeuger-
und Handelsbetrieben, die in den allermeis-
ten Fällen bei Herstellung und Vertrieb ihrer
Produkte sorgfältig verfuhren. 

Vorwort des Thüringer Ministers für Soziales, Familie und Gesundheit
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Vorwort des Thüringer Ministers für Soziales, Familie und Gesundheit Dr. Klaus Zeh im Jahresbericht der amtlichen Lebensmittelüberwachung 2005
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Natürlich lassen sich trotz intensiver Überwa-
chung gesundheitliche Risiken nie hundert-
prozentig ausschließen. Nach wie vor kommt
es deshalb auf die Verbraucher selbst an.

Ihre Aufmerksamkeit bei der Auswahl der
Produkte kann gleichfalls dazu beitragen, die
Lebensmittelsicherheit in Thüringen auf dem
jetzigen hohen Niveau zu halten.

Dr. Klaus Zeh
Thüringer Minister 
für Soziales, Familie und Gesundheit



Sehr geehrte Thüringerinnen und Thüringer,

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Unter
diesem Grundsatz stellt die Thüringer Lan-
desregierung den Schutz der Verbraucherin-
nen und Verbraucher vor gesundheitlichen
Risiken sowie vor Irreführung oder Täu-
schung durch Lebensmittel, Bedarfsgegen-
stände und Kosmetika auf hohem Niveau
sicher. Dem Thüringer Landesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Verbraucherschutz
kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu.
Wenngleich Produzenten für die von ihnen in
den Verkehr gebrachten Lebensmittel unein-
geschränkt verantwortlich sind, machen von
Zeit zu Zeit europa- und deutschlandweite
Rückrufaktionen deutlich, dass auf eine amt-
liche Lebensmittelüberwachung nicht ver-
zichtet werden kann. Zudem steigen mit Blick
auf die rasant zusammenwachsenden Märkte
die Anforderungen an den gesundheitlichen
Verbraucherschutz und an das zuverlässige
Zusammenwirken von EU-, Bundes-, Landes-
und Kommunalbehörden. 

Mit dem Neubau eines modernen, mit leis-
tungsfähiger Gerätetechnik ausgestatteten
Landesamtes, in dessen erstem Bauabschnitt
die Untersuchungstätigkeit inzwischen läuft,
trägt der Freistaat Thüringen diesen wach-
senden Erfordernissen in anschaulicher Wei-
se Rechnung.

Für das Berichtsjahr 2005  kann – wie schon
in den vergangenen Jahren – eine positive Bi-
lanz gezogen werden. Die Ergebnisse der
rund 52.000 Betriebskontrollen, bei denen in
den Unternehmen das firmeneigene Quali-
täts- und Hygienemanagement kontrolliert
wurde, und die sensorischen, mikrobiologi-
schen und chemisch-analytischen Untersu-
chungen der ca. 16.600 Proben von Lebens-
mitteln und Bedarfsgegenständen bestätigen,

dass Verstöße gegen geltendes Lebensmit-
telrecht Ausnahmen darstellen. In den meis-
ten Fällen finden die Kontrolleure der Vete-
rinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
in den Betrieben und Handelseinrichtungen
hochwertige Lebensmittel, bei denen die Qua-
lität stimmt und die Rückverfolgbarkeit vom
Feld bis auf den Tisch gewährleistet ist. 

Die Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung
kontrollieren Betriebe und nehmen Proben
gezielt und risikoorientiert. Die bei den Un-
tersuchungen im TLLV festgestellte Bean-
standungsquote kann deshalb nicht als re-
präsentativ für das gesamte Marktangebot
angesehen werden. Zu berücksichtigen ist
auch, dass die heute zur Verfügung stehende
hoch sensible Analysetechnik bereits gerings-
te Mengen unerwünschter Stoffe nachwei-
sen kann. D. h. es werden Messwerte ermit-
telt, die oft nur ein Bruchteil der gesetzlich
zulässigen Höchstmenge ausmachen. Diese
Lebensmittel sind für den menschlichen Ver-
zehr völlig unbedenklich.

Vorwort des Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz
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Dr. med. habil. Wolfgang Hühn
Präsident des Thüringer Landesamtes für
Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz
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Der Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen

Gefahren sowie vor Irreführung und Täuschung

im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenstän-

den, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnis-

sen ist Aufgabe der amtlichen Lebensmittelüber-

wachung. 

Im Freistaat Thüringen sind für die amtliche Le-

bensmittelüberwachung zuständig:

• das Thüringer Ministerium für Soziales, Fami-

lie und Gesundheit (TMSFG),

• das Thüringer Landesamt für Lebensmittelsi-

cherheit und Verbraucherschutz (TLLV),

• die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-

ämter (VLÜÄ) der Landkreise und der kreis-

freien Städte.

Die Lebensmittelüberwachungsbehörden über-

prüfen stichprobenweise die Einhaltung der le-

bensmittelrechtlichen Vorschriften auf allen Han-

delsstufen vom Hersteller oder Importeur bis zum

Einzelhandel einschließlich der Gastronomie so-

wie in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpfle-

gung. Dazu führen die Behörden Betriebskontrol-

len durch und entnehmen Proben zur amtlichen

Untersuchung. Im Bedarfsfall arbeiten sie mit

den Lebensmittelüberwachungsbehörden ande-

rer Bundesländer zusammen und koordinieren

die Vollzugsmaßnahmen. Sofern bekannt wird,

dass ein in Verkehr gebrachtes Produkt nicht den

gesundheitlichen Anforderungen entspricht, wer-

den die Informationen hierüber an ein Schnell-

warnsystem übermittelt und ggf. innerhalb der

Europäischen Union an alle Mitgliedstaaten wei-

tergegeben. Aus diesem System werden auch

entsprechende Mitteilungen anderer Mitglied-

staaten empfangen und ausgewertet. 

Im Lebensmittelrecht gilt der Grundsatz, dass

die Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmit-

tel, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse und

Bedarfsgegenstände herstellen, importieren, be-

oder verarbeiten und in den Verkehr bringen, in

Eigenverantwortung sicherstellen müssen, dass

von ihren Produkten keine gesundheitlichen

Gefahren für Verbraucher ausgehen können. Im

Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht müssen die Betrie-

be angemessene Eigenkontrollen durchführen

und insbesondere beim Umgang mit Lebensmit-

teln die Hygienebestimmungen und sonstigen

lebensmittelrechtlichen Anforderungen beachten. 

Die amtliche Lebensmittelüberwachung 
in Thüringen
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Kontrollen in Betrieben 

Die Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüber-

wachung erstrecken sich auf alle Herstellerbe-

triebe, Import- und Transportunternehmen, auf

Großhandels- und Einzelhandelsbetriebe sowie

gastronomische Einrichtungen. Die Veterinär-

und Lebensmittelüberwachungsämter führen in

den Betrieben und Einrichtungen planmäßig

Betriebskontrollen, Probenahmen und Kontrollen

der Unterlagen und Aufzeichnungen durch.

Bei den Betriebskontrollen werden sowohl die

betrieblichen Eigenkontrollen als auch die hygie-

nischen Bedingungen, unter denen Lebensmittel

hergestellt, behandelt und in Verkehr gebracht

werden, beurteilt. Dazu gehören u. a. die Be-

wertung der Eigenkontrollkonzepte und deren

praktische Umsetzung, der hygienische Umgang

des Betriebspersonals mit Lebensmitteln, die

Durchführung der erforderlichen Reinigungsar-

beiten, die Beschaffenheit und Ausstattung der

Betriebsräume, der Zustand der Maschinen,

Anlagen und Arbeitsgeräte, die Lagerung der

Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte sowie

Maßnahmen zur Erhaltung der einwandfreien

Beschaffenheit der Lebensmittel und zur Vorbeu-

gung gegen Schädlingsbefall. 

Die Kontrollfrequenz für die Betriebe wird in

Thüringen nach einem komplexen Bewertungs-

schema zur Ermittlung des individuellen Risikos

des einzelnen Betriebes festgelegt. Dabei werden

die Betriebsstruktur, eventuelle produkttypische

Risiken, Umfang und Qualität der betrieblichen

Eigenkontrollen und die Ergebnisse vorange-

gangener amtlicher Überprüfungen einschließlich

der Ergebnisse aus der Untersuchung amtlicher

Proben berücksichtigt. Die Anwendung dieses im

Jahr 2001 in Thüringen eingeführten Bewertungs-

systems ermöglicht eine bessere Effizienz der

Kontrollen durch die Bildung von Kontrollschwer-

punkten. Betriebe, bei denen Mängel auftraten,

werden häufiger und intensiver kontrolliert.

Zur Unterstützung der Veterinär- und Lebens-

mittelüberwachungsämter nahmen interdisziplinär

besetzte Teams an Betriebskontrollen teil. Diese

Sachverständigenteams bewerteten insbeson-

dere die Anwendung der betrieblichen Eigen-

kontrollen nach dem HACCP-Konzept. Beim

HACCP-Konzept handelt es sich um ein Quali-

tätssicherungssystem, das auf betrieblichen Ri-

sikoanalysen basiert.

Die Untersuchung der bei Betriebskontrollen ent-

nommenen amtlichen Proben erfolgt im Thüringer

Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Ver-

braucherschutz. Die Sachverständigen erstellen

Gutachten, die als Grundlage weiterer Vollzugs-

maßnahmen gegenüber den Betrieben und ggf.

als Beweismittel bei der Einleitung ordnungs- und

strafrechtlicher Maßnahmen dienen. 

Im Jahr 2005 waren in Thüringen 36.637 Betriebe

erfasst (Abbildung 1). 24.355 dieser Betriebe wur-

den kontrolliert. Dazu muss gesagt werden, dass

bei Betrieben mit geringem lebensmittelhygieni-

schem Risiko (z. B. Drogerien, Reisebusse, Imker)

die Mindestzeitabstände zwischen den Kontrollen

ggf. auf mehr als ein Jahr ausgedehnt werden

können.  

Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung im Jahr 2005

Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung im Jahr 2005



Die Mitarbeiter der Veterinär- und Lebensmittel-

überwachungsämter führten 52.230 Kontrollen

durch. Damit entfielen im Durchschnitt auf jeden

kontrollierten Betrieb 2,1 Kontrollen. Für die ein-

zelnen Branchen war die Kontrollquote unter-

schiedlich. Die durchschnittliche Anzahl der Kon-

trollen pro kontrolliertem Betrieb betrug: 

• 8,3 bei großen Hersteller- und Abpackbetrie-

ben, 

• 2,8 beim Lebensmittelhandwerk, 

• 2,7 bei Großhändlern, Lager- und Umpackbe-

trieben,

• 2,3 beim Lebensmitteleinzelhandel, 

• 1,8 bei Gaststätten, Küchen und Kantinen, 

• 1,5 bei Erzeugerbetrieben der landwirtschaft-

lichen Urproduktion. 

Weitere statistische Angaben zum Vollzug der

amtlichen Lebensmittelüberwachung enthält Ta-

belle 1. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Betriebe 37.240 37.090 35.890 35.430 34.404 34.840 34.222 34.420 34.512 36.637

Kontrollen 74.183 75.352 69.026 63.312 53.601 55.053 55.593 58.624 56.960 52230
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Abbildung 1:  Anzahl der Betriebe und Kontrollen in den Jahren 1996 bis 2005

Kontrollen in Betrieben
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1.289 415 12 609 8 22 7 1

761 313 10 461 5 22 7 1

48 11 1 23 1

323 29 35

157 62 1 90 2

608 439 58 3.645 101 9 3 17 4

16 13 80 17

21 17 3 59 1 2 1

156 140 37 2.679 67 4 1 10 3

12 12 52

139 116 10 376 8 1 1 4

84 73 7 246 8 1 1 1

30 17 43

18 12 1 41 3

2 2 2

17 9 27

113 28 40

615 309 19 836 7 10 9 2 4 1

238 112 7 255 5 1 1 1

193 133 6 367 1 2 3 2 1

14 11 35

114 28 1 131 1

Erzeuger (Urproduktion)

Erzeuger von Lebensmitteln
tierischer Herkunft 

Fischereibetriebe

Imkereien

Erzeuger von Lebensmitteln
pflanzlicher Herkunft

Hersteller und Abpacker

Milchbearbeitungsbetriebe,
Milchverarbeitungsbetriebe

Betriebe zur Behandlung von 
Eiern, Hersteller von Eiprodukten

Hersteller von Fleisch und 
Fleischerzeugnissen

Fisch-, Krusten-, Schalen- 
und Weichtierbe- und 
verarbeitungsbetriebe

Hersteller von pflanzlichen 
Lebensmitteln inkl. Abpacker

Hersteller von Getränken

Hersteller von Halbfertig-
und Fertiggerichten

Hersteller von anderen Lebens- 
mitteln und Zusatzstoffen

Hersteller von Tabak
und Tabakerzeugnissen

Hersteller von 
kosmetischen Mitteln

Hersteller von
Bedarfsgegenständen

Vertriebsunternehmer und
Transporteure 

Großhändler, Importeure und
Exporteure von Lebensmitteln

Lebensmittellager

Umpackbetriebe

Transporteure von Lebensmitteln

Betriebsart

Maßnahmen aus Kontrollen und
ProbenbeanstandungenAnzahl der
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Tabelle 1:  Betriebskontrollen, Probenahmen, eingeleitete Maßnahmen

Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung im Jahr 2005
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3 3 3

6 2 7

31 14 4 30 7 6 1

16 6 1 8 1

13.127 8.674 533 19.598 443 116 47 19 77 27

10.696 7.407 513 17.655 429 111 46 15 75 27

1.694 985 19 1.439 14 3 4 2

31 14 16

228 31 35

478 237 1 453 2 1

18.818 12.678 865 22.382 811 135 25 47 80 31

101 36 87

4.940 3.593 91 5.671 83 15 4 7 7 3

13.770 9.042 774 16.615 728 120 21 40 73 28

7 7 9

2.180 1.840 209 5.160 193 34 5 3 49 10

1.730 1.555 187 4.530 171 28 5 3 44 9

408 261 22 591 22 6 5 1

32 18 32

10 6 7

36.637 24.355 1.696 52.230 1.563 326 89 71 234 74

Großhändler von Tabak 
und Tabakerzeugnissen

Großhändler von
kosmetischen Mitteln

Großhändler von
Bedarfsgegenständen

sonstige Vertriebsunternehmer
und Transporteure

Einzelhändler

Lebensmitteleinzelhandel

anderer Einzelhandel

Einzelhandel von Tabak 
und Tabakerzeugnissen

Einzelhandel von 
kosmetischen Mitteln

Einzelhandel von 
Bedarfsgegenständen

Dienstleistungsbetriebe

sonstige Dienstleistungsbetriebe

Küchen und Kantinen

Gaststätten und 
Imbisseinrichtungen

Volksfeste, Märkte, Messen
und andere öffentliche 
Veranstaltungen

Hersteller, die im Wesent-
lichen auf der Stufe des 
Einzelhandels verkaufen

Gewerbebetriebe

Direktvermarkter mit eigener 
Herstellung von Lebensmitteln
tierischer Herkunft

Direktvermarkter mit eigener 
Herstellung von Lebensmitteln
pflanzlicher Herkunft

sonstige Hersteller, die im 
Wesentlichen auf der Stufe 
des Einzelhandels verkaufen

Betriebsart

Maßnahmen aus Kontrollen und
ProbenbeanstandungenAnzahl der
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Kontrollen in Betrieben



95 119 336 145 1.433 888

55 144 297 157 1.150 857

56 131 246 214 425 1.174

80 95 289 197 475 1.491

84 66 177 234 351 1.589

73 81 180 305 348 1.602

102 103 228 202 398 1.495

71 74 234 89 326 1.563
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Alle Betriebskontrollen wurden in Kontrollberich-

ten dokumentiert. Lediglich in 1.696 Betrieben

(7,0 % der kontrollierten Betriebe) wurden Ver-

stöße gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

festgestellt. Die meisten Mängel konnten sofort

oder innerhalb einer festgelegten Frist beseitigt

werden. Häufig waren lediglich Hinweise zur Ver-

besserung der Ausstattung der Betriebe oder Emp-

fehlungen zur Durchführung der betrieblichen

Eigenkontrollen notwendig.

Gegenüber 1.563 Verantwortlichen wurden we-

gen geringfügiger Verstöße gegen Hygienebe-

stimmungen Verwarnungen ausgesprochen. Im

Anschluss an 234 Kontrollen ergingen wegen

Verstößen gegen Hygienebestimmungen Buß-

geldbescheide. In 74 Fällen wurde bei der zu-

ständigen Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen

den Verantwortlichen des Lebensmittelbetriebes

erstattet. Die häufigsten Gründe für die Einleitung

von Strafverfahren waren Verstöße gegen Be-

stimmungen der Hackfleisch-Verordnung, z. B. die

Überschreitung der gesetzlich begrenzten Ver-

kehrsfristen oder Verstöße gegen die Bestim-

mungen zum Kühlen und Einfrieren von Hack-

fleisch.

Für 71 Betriebe oder Betriebsteile musste eine

vorübergehende Schließung verfügt werden.

Häufigste Schließungsgründe waren gravierende

Hygienemängel in den Betriebsräumen oder

Schädlingsbefall. 

Jahr

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Straf-
anzeigen

Betriebs-
schließungen

Bußgelder Sicher-
stellungen

Verfü-
gungen

Verwarnungen

Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung im Jahr 2005

Tabelle 2: Amtliche Maßnahmen von 1998 bis 2005



65 • •

8 •

9.431 • • • •

38 • •

11 •

5 • •

11 • •

487 • •

73 • • • •

310 •

135 •

7 •

21 • • •

4 • •

72 •

7 •

14 •

5 • • •

27 •

10.623 108

3.992 • • •

554 •

13 •
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In 89 Fällen mussten ganze Produktchargen we-

gen gesundheitsrelevanter Mängel aus dem Ver-

kauf genommen, mit einem Verkehrsverbot belegt

oder unter amtlicher Aufsicht an den Hersteller,

Großhändler oder Importeur zurückgesandt wer-

den. Die beanstandeten Waren wurden unter

amtlicher Aufsicht unschädlich beseitigt. 

Tabelle 3 gibt einen Überblick über Sicherstellun-

gen, Verkehrsverbote und Rückführungen.

Kontrollen in Betrieben

kg Liter Stück senso- mikrobio- chemi- Kennzeich- sons-
rische logische sche nungsmängel tige

Milchprodukte, Käse

Eier

Fleisch, Fleischerzeugnisse, 
Wurstwaren

Fisch, Fischerzeugnisse

Krusten-, Schalen-, Weichtiere

Frittieröl

Suppen, Soßen

Backwaren, Teigwaren

Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst

Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile

Frischgemüse

Gemüseerzeugnisse, Pilze

Obstprodukte

Bier

Spirituosen, 
spirituosenähnliche Getränke

Honige und Honigzubereitungen, 
Konfitüren

Fertiggerichte

Würzmittel

Mineralwässer

Lebensmittel

Bedarfsgegenstände 
mit Lebensmittelkontakt

kosmetische Mittel 
und kosmetische Rohstoffe

Spielwaren und Scherzartikel

Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,

kosmetische Mittel

Menge Beanstandungsgründe

Tabelle 3:  Sicherstellungen, Verkehrsverbote, Rückführungen
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Auf der Grundlage fleischhygienerechtlicher Vor-

schriften wird das bei Schlachtungen gewonne-

ne Fleisch amtlich kontrolliert, um die Übertra-

gung von Infektionskrankheiten und Parasiten auf

den Menschen zu verhindern. Schlachttiere wer-

den unmittelbar vor dem Schlachten tierärzt-

lich untersucht, um sicherzustellen, dass nur

Fleisch von gesunden Tieren für den Verzehr

gewonnen wird. Nach dem Schlachten erfolgt

die Fleischuntersuchung. Die damit beauftrag-

ten amtlichen Tierärzte werden von amtlichen

Fachassistenten (bisher Fleischkontrolleure) un-

terstützt.

Im Rahmen der Fleischuntersuchung sind La-

boruntersuchungen, wie die obligatorische Tri-

chinenuntersuchung bei Schweinen, Wildschwei-

nen, einigen anderen Wildtierarten und Pferden

sowie die seit dem 6. Dezember 2000 vorge-

schriebene BSE-Untersuchung bei allen über

24 Monate alten Rindern vorzunehmen. Beim

Verdacht auf eine Erkrankung des Tieres sind

weitere spezielle Untersuchungen durchzufüh-

ren. Außerdem werden Rückstandsuntersuchun-

gen nach festgelegten Stichprobenplänen veran-

lasst.

Für die Durchführung der Fleischuntersuchung

sind die Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsämter verantwortlich. Die vorgeschriebe-

nen BSE-Proben werden im Thüringer Landesamt

für Lebensmittelsicherheit und Verbraucher-

schutz getestet. Nur die freiwilligen BSE-Tests bei

Rindern in der Altersgruppe unter 24 Monaten

dürfen an zugelassene private Labore in Auftrag

gegeben werden. 

Im Jahr 2005 wurde bei 1.583.496 Großtieren

die Schlachttier- und Fleischuntersuchung durch-

geführt. Es handelte sich um:

• 1.511.068 Schweine, davon 1.438.164 in zu-

gelassenen Schlachtbetrieben;

• 57.092 Rinder, davon 53.955 in zugelassenen

Schlachtbetrieben;

• 2.062 Kälber, davon 1.451 in zugelassenen

Schlachtbetrieben;

• 7.072 Schafe, davon 2.342 in zugelassenen

Schlachtbetrieben;

• 825 Ziegen, davon 188 in zugelassenen

Schlachtbetrieben;

• 113 Pferde, davon 85 in zugelassenen

Schlachtbetrieben;

• 5.264 Stück Gehegewild, davon 1.344 Stück

Damwild.

Abgesehen von 9.293 Schlachtschweinen aus

anderen EU-Mitgliedstaaten waren alle übri-

gen Tiere deutscher Herkunft. Im Ergebnis der

Untersuchungen wurden 3.833 geschlachtete

Tiere als untauglich für den menschlichen Ver-

zehr beurteilt und unschädlich beseitigt, davon

3.080 Schweine, 716 Rinder, 19 Kälber, 15 Scha-

fe, 2 Ziegen und 1 Pferd. 

Bei Hausschlachtungen musste in 3 Fällen Straf-

anzeige gegen Privatpersonen wegen Verstö-

ßen gegen die Untersuchungspflicht erstattet

werden. 

Erlegtes Wild unterliegt der amtlichen Fleisch-

untersuchung, sofern der Jäger beim Aufbre-

chen des Tierkörpers Merkmale feststellt, die das

Wildfleisch als bedenklich für den Verzehr er-

scheinen lassen. Generell zu untersuchen ist

Wildfleisch, das über zugelassene Wildbear-

beitungsbetriebe vermarktet wird. Die amtliche

Fleischuntersuchung wurde durchgeführt bei:

• 4.172 Stück Schwarzwild,

• 2.258 Stück Rehwild,

Amtliche Fleischhygieneüberwachung
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• 834 Stück Rotwild,

• 313 Stück Sika- und Damwild,

• 48 Stück sonstiges Haarwild.

Davon wurden 103 Stück Schwarzwild, 59 Stück

Rehwild, 23 Stück Rotwild und 5 Stück Sikawild

bzw. Damwild als untauglich für den mensch-

lichen Verzehr beurteilt.

Bei 23.029 Stück erlegtem Schwarzwild und

56 Stück sonstigem Wild wurde das Fleisch auf

Trichinen untersucht. Trichinenbefall ist nur bei

einem in einem Drittland erlegten Wildschwein

nachgewiesen worden. In Thüringen erlegtes

Wild war trichinenfrei.

Geflügel unterliegt, wenn es in gewerblichen

Betrieben geschlachtet wird, ebenfalls der amt-

lichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung. Die

Gesamtzahl der untersuchten Hühner, Puten,

Enten, Gänse und Perlhühner betrug 14.468.143.

Die Beanstandungsquote lag bei 3,1 %. Direkt bei

der Anlieferung an Fleischverarbeitungsbetriebe

wurden 18.856.157 kg Geflügelfleisch überprüft.

Über die Schlachttier- und Fleischuntersuchung

hinaus werden von den Veterinär- und Lebens-

mittelüberwachungsämtern bei der Fleischge-

winnung intensive Hygienekontrollen durchge-

führt. Schlachtbetriebe unterliegen während der

Betriebszeit ständig der amtstierärztlichen Kon-

trolle, in Fleischzerlegungsbetrieben erfolgen die

Überprüfungen einmal täglich. Bei Fleisch verar-

beitenden Betrieben wird die Frequenz der Hygie-

nekontrollen anhand einer schriftlich dokumen-

tierten Risikobewertung festgelegt. Die Kontrollen

umfassen sowohl die Betriebsräume als auch den

sachgerechten Umgang der Beschäftigten mit

dem Fleisch. Es wird außerdem auf die konse-

quente Einhaltung der vorgeschriebenen Kühl-

temperaturen sowie die ordnungsgemäße Durch-

führung der Reinigungsarbeiten geachtet. Die

Überprüfung schließt darüber hinaus die von den

Schlachtbetrieben zu führenden Nachweise über

die Herkunft der Schlachttiere und die Abgabe

des Fleisches ein. 

Gemäß den Vorschriften der Europäischen Union

wird jedes geschlachtete Rind, das älter als 30

Monate ist, auf BSE untersucht. In Deutschland

wurde diese Altersgrenze mit Wirkung vom 31.

Januar 2001 auf 24 Monate herabgesetzt. Die

Untersuchungen erfolgen in einem zu diesem

Zweck staatlich zugelassenen Labor. Die Freiga-

be der Rinder zum menschlichen Verzehr wird

erst nach dem Vorliegen des Testergebnisses

erteilt. Die unter 24 Monate alten Rinder, für die

keine Testpflicht besteht, können im Auftrag des

Schlachtbetriebes ebenfalls getestet werden. Die-

se Tests dürfen auch in nichtstaatlichen Laboren

außerhalb Thüringens durchgeführt werden, die

jedoch von der dort zuständigen Landesbehörde

zugelassen sein müssen.

Im Jahr 2005 wurden im Thüringer Landesamt für

Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz

36.989 Proben von geschlachteten Rindern auf

BSE/TSE getestet. Davon waren 36.896 gesund

geschlachtete Rinder und 93 notgeschlachtete

Tiere.

Außerdem wurden 876 in Thüringen geschlach-

tete unter 24 Monate alte Rinder, bei denen keine

Untersuchungspflicht bestand, in zugelassenen

privaten Laboren in anderen Bundesländern ge-

testet. Die Testergebnisse der in Thüringen ge-

schlachteten Rinder waren negativ.

Seit dem 1. Januar 2002 werden in der Europäi-

schen Union auch TSE-Tests von über 18 Mona-

te alten geschlachteten sowie von verendeten

und getöteten Schafen und Ziegen nach einem

für die Mitgliedstaaten festgelegten Stichproben-
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Programm durchgeführt. Entsprechend dem für

Thüringen im Jahr 2005 geltenden Stichproben-

Schlüssel bei Schlachttieren wurden 142 über 18

Monate alte Schafe und 102 Ziegen auf TSE

untersucht. Alle Proben waren negativ. 

Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung im Jahr 2005

gesund geschlachtete Tiere

notgeschlachtete Tiere

außerhalb Thüringens
getestete Tiere

74 4.460 32.362 36.896

10 12 71 93

876 0 0 876

960 4.472 32.433 37.865

Tabelle 4:  BSE-Untersuchungen der in Thüringen geschlachteten Rinder

Alter der untersuchten Tiere

unter
24 Monate

24 bis 30
Monate

über
30 Monate

BSE-
Untersuchungen

Als zusätzliche Schutzmaßnahme zur Minimie-

rung des Risikos für die Verbraucher ist seit

Oktober 2000 in der Europäischen Union über

die BSE-Tests bei Schlachttieren hinaus die Ent-

fernung des so genannten spezifizierten Risi-

komaterials bei Rindern, Schafen und Ziegen vor-

geschrieben. Die Entfernung des spezifischen

Risikomaterials und dessen separate Entsorgung

durch Verbrennen in hierfür zugelassenen An-

lagen wird von den Veterinär- und Lebensmit-

telüberwachungsämtern streng kontrolliert.
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Bearbeitung von Meldungen 
des Schnellwarnsystems

Mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 der Kom-

mission der Europäischen Union wurde unter der

Bezeichnung „Schnellwarnsystem“ (Rapid Alert

System for Food and Feed – RASFF) ein Verfah-

ren zur Informationsübermittlung und Warnung

vor gesundheitlichen Gefahren im Verkehr mit

Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futter-

mitteln EU-weit eingeführt. Bei gesundheits-

schädlichen Bedarfsgegenständen sowie kosme-

tischen Mitteln findet ein ähnliches System zum

Austausch von Informationen auf der Basis der

EU-Richtlinie über die allgemeine Produktsicher-

heit Anwendung. Über diese Systeme werden

innerhalb der Mitgliedstaaten der EU alle Informa-

tionen über potentielle Gesundheitsgefahren für

Verbraucher bei Produkten, die sich im Handel

befinden, ausgetauscht. 

Nach einem Bericht der Europäischen Kommis-

sion wurden im Jahr 2005 innerhalb der Europä-

ischen Union 956 Warnmeldungen über gesund-

heitsschädliche Produkte zwischen den Lebens-

mittelüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten

ausgetauscht. In 61% bezogen sich die Warnmel-

dungen auf Produkte aus einem Mitgliedstaat, in

3% auf Produkte aus einem künftigen Beitrittsstaat

und in 36 % auf Produkte eines Drittlands. Die am

häufigsten von einer Warnung betroffenen Produkt-

kategorien waren Fische und Meerestiere (20 %),

Fleisch- und Fleischerzeugnisse einschließlich

Geflügel (18 %), Kräuter und Gewürze (11 %) so-

wie Obst und Gemüse (8 %). Häufigste Risiken

waren pathogene Mikroorganismen (27%), Män-

gel bei der Zusammensetzung (19 %), Belastung

mit Rückständen und Kontaminanten (10 %), Zu-

satzstoffe (10 %) und Mykotoxine (9 %).

Im Ergebnis der auf die Begutachtung von 8 Le-

bensmittelproben und einem Bedarfsgegenstand

im TLLV folgenden Ermittlungen konnte eine

gesundheitliche Gefahr für die Verbraucher nicht

ausgeschlossen werden. In diesen Fällen stellten

die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-

ämter sicher, dass die gesamte Charge des be-

anstandeten Produktes auf allen Handelsstufen

aus dem Verkehr genommen wurde. In 5 Fäl-

len erfolgten Mitteilungen an das Bundesamt

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit (BVL) zur Einstellung der Informationen in

das Schnellwarnsystem, weil sich beanstandete

Produkte bereits außerhalb Thüringens im Han-

del befanden.

Die in Thüringen festgestellten und an das

Schnellwarnsystem mitgeteilten Beanstandungen

betrafen: 

• getrocknete Seealgen mit überhöhtem Jod-

gehalt;

• ein Nudel-Fertiggericht, das eine unzulässige

Bestrahlung aufwies;

• Nahrungsergänzungsmittel mit dem Schwer-

metall Cadmium;

• Trinkgläser mit erhöhter Bleilässigkeit;

• Pistazien mit dem Schimmelpilzgift Aflatoxin.

Darüber hinaus haben die Thüringer Lebensmit-

telüberwachungsbehörden aus dem Schnellwarn-

system 1.971 Mitteilungen zu 1.312 beanstande-

ten Produkten erhalten. Davon waren

• 662 Lebensmittel nichttierischer Herkunft ein-

schließlich neuartige Lebensmittel- und Nah-

rungsergänzungsmittel,

• 472 Lebensmittel tierischer Herkunft,

• 35 Futtermittel,

• 59 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkon-

takt,



Lebensmittel

Bedarfsgegenstände

kosmetische Mittel

Futtermittel

8 1.134 65 20

1 110 29 6

0 33 3 0

0 35 2 0

in Thüringen fest-
gestellte nicht

sichere Produkte

Informationen
über nicht sichere

Produkte im
Schnellwarnsystem

Kontrollaktionen
in

Thüringen

in Thüringen
vorgefundene

Produkte
Erzeugnis

• 25 sonstige Bedarfsgegenstände,

• 26 Spielzeuge,

• 33 kosmetische Mittel.

Von den Produkten, vor denen gewarnt wurde,

stammten 169 aus Deutschland, 636 aus Mit-

gliedstaaten der EU und 507 aus Drittländern

bzw. waren von unbekannter Herkunft. Nach Ein-

zelfallprüfungen von Produktbeschreibung, Kenn-

zeichnung, Verkehrsfrist, Beanstandungsgrund

und Vermarktungswegen war bei 99 Mitteilungen

nicht auszuschließen, dass potentiell gesund-

heitsschädliche Produkte auch in Thüringen im

Handel sein könnten. In diesen Fällen wurden in

allen Thüringer Kreisen und kreisfreien Städten

im Groß- und Einzelhandel und ggf. auch in Pro-

duktionsbetrieben und in der Gastronomie Kon-

trollen zum Auffinden dieser Produkte veranlasst.

Insgesamt waren 2.826 Betriebe in die Rückruf-

aktionen einbezogen worden. 

Bei 26 Kontrollaktionen wurden die beanstande-

ten Produkte in Thüringen vorgefunden. In den

übrigen Fällen waren die beanstandeten Erzeug-

nisse entweder in Thüringen nicht in den Handel

gekommen oder bereits durch einen vom Her-

steller, Importeur oder Großhändler ausgelösten

Warenrückruf zurückgenommen bzw. der weitere

Verkauf gesperrt worden. Soweit die Unterneh-

men noch nicht selbst tätig geworden waren,

organisierten die Überwachungsbehörden Rück-

holaktionen der Waren  und sperrten  bis zu deren

Wirksamkeit den Verkauf in Einzelhandelsbe-

trieben. Die umfangreichen Überprüfungen der

Einzelhändler bewirkten, dass alle Einzelhan-

delsgeschäfte den Rückrufen ihrer Lieferanten

die notwendige Beachtung schenkten.

Ergehen Meldungen über beanstandete Futter-

mittel werden von den Behörden der Futtermittel-

überwachung die belieferten landwirtschaftlichen

Betriebe ermittelt, um sicherzustellen, dass kein

mit Schadstoffen belastetes oder mit unzulässi-

gen Inhaltsstoffen versetztes Futter an Lebens-

mittel liefernde Tiere verfüttert wird. In 2 Fällen

wurden in Zusammenarbeit mit der amtlichen

Futtermittelüberwachung Tierhaltungsbetriebe auf

einen eventuellen Einsatz von falsch deklarier-

tem, mit unzulässigen Inhaltsstoffen hergestell-

tem Futtermittel kontrolliert. Die Thüringer Betrie-

be hatten jedoch keine Futtermittel der beanstan-

deten Chargen erhalten.
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In Thüringen wurden infolge von Warnmeldungen

folgende Produkte vorgefunden:

• Gemüseprodukte, Gewürze und Soßen mit

nicht zugelassenen Farbstoffen;

• Feigen, Pistazien und Erdnussbrotaufstrich mit

erhöhten Mykotoxingehalten;

• Seealgen mit überhöhtem Jodgehalt;

• Pfannenwender, Kartoffelstampfer und Kunst-

stoffbecher mit unzulässiger Abgabe von Ami-

nen und anderen Schadstoffen;

• Nahrungsergänzungsmittel, Spielwaren, Trink-

gläser und Keramikteller mit unzulässig hohen

Gehalten an Schwermetallen;

• Rohwurst mit Colibakterien;

• Ingwer und Rohwurst mit Salmonellen;

• Räucherfisch mit überhöhtem Histamingehalt;

• Fischkonserven mit überhöhten Werten an

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-

stoffen (PAK);

• Forellenkaviar und Honig mit Rückständen von

Tierarzneimitteln;

• Weinblätter mit Rückständen von Pflanzen-

schutzmitteln;

• Meerestiere und Fertiggerichte, bei denen eine

unzulässige Bestrahlung nachgewiesen wurde;

• Schadstoffabsonderung aus Verschlussdeckeln

von Gewürzpaste;

• Süßwaren, die beim Verschlucken Erstickungs-

gefahr auslösen könnten;

• Glühwein und Biermixgetränke in Flaschen mit

Überdruck. 

Maßnahmen bei besonderen 
Vorkommnissen

Im Folgenden werden Beispiele für die Maß-

nahmen der Lebensmittelüberwachungsbehör-

den nach besonderen Vorkommnissen darge-

stellt.

Café-Bistro ohne Trinkwasserversorgung

Obwohl die Trinkwasserversorgung eines Café-

Bistros aus dem öffentlichen Leitungsnetz we-

gen einer beanstandeten Wasserprobe vorüber-

gehend eingestellt worden war, blieb dieser

Betrieb weiterhin geöffnet. Ermittlungen ergaben,

dass Wasser aus einem auf dem Grundstück

befindlichen Brunnen entnommen worden war.

Der mehrere Jahre zuvor stillgelegte, private

Brunnen war ohne vorherige Wasseruntersu-

chung illegal wieder in Betrieb genommen wor-

den. Eine Probe dieses Wassers musste wegen

Verunreinigung mit Colibakterien, einer zu ho-

hen Gesamtkeimzahl und Überschreitung des

Grenzwertes für Nitrat beanstandet werden. Das

Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von

Lebensmitteln und Getränken wurde mit sofor-

tiger Wirkung untersagt und ein Strafverfahren

eingeleitet.

Verkehrsunfall eines Lebensmitteltransport-
fahrzeuges 

Im Oktober 2005 verunglückte im Thüringer Wald

in der Nähe einer Gaststätte ein Kühlfahrzeug

mit 8 Tonnen Schweinefleisch. Dabei kippte der

LKW um und ein Teil der Ladung fiel auf die

Straße. 

Nach den Aufräumarbeiten stellte die Polizei eine

Differenz zwischen der gelieferten Menge und

der Menge der entsorgten Fleischteile fest. Bei

einer daraufhin veranlassten Kontrolle der in der

Nähe liegenden Gaststätte durch die Lebens-

mittelüberwachungsbehörde konnten dort 28 kg

Fleischteile aus dem verunglückten Transport

anhand der auf dem Fleisch befindlichen amtli-

chen Genusstauglichkeitskennzeichen zweifels-

frei identifiziert werden. Das Fleisch sowie be-

reits daraus zubereitete Schnitzel wurden als für

den menschlichen Verzehr ungeeignet beurteilt
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und entsorgt. Es wurde Strafanzeige gegen den

Betreiber der Gaststätte erstattet. 

Gruppenerkrankungen

In Hotels, Kindergärten, Seniorenheimen und an-

deren sozialen Einrichtungen, die von Groß- bzw.

Gemeinschaftsküchen mit Essen vorsorgt wer-

den, erfassten die zuständigen Gesundheitsäm-

ter 188 Erkrankungsgeschehen (Gruppenerkran-

kungen) mit 3.253 erkrankten Personen.

Bei Erkrankungsgeschehen wurden die Veterinär-

und Lebensmittelüberwachungsämter regelmäßig

bei der Abklärung der Erkrankungsursachen ein-

bezogen, um zu prüfen, ob die im fraglichen Zeit-

raum verzehrten Speisen Ursache der Erkran-

kungen sein könnten. Dazu erfolgten Kontrollen

in den Küchenbetrieben auf mögliche Hygiene-

fehler und Risiken bei der Herstellung und Verar-

beitung von Lebensmitteln, z. B. Unterbrechun-

gen der Kühlkette oder zu lange Standzeiten

von Zwischenprodukten. Von noch vorhandenen

Speisen sowie deren Roh- und Zwischenproduk-

ten wurden Proben entnommen und auf über-

tragbare Krankheitserreger untersucht. Die Über-

prüfungen fanden auch bei den Zulieferern, wie

Bäckereien, Metzgereien und Cateringbetrieben

statt. 

Bei 14 Erkrankungsgeschehen wurden Salmonel-

losen bei den Patienten festgestellt, ausgelöst

durch Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhi-

murium oder Salmonella Agona. Die Ermittlun-

gen legten den Verdacht auf lebensmittelbedingte

Übertragungswege nahe. Nur in einem Fall konn-

ten die gleichen Keime auch in einem Lebens-

mittel (Teewurst) gefunden werden, welches im

fraglichen Zeitraum von den Patienten verzehrt

worden war. 

Bei zahlreichen Gruppenerkrankungen wurden

Noroviren (94 Fälle) und Rotaviren (24 Fälle)

nachgewiesen. Norovirus-Erkrankungen sind welt-

weit verbreitet und zählen in Deutschland zu den

häufigsten infektiösen Gastroenteritiden (Magen-

Darm-Erkrankungen). Noroviren werden der

Familie der Calciviren zugeordnet. Diese sind in

der Umwelt äußerst stabil und hochinfektiös. Der

Mensch ist das einzige bekannte epidemiologisch

relevante Erregerreservoir. Neben der Übertra-

gung von Mensch zu Mensch ist auch die An-

steckung über kontaminierte Lebensmittel oder

Trinkwasser möglich. 

Kontrollen nach dem Infektionsschutzgesetz

Nach dem Infektionsschutzgesetz besteht bei be-

stimmten Erkrankungen ein gesetzliches Arbeits-

verbot. Darüber hinaus sind die Beschäftigten

von Lebensmittelbetrieben vor ihrer Einstellung

und einmal jährlich über die Risiken beim Um-

gang mit Lebensmitteln sowie über lebensmittel-

hygienisch wichtige Krankheiten zu belehren. Die

Lebensmittelunternehmer müssen die Einhaltung

dieser Vorschriften gewährleisten und dokumen-

tieren, dass alle Mitarbeiter entsprechend ge-

schult worden sind.

Die Durchführung der erforderlichen Schulungs-

maßnahmen wurde stichprobenweise im Rah-

men der Betriebskontrollen bei 14.631 Personen

überprüft. Davon waren 2.090 Beschäftigte ent-

weder nicht über Infektionsrisiken unterrichtet

worden oder es fehlten entsprechende Nach-

weise. Die verantwortlichen Betriebsleiter wurden

verwarnt und erhielten die Auflage, die Schulun-

gen kurzfristig nachholen zu lassen. Soweit Per-

sonen, die mit Lebensmitteln arbeiteten, erkrankt

waren, wurde ein Beschäftigungsverbot ausge-

sprochen.
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Überwachung der Rindfleischetikettierung

Zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit von

Rindfleisch ist durch Verordnungen der Europä-

ischen Union in allen Mitgliedstaaten seit dem

Jahr 2001 die Etikettierung von Rindfleisch ein-

heitlich geregelt. Danach sind von den Unterneh-

men der Fleischwirtschaft, des Fleischerhand-

werks und des Lebensmittelhandels an jedem

Stück Rindfleisch bestimmte obligatorische An-

gaben anzubringen und die vom jeweiligen Vor-

lieferanten erhaltenen Informationen weiterzu-

geben. Für den Verbraucher müssen an der

Ladentheke die Herkunftsinformationen zu Ge-

burt, Mast und Schlachtung des Rindes sowie zur

Zerlegung des Fleisches sichtbar angebracht

sein. Die Richtigkeit der Angaben wird von der

amtlichen Kontrollstelle anhand eines ebenfalls

auf dem Etikett anzugebenden Identifizierungs-

codes (Referenznummer) über alle Vermark-

tungsstufen bis zum Einzeltier oder einer Gruppe

von Tieren geprüft.

Freiwillige Zusatzangaben, die über die vorge-

schriebene Kennzeichnung hinausgehende Infor-

mationen enthalten, z. B. bezüglich der Haltungs-

form oder der Art der Fütterung, müssen als

fakultative Angaben von der Bundesanstalt für

Landwirtschaft und Ernährung genehmigt sein,

damit deren Richtigkeit durch beauftragte Kon-

trollstellen überprüft werden kann. 

Für die Kontrollen zur Überwachung der Rind-

fleischetikettierung sind in Abhängigkeit von dem

angewendeten Etikettierungsverfahren (obligato-

risch oder fakultativ) und in Abhängigkeit von der

Art der Betriebe entweder die Bundesländer oder

die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-

rung zuständig. 

In Thüringen wurde der Thüringer Verband für

Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tier-

zucht e. V. beauftragt, die Betriebskontrollen

durchzuführen. Soweit auf Grund der Kontroller-

gebnisse amtliche Maßnahmen erforderlich sind,

werden diese vom Thüringer Landesamt für

Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz

durchgeführt. Das TLLV legt auch die Planvorga-

ben für die Kontrolltätigkeit des beauftragten Ver-

bandes fest und prüft deren Einhaltung. 

Im Jahr 2005 wurde die Rindfleischetikettierung

in 661 von 1.727 Fleischereien und deren Ver-

kaufsfilialen überprüft, dies entspricht einer Stich-

probenquote von 38 %. Die zu kontrollierenden

Betriebe werden nach einem vorgeschriebenen

Verfahren unter Berücksichtigung der Vermark-

tungsstruktur, der im Betrieb gehandelten Fleisch-

mengen und eventueller Beanstandungen bei der

vorangegangenen Kontrolle festgelegt. Anhand

einer Fleischprobe wird bei jeder Betriebsprüfung

die korrekte Anwendung der Etikettierung bis zur

nächsten Handelsstufe, bei einem Teil der Kon-

trollen auch über mehrere Handelsstufen bzw. bis

zum Schlachtbetrieb, zurückverfolgt. 

Die Richtigkeit der beim Verkauf angebrachten

Etiketten konnte in den meisten Fällen von den

Betrieben belegt werden. Wegen geringfügiger

Kennzeichnungsmängel bzw. Mängel bei der

Rückverfolgbarkeit geprüfter Fleischproben er-

folgten 280 schriftliche Belehrungen. In einem

Fall wurde wegen der Weigerung, die betrieb-

lichen Aufzeichnungen vorzulegen, ein Bußgeld-

verfahren eingeleitet. 

Kontrolle von Transportfahrzeugen

Im Jahr 2005 überprüften die Veterinär- und Le-

bensmittelüberwachungsämter 131 Lebensmittel-

transportfahrzeuge von 28 in Thüringen ansässi-

gen Speditionen. Lediglich in einem Fall wurde

Spezielle Überprüfungen



ein Verstoß gegen Hygienebestimmungen bei der

Beförderung von Lebensmitteln festgestellt und

eine Verwarnung ausgesprochen. Darüber hin-

aus wurden bei Betriebskontrollen auch Fahrzeu-

ge von außerhalb Thüringens ansässigen Spedi-

tionen überprüft, die Thüringer Betriebe beliefer-

ten. Gemeinsam mit Einsatzteams der Polizei

oder dem Bundesamt für Güterfernverkehr erfolg-

ten schwerpunktartig auch an den Autobahnen

Kontrollen von Lebensmitteltransporten. 

Einfuhrkontrollen 

Importe von Lebensmitteln tierischer Herkunft

aus Drittländern werden an den Außengrenzen

(Grenzkontrollstellen) des gemeinsamen Bin-

nenmarktes sowie an bestimmten Häfen und

Flughäfen kontrolliert. Neben der zollrechtlichen

Abfertigung werden die Transportfahrzeuge auch

hinsichtlich der lebensmittelhygienischen Anfor-

derungen überprüft. Die an den Grenzen kontrol-

lierten Waren sind in der gesamten EU verkehrs-

fähig. An den Thüringer Flughäfen sind keine

Grenzkontrollstellen vorhanden.

Lebensmittel pflanzlicher Herkunft aus Drittlän-

dern, die zur Weiterverarbeitung in einem Le-

bensmittelbetrieb bestimmt sind, können auch am

Bestimmungsort, d. h. im Betrieb des Importeurs,

zollrechtlich abgefertigt werden. Dabei informiert

die Zollbehörde die für den Empfänger zustän-

dige Lebensmittelüberwachungsbehörde, welche

die lebensmittelhygienische Kontrolle der Ware

durchführt und dabei ggf. Proben entnimmt. Der

Umfang dieser Einfuhren nach Thüringen ist

gering und erfolgt hauptsächlich an Süßwaren-

hersteller und Gemüseverarbeiter. Eingeführt

wurden im wesentlichen Haselnüsse, Sonnenblu-

menkerne und Pistazien aus der Türkei, Dillspit-

zen aus Usbekistan und getrocknete Pilze aus

China. Im Jahr 2005 betrug die Direkteinfuhr aus

Drittländern 1.964 Tonnen. Es gab keine Bean-

standungen.

Innerhalb des Binnenmarktes der Europäischen

Union ist der Grundsatz des freien Warenver-

kehrs verwirklicht. Daher sind Lebensmittel, die

in einem Mitgliedstaat lebensmittelhygienisch

überwacht wurden, auch in allen anderen Mit-

gliedstaaten verkehrsfähig, ohne weitere Einfuhr-

kontrollen an den Binnengrenzen der EU-Mit-

gliedstaaten. 

24

Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung im Jahr 2005



25

In Thüringen werden regelmäßig spezielle Fra-

gestellungen als landesweite Vollzugsschwer-

punkte vorgegeben und von den Veterinär- und

Lebensmittelüberwachungsämtern nach gleichem

Kontrollschema bearbeitet. Die Ergebnisse sind

nachstehend zusammengefasst.

Auslieferung von „Warmfleisch“ 
aus Schlachtbetrieben

Grundsätzlich ist Fleisch nach der Schlachtung

unverzüglich zu kühlen. Die Kühlkette darf beim

Transport und bei der weiteren Verarbeitung von

Fleisch nach der Schlachtung nicht unterbrochen

werden. Da einige Thüringer Wurstspezialitäten

traditionell aus schlachtfrischem Fleisch (Warm-

fleisch) ohne zwischenzeitliche Kühlung herge-

stellt werden, ist dafür eine Ausnahmeregelung

erforderlich. Um Fleischeigenschaften, die nur

unmittelbar nach der Schlachtung vorhanden

sind, bei der Herstellung von Fleischerzeugnis-

sen ausnutzen zu können, darf ein Zeitrahmen

von maximal 6 Stunden bis zur Verarbeitung

dieses Fleisches nicht überschritten werden. Für

diese spezielle Verfahrensweise bei der Her-

stellung von bestimmten Thüringer Fleisch- und

Wursterzeugnissen muss eine Ausnahmegeneh-

migung der zuständigen Veterinärbehörde vor-

liegen. Die Erteilung der Genehmigung ist an

strenge Auflagen gebunden, um die Frischfleisch-

transporte gezielt überwachen und Missbrauch

verhindern zu können. Die Transportdauer im

ungekühlten Fahrzeug ist auf maximal 2 Stunden

begrenzt. Das Fleisch muss so rechtzeitig bei den

Verarbeitungsbetrieben eintreffen, dass die Wei-

terverarbeitung innerhalb von 6 Stunden nach

dem Schlachten der Tiere gewährleistet ist.

Ziel des Überwachungsschwerpunktes war, die

Zusammenarbeit der beteiligten Ämter zu för-

dern und die Einhaltung der den Schlachtbe-

trieben erteilten Auflagen zu überprüfen. Bei den

Verarbeitungsbetrieben, die mit schlachtfrischem

Fleisch beliefert werden, war insbesondere zu

prüfen, ob das Warmfleisch fristgerecht und aus-

schließlich für die genehmigten Verwendungs-

zwecke eingesetzt wird. Mängel wurden nicht

festgestellt. Die erteilten Genehmigungen wurden

aktualisiert und teilweise mit weiteren Auflagen

versehen. 

Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen und
Produktchargen in 
Fleischverarbeitungsbetrieben

Ab 1. Januar 2005 sind wesentliche Bestimmun-

gen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Fest-

legung der allgemeinen Grundsätze und Anfor-

derungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung

der Europäischen Behörde für Lebensmittel-

sicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur

Lebensmittelsicherheit anzuwenden. Die dort in

den Artikeln 18 und 19 enthaltenen Bestimmun-

gen zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln

und Verantwortlichkeit für Lebensmittel verlangen

von allen Lebensmittelunternehmern, die Rück-

verfolgbarkeit auf allen Produktions-, Verarbei-

tungs- und Vertriebsstufen sicherzustellen und

nicht sichere Lebensmittel vom Markt zu nehmen.

Die neuen Anforderungen stellen gegenüber dem

bisherigen Recht (abgesehen von der Auswei-

tung auf alle Branchen) insofern eine Verschär-

fung dar, als dass jetzt „Systeme und Verfahren“

zur Feststellung der Handelspartner sowie zur

Zeitlich begrenzte Vollzugsschwerpunkte

Zeitlich begrenzte Vollzugsschwerpunkte
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Mitteilung der Informationen an die Behörden

gefordert sind. Mit diesen Vorschriften soll ermög-

licht werden, eventuell bereits auf der Einzelhan-

delsstufe vermarktete Lebensmittel aus dem Ver-

kehr zu nehmen, wenn diese Sicherheitsmängel

aufweisen. In diesem Fall haben die Lebens-

mittelunternehmer einen Warenrückruf einzulei-

ten, ohne dass es einer behördlichen Anordnung

bedarf. Gegenüber den Lebensmittelüberwa-

chungsbehörden besteht eine Mitteilungspflicht

über die Art der Gesundheitsschädlichkeit und die

zum Schutz der Verbraucher eingeleiteten Maß-

nahmen. Auch die mit dem Produkt belieferten

Zwischen- und Einzelhändler müssen in diesem

Fall sachdienliche Informationen zur Rückverfol-

gung eines Lebensmittels an die Behörden wei-

tergeben. Die Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit

verlangen von jedem Lebensmittelunternehmer

• die Feststellung der Lieferanten der Ausgangs-

stoffe und der Unternehmen, an die Erzeug-

nisse geliefert worden sind (über jeweils eine

Handelsstufe);

• Einrichtung von Dokumentationssystemen, mit

denen die Rückverfolgbarkeit sichergestellt

wird;

• Einhaltung der in spezifischen Bestimmungen

enthaltenen Vorschriften zur Dokumentation

und Kennzeichnung;

• den Rückruf bzw. eine Verkaufssperre auf

allen Handelsstufen, auf denen ein nicht siche-

res Lebensmittel vermarktet wird;

• Informationen über nicht sichere Lebensmittel

an die zuständigen Behörden.

Auf Grund dieser neuen Vorschriften sollte in

allen zugelassenen sowie in ausgewählten regi-

strierten Herstellerbetrieben geprüft werden, wie

den gestiegenen Anforderungen Rechnung ge-

tragen wird. Insbesondere war zu prüfen, ob

Herstellerbetriebe nach einer Beanstandung die

von ihnen in Verkehr gebrachten Produkte auch

dann identifizieren und eingrenzen können, wenn

sich diese Produkte bereits auf der Einzelhan-

delsstufe befinden. Dabei waren konkrete, auf

bestimmte Chargen bezogene Vertriebslisten vor-

zulegen. Die allgemeine Benennung der belie-

ferten Kundenbetriebe genügte noch nicht den

Anforderungen. Kontrolliert wurde auch, auf wel-

che Art und in welcher Frist Informationen über

ein in den Verkehr gebrachtes Lebensmittel an

die Lebensmittelüberwachungsbehörde übermit-

telt werden können, wenn der Verdacht besteht,

dass das Erzeugnis den Anforderungen an die

Lebensmittelsicherheit nicht entspricht. 

Die auf eine bestimmte Charge bezogene Rück-

verfolgbarkeit der von den Lebensmittelherstel-

lern in ihren Rezepturen verwendeten Rohstoffe

bis zur jeweils letzten Handelsstufe war ebenfalls

zu überprüfen. Dazu müssen die Lebensmittel-

hersteller die Wareneingänge in ihren Betrieb bei

jeder Anlieferung kontrollieren und dokumentie-

ren. Auch die mengenmäßig geringfügigen Zuta-

ten, z. B. Gewürze, Gemüse, Kräuter, Eier, Käse,

Zusatzstoffe, Starterkulturen, Aromen usw. müs-

sen einbezogen werden.

Bei den Kontrollen wurde festgestellt, dass 

• in den zugelassenen Fleischverarbeitungsbe-

trieben die Rückverfolgbarkeit der wesent-

lichen Rohstoffe sowie die Feststellung der

jeweils nächsten Handelspartner gewährleistet

war;

• bei der Identifizierung der Herkunft von Gewür-

zen und pflanzlichen Zutaten in einigen Betrie-

ben Defizite existierten;

• in den registrierten Betrieben Verbesserungen

der Rückverfolgbarkeit sowohl bezüglich der

verwendeten Rohstoffe als auch bezüglich der

vermarkteten Produkte durchgesetzt werden

müssen;

• in 90 % der zugelassenen Fleischverarbei-

tungsbetriebe die Erstellung von Vertriebslis-

ten für eine konkrete Produktcharge und deren

Übergabe an die Behörde innerhalb weniger
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Zulassungen und Genehmigungen

Minuten bis maximal 3 Stunden realisiert wer-

den konnte; 10 % der Betriebe benötigten da-

zu maximal 1 Tag;

• bei Retouren, d. h. der Rücklieferung von Wa-

ren aus dem Handel, in einigen Fällen der

reklamierende Betrieb und der Reklamations-

grund nicht belegt werden konnten.

Schlussfolgerung: Künftig müssen bei allen

Betriebskontrollen die Überprüfungen der Rück-

verfolgbarkeit fortgesetzt werden. Lediglich in den

Betrieben, die im Rahmen eines Zulassungsver-

fahrens geprüft worden sind, ist die Umsetzung

der Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit bereits

gewährleistet. 

Hygiene beim Umgang mit Sahne

Bei der mikrobiologischen Untersuchung von 55

aus Automaten entnommenen Proben Schlag-

sahne im 1. Halbjahr 2005 war eine erhöhte Be-

anstandungsquote festgestellt worden. Dies war

Anlass, die Überwachung der Hygiene beim Be-

treiben von Sahneautomaten generell zu inten-

sivieren. In den Betrieben mit Beanstandungen

sollten die Ursachen ermittelt und die Kontrollen

auf weitere Betriebe ausgedehnt werden. Den

Schwerpunkt bildete die Überprüfung von Eis-

dielen, Cafés, Bäckereien und Konditoreien, die

Sahneautomaten betreiben. 

Die Überprüfungen ergaben, dass die Beanstan-

dungen überwiegend auf nicht sachgerechte bzw.

nicht ausreichende Reinigung und Desinfektion

der Automaten zurückzuführen waren. Teilweise

verursachten Materialverschleiß und/oder die

mangelhafte Wartung der Maschinen mikrobielle

Belastungen. Die vor Ort veranlassten Maßnah-

men und die Untersuchung von Nachproben wur-

den bis zur Feststellung der vollständigen Män-

gelfreiheit fortgesetzt. In wenigen Fällen war der

Austausch von Teilen oder die Neubeschaffung

von Sahneautomaten erforderlich. Einige Betrie-

be stellten auf Grund der behördlichen Maßnah-

men den Betrieb ihrer Sahneautomaten ganz ein. 

Das Inverkehrbringen von Lebensmitteln ist im

Binnenmarkt der Europäischen Union einheitlich

geregelt. Lebensmittel können innerhalb dieses

gemeinsamen Marktes ohne Grenzkontrollen und

ohne das Mitführen von am Herkunftsort ausge-

stellten amtlichen Bescheinigungen frei gehan-

delt werden. Eine wesentliche Voraussetzung da-

für ist das System der veterinärrechtlichen Be-

triebszulassungen bei Lebensmitteln tierischer

Herkunft (Fleisch, Milch, Fisch, Eier). Die den Be-

trieben erteilte Zulassungsnummer wird durch

das Länderkürzel des Mitgliedstaates und das je

nach Herkunftssprache unterschiedliche Kürzel

für die EU ergänzt und als sogenanntes „Genuss-

tauglichkeitskennzeichen“ bei Fleisch oder als

„Identitätskennzeichen“ bei den anderen Lebens-

mitteln tierischer Herkunft auf die Etiketten der

Produkte aufgedruckt. Damit kann der zugelas-

sene Herstellerbetrieb auf allen Handelsstufen

identifiziert werden. Bei der Erteilung der Be-

triebszulassungen werden in der gesamten EU

die gleichen Kriterien zur Einhaltung der Hygiene-

bestimmungen angewendet. Das Lebensmittel-

und Veterinäramt der EU führt regelmäßig

Zulassungen und Genehmigungen



Beratung von Verbrauchern

In rund 900 Fällen wandten sich Verbraucher an

die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-

ämter.

Sie wurden u. a. zu Fragen der Lebensmittelhy-

giene, zur Kennzeichnung und Haltbarkeit von

Lebensmitteln und der Übertragung von Tier-

krankheiten auf den Menschen (Zoonosen) be-

raten. Beschwerden über Qualitätsmängel bei

gekauften Lebensmitteln oder Hinweise auf Hy-

gienemängel in Lebensmittelbetrieben oder Ver-

kaufseinrichtungen führten zu außerplanmäßigen

Betriebskontrollen und zur Untersuchung von

Verdachtsproben. 

Für die Information der Öffentlichkeit über die

amtliche Lebensmittelüberwachung erstellten die

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter

43 Mitteilungen für die Medien. 

Informationsveranstaltungen 
für Lebensmittelbetriebe

Nach der Lebensmittelhygiene-Verordnung sind

zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit
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Inspektionen bei den zuständigen Behörden und

in Betrieben der Mitgliedstaaten durch, um die

Anwendung der EU-Hygienevorschriften und die

Durchführung der Betriebsüberwachung sicher-

zustellen.

Im veterinärhygienerechtlichen Verfahren zur Zu-

lassung eines Betriebes werden u. a. die Anwen-

dung sicherer Produktionsmethoden, die Schu-

lung des Personals, innerbetriebliche Maßnahmen

zur Personal- und Arbeitshygiene, die Eignung

und Ausstattung der Betriebsräume für die jeweils

vorgesehenen Verwendungszwecke sowie das

Konzept und die Realisierung der betrieblichen

Eigenkontrollen überprüft. 

Im Jahr 2005 wurden beim Thüringer Landesamt

für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz

(Zulassungsbehörde) 4 Betriebszulassungen be-

antragt und 5, teilweise bereits im Vorjahr bean-

tragte Verfahren mit der Erteilung der Zulassung

abgeschlossen. Ferner wurden 3 Änderungen be-

stehender Zulassungen bearbeitet. In keinem Fall

musste einem Unternehmen die Zulassung ent-

zogen werden. Lediglich in einem Fall wurde die

Produktion aufgegeben und aus diesem Grund

die Zulassung widerrufen.

Betriebe des Fleischerhandwerks, die bestimm-

te Produktionskapazitäten nicht überschreiten,

konnten noch für eine Übergangszeit bis zum

Jahresende 2005 auf Antrag die Berechtigung

zur Vermarktung ihrer Erzeugnisse über ein ver-

einfachtes Registrierverfahren erhalten. Diese

Unternehmen dürfen ihre Produkte nur im Inland

vermarkten. Beim Thüringer Landesamt für Le-

bensmittelsicherheit und Verbraucherschutz wur-

den 49 Fleischerbetriebe auf Antrag registriert.

Für die laufende Überwachung der registrierten

Betriebe sind die Veterinär- und Lebensmittel-

überwachungsämter zuständig.

Weitere Aktivitäten der Lebensmittelüberwachungsbehörden



Weitere Aktivitäten der Lebensmittelüberwachungsbehörden

von den Betrieben Eigenkontrollen durchzuführen

und die Mitarbeiter in Fragen der Lebensmittel-

hygiene zu schulen. In diesem Zusammenhang

haben Mitarbeiter der Veterinär- und Lebens-

mittelüberwachungsämter 188 Vorträge gehalten

oder an betrieblichen Schulungen mitgewirkt. 

Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Bei Neubauten und Erweiterungen von Lebens-

mittelbetrieben werden die Veterinär- und Le-

bensmittelüberwachungsämter als Fachbehörden

vor der Erteilung der Baugenehmigung durch die

Baugenehmigungsbehörden beteiligt. 540 Bau-

projekte wurden fachlich geprüft und ggf. ent-

sprechende Auflagen zur Bauausführung erteilt.

Außerdem wurden die Bauherren in 503 Fällen

zur baulichen Gestaltung und Ausstattung ihrer

Betriebsräume direkt beraten. 

Im Rahmen der nach dem Gaststättenrecht

durchzuführenden Konzessionsverfahren wur-

den 1.023 lebensmittelrechtliche Stellungnahmen

abgegeben, die zu Auflagen der Konzessionsbe-

hörden führten. Für andere Behörden (meist Ge-

werbe-, Gesundheits-, Arbeitsschutz- und Land-

wirtschaftsämter) erstellten die Veterinär- und

Lebensmittelüberwachungsämter 609 Stellung-

nahmen.

Aus- und Fortbildung sowie Schulungen

2 Personen wurden zu Lebensmittelkontrolleuren

ausgebildet und haben die Prüfung mit Erfolg

abgeschlossen. Jeder Thüringer Lebensmittel-

kontrolleur besuchte durchschnittlich 5 Fortbil-

dungsveranstaltungen.

An einer Anpassungsqualifizierung zu amtlichen

Fachassistenten beteiligten sich 88 Fleischkon-

trolleure und Geflügelfleischkontrolleure. Diese

sind auch zur Durchführung von Hygienekontrol-

len in Schlacht- und Fleischzerlegebetrieben be-

fugt. 321 amtliche Fleischkontrolleure nahmen an

sonstigen fachlichen Fortbildungen teil. 

Die nach der Hackfleisch-Verordnung geforderte

besondere Sachkunde im Umgang mit rohem

Fleisch und Hackfleisch haben 180 Fleischerei-

fachverkäuferinnen und -verkäufer gegenüber

den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-

ämtern nachgewiesen.
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Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Die von den Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsämtern in den Thüringer Landkreisen und

kreisfreien Städten entnommenen Proben wer-

den im Thüringer Landesamt für Lebensmittel-

sicherheit und Verbraucherschutz untersucht und

beurteilt. Nachfolgend werden die durchgeführ-

ten Untersuchungen sowie deren Ergebnisse dar-

gestellt.

Auch im Jahr 2005 beteiligte sich der Freistaat

Thüringen an nationalen und EU-weiten Über-

wachungsprogrammen zum Schutz der Verbrau-

cher vor gesundheitlichen Risiken. Im Rahmen

des Koordinierten Überwachungsprogramms der

EU für die amtliche Lebensmittelüberwachung

(KÜP) wurden Feinkostsalate auf ihren mikrobio-

logischen Status, Obstzubereitungen für Säug-

linge auf Patulin sowie Gemüsezubereitungen auf

Nitrat untersucht. Nach den Vorgaben des Natio-

nalen Rückstandskontrollplanes für lebende und

geschlachtete Tiere und tierische Erzeugnisse sind

Proben auf pharmakologisch wirksame Stoffe und

Umweltkontaminanten untersucht worden.

Schwerpunkte der Untersuchungstätigkeit erga-

ben sich darüber hinaus aus speziellen Rechts-

vorschriften und besonderen Vorkommnissen im

Verkehr mit Lebensmitteln. Es handelte sich da-

bei um Untersuchungen von: 

• Risikolebensmitteln auf pathogene sowie hy-

gienerelevante Keime,

• Frischobst und Frischgemüse auf Pestizid-

rückstände,

• Lebensmitteln auf Mykotoxine,

• Verdachts- und Verfolgsproben in Zusammen-

hang mit Fleischskandalen,

• Soja- und Maisprodukten auf gentechnische

Veränderungen,

• Lebensmittelproben auf Behandlung mit ioni-

sierenden Strahlen,

• Schwarzwildproben aus Thüringen auf radio-

aktive Belastungen,

• kosmetischen Mitteln auf mikrobiologische

Stabilität und Konservierungsmittel.

Eine ständige Weiterentwicklung der Analysen-

methoden, insbesondere die Erhöhung der Nach-

weisempfindlichkeit für Rückstände, Kontaminan-

ten und unerwünschte Inhaltsstoffe, aber auch die

Einführung neuer Untersuchungsmethoden ist im

Sinne des Verbraucherschutzes von besonderer

Bedeutung. Deshalb wurde das Untersuchungs-

spektrum im Berichtsjahr u. a. um folgende Me-

thoden erweitert:

• Quantitative Bestimmung von Pflanzenschutz-

mittelwirkstoffen mittels LC-MS/MS,

• Bestimmung von Patulin in klaren und trüben

Apfelsäften und Apfelpüree,

• Bestimmung von Thallium in Lebensmitteln,

• Bestimmung von Vibrionen-Spezies in Lebens-

mitteln,

• Bestimmung von Fluorochinolonen in Lebens-

mitteln tierischer Herkunft,

• Bestimmung von Sudanfarbstoffen mittels LC-

MS/MS

• Bestimmung der Glykosidalkaloide -Solanin

und -Chaconin in Kartoffeln mittels HPLC,

• Bestimmung von 1,4-Dichlorbenzen in Bedarfs-

gegenständen zur Reinigung und Pflege.

Im TLLV wird nach einem Qualitätsmanagement-

system gearbeitet, das den Anforderungen des

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 93/99/EWG des Rates

über zusätzliche Maßnahmen im Bereich der

amtlichen Lebensmittelüberwachung entspricht.

Die im Jahr 2003 durch die Staatliche Anerken-

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln,
Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen

Bedarfsgegenständen im Jahr 2005
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nungsstelle in Wiesbaden (SAL) erneut ausge-

stellte Akkreditierungsurkunde dokumentiert die

Anwendung der Kriterien nach DIN EN ISO

17025, ergänzt durch Standard-Arbeitsanwei-

sungen und die Überwachung ihrer Einhaltung

mittels Stichproben durch das Qualitätsmana-

gementpersonal gemäß den Grundsätzen der

OECD für die gute Laborpraxis Nr. 2 und Nr. 7.

Mit der Neuanschaffung eines ICP-MS-Gerätes

im Jahr 2005 wurde der Antrag gestellt, die Ak-

kreditierung des TLLV zu erweitern. In Vorberei-

tung der Antragstellung war das Qualitätsmanage-

ment-Handbuch ergänzt und aktualisiert worden. 

Mit der erfolgreichen Teilnahme an 50 Ringver-

suchen und Laborvergleichsuntersuchungen hat

das TLLV erneut die zuverlässige Arbeit seiner

Prüflabore unter Beweis gestellt.

Auch im Jahr 2005 führten Studenten, Referen-

dare und Auszubildende verschiedener Fachrich-

tungen Praktika im TLLV durch. Mehrwöchige

Praktika absolvierten 3 Studentinnen der Ernäh-

rungswissenschaften, 6 Studentinnen der Veteri-

närmedizin sowie eine Studentin der Lebens-

mitteltechnologie. 

In Ausbildungsabschnitten, die sich über mehrere

Monate erstreckten, erwarben 3 zukünftige Veteri-

närmedizinisch-technische und 4 Chemisch-tech-

nische Assistenten wertvolle fachliche Grundla-

gen.

Ein Tierarzt, 2 Gesundheitsaufseher sowie eine

Beschäftigte eines Fleischverarbeitungsbetriebes

erlangten Kenntnisse in der Lebensmittel- und

Bedarfsgegenständeuntersuchung. Erneut wur-

den 2 Diplomarbeiten betreut. Außerdem führte

das TLLV eine von der Agentur für Arbeit ver-

mittelte Trainingsmaßnahme durch.

Die Sachverständigen des TLLV erarbeiteten

zahlreiche Stellungnahmen zu fachlichen und

rechtlichen Problemen für das Thüringer Minis-

terium für Soziales, Familie und Gesundheit. Da-

rüber hinaus wirkten sie in verschiedenen Fach-

gremien mit.

Die Mitarbeiter des Standortes Bad Langensalza

zogen nach der Fertigstellung des ersten Bauab-

schnitts des neuen Amtsgebäudes in moderne,

mit leistungsfähiger Analysetechnik ausgestattete

Laborräume.

Im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüber-

wachung wurden im Thüringer Landesamt für

Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz

16.582 Proben untersucht. Auf der Grundlage

des nationalen Rückstandskontrollplanes für le-

bende und geschlachtete Tiere und tierische

Erzeugnisse gelangten 8.570 Proben zur Un-

tersuchung. Außerdem erfolgten 2.856 bakte-

riologische Fleischuntersuchungen. 

Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über

Art, Anzahl und Herkunft der untersuchten Pro-

ben.

In den weiteren Kapiteln werden die Untersu-

chungsergebnisse beschrieben und erläutert.
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der un-

tersuchten Proben tabellarisch dargestellt. Für

die Beanstandung einer Probe können mehrere

Gründe vorliegen.

Die Probenahme erfolgt nicht nach dem Zufalls-

prinzip. Da zielgerichtet nach auffälligen Produk-

ten gesucht wird, sind die Ergebnisse des o. g.

Berichts nicht repräsentativ für die Gesamtheit

der auf dem Markt befindlichen Lebensmittel.

Zur einheitlichen Zusammenfassung der Unter-

suchungsergebnisse des Jahres 2005 werden in

den Tabellen 6 bis 10 die Beanstandungsgrün-

de noch gemäß Lebensmittel- und Bedarfsge-

genständegesetz (LMBG) angegeben, obwohl

am 6. September 2005 mit dem Lebensmittel-

und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) eine neue

Rechtsgrundlage geschaffen wurde. In den Le-

genden zu den Tabellen wird dieser Rechtsände-

rung Rechnung getragen, indem die Beanstan-

dungsgründe in zwei Spalten gemäß der alten

(LMBG) und der neuen Rechtsgrundlage (LFGB)

ausgewiesen werden.

Tabellarische Gesamtübersicht nach Warencode

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Art und Anzahl der Proben

Amtliche Proben, gesamt 16.582

Lebensmittel 15.263

kosmetische Mittel 358

sonstige Bedarfsgegenstände 911

Tabakerzeugnisse 50

Herkunft der Proben

Inland 15.011

davon Thüringen 7.329

Europäische Union 748

Drittländer 338

Herkunftsland unbekannt 485

Sonstige Überwachungsaufgaben

Hygienetests 1.169

Bakteriologische Fleischuntersuchung 2.856

Nationaler Rückstandskontrollplan für lebende
und geschlachtete Tiere und tierische Erzeugnisse 8.570



376 10 2,7

791 50 6,3

732 30 4,1

163 11 6,7

397 23 5,8

1.201 88 7,3

1.137 84 7,4

1.732 173 10,0

204 8 3,9

502 17 3,4

170 6 3,5

272 12 4,4

148 11 7,5

86 6 7,0

250 0 0

83 3 3,6

555 53 9,5

552 34 6,2

56 1 1,8

140 26 18,6

400 8 2,0

156 6 3,8

347 16 4,6

241 9 3,7

24 2 8,3

45 3 6,7

234 2 0,9

1
1 8

5 3
2 4 36
1 6
2 6 17

1
10

1
4 16 3

2 18 16 2
5 13 2 31

7 7 12 14 9
1 24 12 1

6 10 66 30 20 1
2 19 21
1 1
1 5
7 4 1

1 1 3

1
3 2

1
10 1

1
1 4 1 4

4 2

1
2
2 11 2
5 12 4 22

1 3 10 9
9 2 2

1

9 2 1
3 4 17

2 2
4

2 2
2

2 5 4
2 3

3 2 3
1 1

1
1

1 1 1
1

2

33

Tabelle 6:  Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln

01 Milch

02 Milchprodukte

03 Käse

04 Butter

05 Eier, Eiprodukte

06 Fleisch, Geflügel, Wild

07 Fleischerzeugnisse, 
Fleischzubereitungen

08 Wurstwaren

10 Fische, Fischzuschnitte

11 Fischerzeugnisse

12 Krusten-, Schalen-, Weichtiere
und Erzeugnisse daraus

13 Fette, Öle

14 Suppen, Soßen

15 Getreide

16 Getreideprodukte,
Backvormischungen

17 Brote, Kleingebäcke

18 Feine Backwaren

20 Mayonnaisen, emulgierte Soßen
kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate

21 Puddinge, Kremspeisen, 
Desserts, süße Soßen

22 Teigwaren

23 Hülsenfrüchte, Ölsamen,
Schalenobst

24 Kartoffeln, stärkereiche
Pflanzenteile

25 Frischgemüse,
ausgenommen Rhabarber

26 Gemüseerzeugnisse,
ausgenommen Rhabarber

27 Pilze

28 Pilzerzeugnisse

29 Frischobst,
einschließlich Rhabarber

A B C 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 24
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Warencode

Lebensmittel

Beanstandungsgründe

Tabellarische Gesamtübersicht nach Warencode



1 3 1
2

2 2
1

1 2 2
1

1 41
1 4 2

8
3

10 2
3

2 4
2 3

1 5
1 14 13 114

1 8 1
3 1

3

2
1

2

1 2
1 4 2

2 2 1 1
3

1 4 1
1 2 2

1 1
1 1

1 6
6 2 6

168 7 4,2

215 4 1,9

237 6 2,5

327 49 15,0

130 11 8,5

17 0 0

130 14 10,8

22 4 18,2

716 138 19,3

257 14 5,4

73 0 0

27 0 0

61 3 4,9

73 3 4,1

146 2 1,4

97 3 3,1

552 13 2,4

79 7 8,9

230 7 3,0

163 2 1,2

35 0 0

17 0 0

206 19 9,2
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Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

A Anzahl der untersuchten Proben

B Anzahl der beanstandeten Proben

C Anteil der beanstandeten Proben in %

A B C 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 24
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Warencode

Lebensmittel

Beanstandungsgründe

30 Obstprodukte,
einschließlich Rhabarber

31 Fruchtsäfte, Fruchtnektare 
Fruchtsirupe

32 alkoholfreie Getränke

36 Biere, bierähnliche Getränke

37 Spirituosen,
spirituosenhaltige Getränke

39 Zucker

40 Honige, Brotaufstriche

41 Konfitüren, Gelees, Marmeladen

42 Speiseeis, 
Speiseeishalberzeugnisse

43 Süßwaren

44 Schokoladen, Schokoladenwaren

45 Kakao

46 Kaffee, Kaffeeersatzstoffe

47 Tee, teeähnliche Erzeugnisse

48 Säuglings- und Kleinkindernahrung

49 diätetische Lebensmittel

50 Fertiggerichte, zubereitete Speisen

51 Nährstoffkonzentrate

52 Würzmittel

53 Gewürze

56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen

57 Zusatzstoffe

59 Mineral-, Tafel-, Quellwasser
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Tabellarische Gesamtübersicht nach Warencode

Beanstandungsgründe: Rechtsgrundlagen alt Rechtsgrundlagen neu
01 gesundheitsschädlich § 8 LMBG Art. 14 (1) i. V. m. (2) lit. a VO

(mikrobiologische Verunreinigung) (EG) Nr. 178/2002, § 5 (1) LFGB

02 gesundheitsschädlich § 8 LMBG Art. 14 (1) i. V. m. (2) lit. a VO
(andere Ursachen) (EG) Nr. 178/2002, § 5 (1) LFGB

03 gesundheitsgefährdend VO nach § 9 (1) LMBG VO n. § 13 (1) LFGB, VO n. 
(mikrobiologische Verunreinigung) § 34 LFGB

04 gesundheitsgefährdend VO nach § 9 (1) LMBG VO n. § 13 (1) LFGB, VO n.
(andere Ursachen) § 34 LFGB

05 nicht zum Verzehr geeignet § 17 (1) Nr. 1 LMBG Art. 14 (1) i. V. m. (2)
(mikrobiologische Verunreinigung) lit. b VO (EG) 178/2002

06 nicht zum Verzehr geeignet § 17 (1) Nr. 1 LMBG Art.14 (1) i. V. m. (2) lit. b VO (EG)
(andere Ursachen) Nr. 178/2002, § 11 (2) Nr. 1 LFGB

07 nachgemacht, wertgemindert § 17 (1) Nr. 2 LMBG § 11 (2) Nr. 2 LFGB, VO n. § 13
(4) LFGB

08 irreführend § 17 (1) Nr. 5 LMBG Art. 16 VO (EG) Nr. 178/2002, 
§ 11 (1) LFGB

09 unzulässiger Hinweis auf „naturrein“ o. ä. § 17 (1) Nr. 4 LMBG entfällt

10 unzulässige gesundheitsbezogene § 18 LMBG § 12 (1) LFGB
Angaben

11 Verstöße gegen VO nach § 19 LMBG; VO n. § 35 LFGB
Kennzeichnungsvorschriften VO (EWG)

12 Zusatzstoffe,  § 16 LMBG VO n. § 13 (3) Nr. 1 LFGB
fehlende Kenntlichmachung

13 Zusatzstoffe,  § 11 (1) LMBG § 6 (1) LFGB
unzulässige Verwendung

14 Pflanzenschutzmittel, § 14 (1) Nr. 1 LMBG § 9 (1) Nr. 1 LFGB
Höchstmengenüberschreitung

15 Pflanzenschutzmittel, § 14 (1) Nr. 2 LMBG § 9 (1) Nr. 2 LFGB
unzulässige Anwendung

16 Pharmakologisch wirksame Stoffe, § 15 LMBG, Anl. 1  VO (EWG) Nr. 2377/90, § 10
Überschreitung von Höchstmengen Kap. III Nr. 2,6 FlHV LFGB
oder Beurteilungswerten

17 Schadstoffe, VO nach § 9 (4) LMBG VO (EG) Nr. 466/2001,
Höchstmengenüberschreitung VO n. § 13 (5) LFGB

18 Verstöße gegen sonstige  
Vorschriften des LMBG oder darauf 
gestützte Verordnungen

19 Verstöße gegen sonstige, z.B. Milch- und  z. B. Milch- und 
Lebensmittel betreffende MargarineG, Brannt- MargarineG, Brannt-
nationale Rechtsvorschriften wein-MonopolG u. a. wein-MonopolG

20 Verstöße gegen unmittelbar 
geltendes EG-Recht 
(ausgenommen Kennzeichnung)

21 keine Übereinstimmung mit Hilfs- BgVV, DFG, DIN u. a., BGA, BfR, BVL, DGF, DIN u. a.
normen, stoffliche Beschaffenheit freiwillige Vereinbarungen freiwillige Vereinbarungen

22 Verstoß gegen Bestrahlungsverbot § 13 LMBG § 8 (1) LFGB
24 keine Übereinstimmung mit z. B. BGA, DFG, DGHM BGA, BfR, BVL, DGF, DIN 

Hilfsnormen, stoffliche Beschaffenheit, u. andere freiwillige u. andere freiwillige
mikrobiologische Verunreinigung Vereinbarungen Vereinbarungen
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Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Beanstandungsgründe: Rechtsgrundlagen alt Rechtsgrundlagen neu
07 nachgemacht, wertgemindert § 17 (1) Nr. 2 LMBG § 11 (2) Nr. 2 LFGB, VO n.

§ 13 (4) LFGB

11 Verstöße gegen VO nach § 19 LMBG, VO n. § 35 LFGB
Kennzeichnungsvorschriften VO (EWG)

71 nicht handelsübliche Beschaffenheit, Art. 45 (1b) VO (EG) Nr. unverändert
sensorische Mängel 1493/1999 § 16 WeinG

76 irreführende Bezeichnung, Art. 48, Anhang VII Abschnitt unverändert
Aufmachung F Nr. 1, Anhang VIII Abschnitt C 

Nr. 1 und Abschnitt H Nr. 1 VO 
(EG) Nr. 1493/1999; §§ 25 und 
26 WeinG

77 nicht vorschriftsgemäße Bezeichnung Art. 49 VO (EG) Nr. 1493/1999 unverändert
und Aufmachung § 24 WeinG, §§ 49,50 WeinV

Tabelle 9:  Ergebnisse der Untersuchung von Bedarfsgegenständen

Warencode
Bedarfsgegenstände

81 Verpackungsmaterialien
für kosmetische Mittel 
und für Tabakerzeugnisse

82 Bedarfsgegenstände mit
Körperkontakt und  
zur Körperpflege

83 Bedarfsgegenstände zur
Reinigung und Pflege

85 Spielwaren und
Scherzartikel

86 Bedarfsgegenstände
mit Lebensmittelkontakt

A B C

2 0 0

220 2 0,9

122 18 14,8

189 12 6,3

378 18 4,8

Beanstandungsgründe
11 18 33 35 36 37 38 39 55

2

17 1

1 7 2 1 1

1 13 4

07 11 71 76 77

2 8

5 3 3

1 2

Tabelle 8:  Ergebnisse der Untersuchung von Wein

Warencode
Erzeugnisse

60 Tabak und Tabakerzeugnisse

A B C

50 0 0

Tabelle 7:  Ergebnisse der Untersuchung von Tabak und Tabakerzeugnissen

Warencode
Erzeugnisse

33 Wein

34 Erzeugnisse aus Wein

35 weinähnliche Getränke

A B C

187 10 5,3

75 10 13,3

29 3 10,3

Beanstandungsgründe
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Tabellarische Gesamtübersicht nach Warencode

51 52 53 54

1 27 3 1

Beanstandungsgründe: Rechtsgrundlagen alt Rechtsgrundlagen neu
51 irreführend § 27 LMBG § 27 LFGB, VO n. § 35 LFGB

52 Verstöße gegen Kennzeichnungs- Verordnung nach § 29 VO n. § 35 LFGB, 
vorschriften (Hersteller, Chargen-Nr., Nr. 1 LMBG §§ 4 (1), 5, 5a KosmV
Mindesthaltbarkeitsdatum)

53 Verstöße gegen Kennzeichnungsvor- § 4 (2) KosmV VO n. § 28 u. § 35 LFGB,
schriften (Warnhinweise, Anwendungs- § 4 (2) KosmV
bedingungen, Deklaration von Stoffen)

54 Verwendung verschreibungspflichtiger §§ 25, 26 (2) LMBG, VO n. § 28 LFGB, 
oder verbotener Stoffe §§ 1-3b KosmV §§ 1 bis 3b KosmV

Tabelle 10:  Ergebnisse der Untersuchung von kosmetischen Mitteln

Warencode
Erzeugnis

84 Kosmetische Mittel

A B C

358 30 8,4

Beanstandungsgründe

Beanstandungsgründe: Rechtsgrundlagen alt Rechtsgrundlagen neu
11 Verstöße gegen VO nach § 19 LMBG, VO n. § 35 LFGB

Kennzeichnungsvorschriften VO (EWG)

18 Verstöße gegen sonstige Vorschriften 
des LMBG oder darauf 
gestützte Verordnungen

33 Übergang von Stoffen § 31 LMBG § 31 (1) LFGB, Art. 3 (1) lit.
auf Lebensmittel b) u. c) VO (EG) 1935/2004

35 Verstöße gegen sonstige Produkt-Verordnungen Maßn. n. Art. 5 (1) lit. a) bis g) 
Rechtsvorschriften, nach § 32 LMBG VO (EG) Nr. 1935/2004, 
stoffliche Beschaffenheit VO n. § 32 LFGB

36 Verstöße gegen sonstige Produkt-Verordnungen Art. 3 (2), Art. 4 (5) u. (6), Art. 5 
Rechtsvorschriften, Kennzeichnung, nach § 32 LMBG (1) lit. k) u. l), Art. 15, Art. 16, Art. 
Aufmachung 17 VO (EG) Nr. 1935/2004, VO

n. § 32 u. § 35 LFGB

37 Verstöße gegen sonstige Rechtsvor- WRMG, GefStoffV, WRMG, GefStoffV, GPSG
schriften, stoffliche Beschaffenheit GerätesicherheitsG

38 Verstöße gegen sonstige Rechtsvor- WRMG, GefStoffV, WRMG, GefahrstoffV, GPSG
schriften, Kennzeichnung, Aufmachung GerätesicherheitsG

39 keine Übereinstimmung mit BgVV, DFG, DIN u. a., freiwillige Vereinbarungen BGA, 
Hilfsnormen, stoffliche Beschaffenheit freiwillige Vereinbarungen BfR, BVL, DFG, DIN u. a.

55 Verstöße gegen sonstige TRG, IKW-, BgVV-Em- IKW, TRG, BGA, BfR, BVL
Kennzeichnungsvorschriften pfehlungen, freiwillige u. and. freiwillige Vereinba-
und Hilfsnormen Vereinbarung rungen
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Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Ergebnisse der Untersuchung einzelner Warengruppen

Milch

untersuchte Proben: 376

davon beanstandet: 10

Proben aus Thüringen: 233

davon beanstandet: 7

Insgesamt wurden 376 Proben Konsummilch sen-

sorisch und mikrobiologisch untersucht. Außer-

dem erfolgten Überprüfungen des Fettgehaltes,

Gefrierpunktbestimmungen sowie Untersuchun-

gen auf Hemmstoffe.

Den größten Anteil am Probenumfang dieser

Warengruppe hatte wärmebehandelte Konsum-

milch. Darüber hinaus wurden 40 Proben Vor-

zugsmilch aus einem Rinder-, einem Ziegenbe-

stand und aus 2 Pferdebeständen untersucht.

Wegen Ekel erregender Beschaffenheit sowie

sehr hohen Keimgehalts war eine Beschwerde-

probe ultrahocherhitzte Milch nicht zum Verzehr

geeignet.

2 weitere Proben ultrahocherhitzte Milch erfüllten

hinsichtlich des Gefrierpunktes nicht die Anforde-

rungen der Milchverordnung. Die nachgewiesene

Gefrierpunkterhöhung deutete auf Fremdwasser

hin. Bei einer Probe frische Vollmilch eines Thü-

ringer Herstellers verlief der biologische Hemm-

stoffnachweis positiv. Als Ursache dafür konnte

das Antibiotikum Cloxacillin ermittelt werden, des-

sen Gehalt den zulässigen Höchstwert über-

schritt. Die Probe war nach § 15 Abs. 1 Nr. 2

LMBG als nicht verkehrsfähig zu beurteilen.

Roh zu verzehrende Vorzugsmilch Thüringer Her-

kunft wurde auf das Vorhandensein pathogener

Keime wie Salmonellen, Listeria monocytoge-

nes, Campylobacter jejuni oder verotoxinbildende

E. coli untersucht. Listeria monocytogenes konn-

te bei einer Planprobe und der daraufhin ein-

gesandten Verfolgsprobe nachgewiesen werden.

Eine Probe Stutenmilch und fünf Proben Zie-

genmilch erfüllten nicht die Anforderungen der

Milchverordnung hinsichtlich hygienisch relevan-

ter coliformer Keime oder der Anzahl somatischer

Zellen.

Untersuchungen von Rohmilchproben auf verbo-

tene Stoffe, Antibiotika, Anthelminthika, Antiphlo-

gistika sowie organische Chlorverbindungen er-

gaben keine Hinweise auf derartige Belastungen.

Es wird auf den Berichtsteil „Nationaler Rück-

standskontrollplan für lebende und geschlachtete

Tiere und tierische Erzeugnisse“ verwiesen. Bei

der Überprüfung von 28 Tankmilchproben auf Dio-

xine sind keine Überschreitungen der zulässigen

Höchstwerte festgestellt worden.

Milchprodukte

untersuchte Proben: 791

davon beanstandet: 50

Proben aus Thüringen: 407

davon beanstandet: 48

Untersuchungsschwerpunkt dieser Warengruppe

stellte wie in den vergangenen Jahren geschlage-

ne Sahne aus Automaten in Cafés, Eisdielen,

Bäckereien und Konditoreien dar.

120 Proben (81 Plan- und 39 Verfolgsproben)

geschlagene Sahne und 111 Vergleichsproben un-

geschlagene Sahne wurden sensorisch und mik-

robiologisch untersucht. Bei 28 Proben (23,3 %),

darunter 5 Verfolgsproben, ergaben sich in An-

wendung des § 3 der Lebensmittelhygienever-

ordnung Beanstandungen. Hauptsächlich führte
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die Nichteinhaltung hygienisch relevanter Para-

meter wie die Überschreitung der Gesamtkeim-

zahl, erhöhte Gehalte an coliformen Keimen,

Escherichia coli und Pseudomonas spp. zur

Beanstandung. 3 Proben geschlagene Sahne

(2,5 %) waren auf Grund erheblicher senso-

rischer Abweichungen in Verbindung mit mikro-

biologischen Mängeln nicht zum Verzehr ge-

eignet. Pathogene Erreger wie Salmonellen,

Listeria monocytogenes und Staphylococcus

aureus konnten nicht nachgewiesen werden.

Im Ergebnis der Vergleichsuntersuchungen der

ungeschlagenen Sahne wiesen nur 13 Proben

(11,7 %) mikrobiologische Mängel auf. Eine

Probe fiel zusätzlich wegen sensorischer Ab-

weichungen auf. Da die mikrobiologischen Un-

tersuchungen der ungeschlagenen Sahne meist

zu unauffälligen Ergebnissen führten, ist davon

auszugehen, dass die mikrobielle Belastung der

geschlagenen Sahne auf Mängel im Hygiene-

regime, insbesondere bei der Reinigung und

De-sinfektion der Automaten zurückzuführen ist.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse vergan-

gener Jahre kann festgestellt werden, dass die-

ser Bereich der Lebensmittelhygiene weiter als

Schwerpunkt zu sehen ist und intensiv über-

wacht werden muss.

Wegen Überschreitung der Höchstwerte für die

Gesamtkeimzahl sowie die Zahl an colifor-

men Keimen bzw. E. coli entsprachen 6 Proben

Schmand nicht den Anforderungen der Milch-

verordnung.

Bei einer Probe wärmebehandelte Schlagsah-

ne eines Thüringer Herstellers wurden unmittel-

bar nach Probeneingang säuerlicher Geruch und

Geschmack in Verbindung mit einer hohen

Gesamtkeimzahl festgestellt. Diese Probe war

nicht zum Verzehr geeignet. 4 Proben wärmebe-

handelte Schlagsahne zweier Thüringer Herstel-

ler zeigten zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit

Abweichungen im Geruch und Geschmack so-

wie mikrobiologische Mängel. Die Überprüfung

des Fettgehaltes ergab bei 2 anderen Proben

Schlagsahne eine Unterschreitung des dekla-

rierten Wertes, weshalb die Kennzeichnung als

irreführend zu beurteilen war.

Eine Kaffeesahne wurde wegen erheblicher sen-

sorischer Abweichungen als nicht zum Verzehr

geeignet beurteilt.

2 Proben wärmebehandelter Joghurt eines Thü-

ringer Herstellers wiesen am Ende der Mindest-

haltbarkeit ranzigen Geruch und Geschmack auf.

In einer Beschwerdeprobe Joghurt wurde ein

Fremdkörper nachgewiesen. In der Gesamtbi-

lanz waren gesäuerte Milchprodukte wenig auf-

fällig.

Ein Milchmischerzeugnis entsprach nicht den

Vorschriften der Lebensmittel-Kennzeichnungs-

verordnung, da es nur in französischer Sprache

gekennzeichnet war. 

Käse

untersuchte Proben: 732

davon beanstandet: 30

Proben aus Thüringen: 263

davon beanstandet: 20

Zur Untersuchung gelangten Käse der Gruppen

Frischkäse, Weichkäse, halbfester Schnittkäse,

Schnittkäse, Hartkäse sowie Erzeugnisse aus

Käse, z. B. Schmelz- und Kochkäse oder auch

Käsezubereitungen. Die Proben wurden senso-

risch, mikrobiologisch und chemisch-analytisch

untersucht.

Eine Beschwerdeprobe Schnittkäse war wegen

Ekel erregender Beschaffenheit, eine Probe

Weichkäse wegen Fremdschimmelbefalls nicht

zum Verzehr geeignet. Nicht unerhebliche Abwei-

Ergebnisse der Untersuchung einzelner Warengruppen
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chungen im Geruch und Geschmack führten bei

2 Beschwerdeproben Schnittkäse zur Beanstan-

dung. In einem Frischkäse wurde ein pinselhaar-

ähnlicher Fremdkörper festgestellt. Die Probe war

deshalb nicht zum Verzehr geeignet.

Sensorische Abweichungen sowie mikrobiologi-

sche Mängel führten bei insgesamt 4 Proben,

davon 2 mit Thüringer Herkunft, zu Wertminde-

rungen. Bei einer Probe Sauermilchkäse eines

Thüringer Herstellers wurde der obligat patho-

gene Erreger Listeria monocytogenes über An-

reicherung nachgewiesen. Damit entsprach der

Käse nicht den Anforderungen der Milchverord-

nung. Ein Weichkäse aus pasteurisierter Milch

sowie je 2 Ziegen- und Rohmilchweichkäse aus

Thüringer Produktion erfüllten die mikrobiologi-

schen Anforderungen ebenfalls nicht. Bei diesen

Proben waren Höchstwertüberschreitungen an

coliformen Keimen, E. coli oder koagulaseposi-

tiven Staphylokokken festgestellt worden.

Im Jahr 2005 wurden erstmals Proben der Thürin-

ger Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen

der Qualitätsprüfung auf pathogene Keime wie

Listeria monocytogenes, Salmonellen, Staphylo-

kokken und im Falle von Rohmilchkäse auch auf

verotoxinbildende E. coli untersucht. Es handelte

sich insgesamt um 37 Proben Käse. Bei einer

Probe Rohmilchweichkäse konnte Listeria mono-

cytogenes über Anreicherung, bei einer weiteren

Probe eine hohe Anzahl Staphylococcus aureus

nachgewiesen werden.

Im Rahmen des Koordinierten Überwachungs-

programms der EU erfolgten mikrobiologische

Untersuchungen von aus pasteurisierter Milch

hergestelltem Frischkäse, Weichkäse und halb-

festem Schnittkäse. Bei keiner der 42 Proben

konnten Salmonellen oder Listeria monocyto-

genes nachgewiesen werden. Schwellen- bzw.

Höchstwertüberschreitungen bei Staphylococcus

aureus oder E. coli gab es nicht.

Abweichungen vom deklarierten Fettgehalt führ-

ten bei 3 Proben Käse zur Beanstandung wegen

irreführender Kennzeichnung.

Butter

untersuchte Proben: 163

davon beanstandet: 11

Proben aus Thüringen: 67

davon beanstandet: 10

Die 163 Proben wurden sensorisch sowie mikro-

biologisch untersucht und stichprobenweise auf

den Fett- und Wassergehalt überprüft. Haupt-

sächlich handelte es sich um Butter der Handels-

klasse „Deutsche Markenbutter“.

Die mikrobiologischen Anforderungen gemäß An-

lage 6 der Milchverordnung erfüllten 7 Proben

von Thüringer Herstellern nicht. Die Anzahl coli-

former Keime lag bei diesen Proben über dem

zulässigen Höchstwert. Es erging die Empfeh-

lung, vor Ort die Produktionshygiene zu über-

prüfen. 2 andere Proben eines Thüringer Herstel-

lers waren wegen sensorischer und mikrobieller

Mängel im Genusswert gemindert. Eine im Ein-

zelhandel entnommene Süßrahmbutter entsprach

hinsichtlich des pH-Wertes nicht den Anforderun-

gen der Butterverordnung.

Eier, Eiprodukte

untersuchte Proben: 397

davon beanstandet: 23

Proben aus Thüringen: 172

davon beanstandet: 9

Wegen erheblicher sensorischer Mängel (ab-

weichender und Ekel erregender Geruch) wurden

5 Proben im Sinne von § 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG

als nicht zum Verzehr geeignet beanstandet. Es



handelte sich dabei um 2 Beschwerdeproben

(darunter einmal gekochte Eier), 2 Verfolgspro-

ben frische Eier und eine Verdachtsprobe pasteu-

risiertes Vollei.

Mikrobiologische Untersuchungen von Eiern füh-

ren immer wieder zum Nachweis von Salmonel-

len. Bei 8 Planproben Hühnereier war ausschließ-

lich die Eischale mit Salmonellen kontaminiert.

Da beim sachgerechten Umgang mit diesen Eiern

keine Gefährdung der Gesundheit der Verbrau-

cher zu erwarten war, erging lediglich ein Hinweis

zu diesem Befund an das zuständige Veterinär-

und Lebensmittelüberwachungsamt.

Wegen irreführender Kennzeichnung wurden 16

Proben beanstandet. Ursache dafür waren feh-

lerhafte Gewichtsangaben, nicht den angege-

benen Güteklassen entsprechende Beschaffen-

heit sowie irreführende Auslobung des Gehaltes

an Omega-3-Fettsäuren. Fehlende Herstelleran-

gaben oder Stempelaufdrucke hatten Hinweise

zur sachgerechten Kennzeichnung zur Folge. 2

Proben Hühnereier entsprachen nicht den gel-

tenden Vermarktungsnormen. Wegen Überschrei-

tung der Abgabefrist an den Verbraucher wurde

eine weitere Beanstandung ausgesprochen. 

Die Ergebnisse der durchgeführten chemischen Un-

tersuchungenerbrachtenkeineBeanstandungen.

Fleisch, Geflügel, Wild

untersuchte Proben: 1.201

davon beanstandet: 88

Proben aus Thüringen: 638

davon beanstandet: 25

Die aus dem Handel und aus der Produktion ent-

nommenen Fleischproben wurden regelmäßig

sensorisch, mikrobiologisch sowie chemisch-ana-

lytisch auf ihre einwandfreie Beschaffenheit un-

tersucht. Gegebenenfalls erfolgte auch eine Tier-

artenbestimmung mittels immunologischer und

molekularbiologischer Methoden.

Der Schwerpunkt der mikrobiologischen Untersu-

chungen lag auf dem Nachweis von Lebens-

mittelinfektionserregern. Nutztiere wie Geflügel,

Schweine und Wild können pathogene Erreger

aufweisen, ohne selbst Krankheitszeichen zu zei-

gen. Zu einer Infektion des Menschen kann es

kommen, wenn solche Lebensmittel roh verzehrt

werden oder nicht ausreichend erhitzt bzw. unge-

nügend gekühlt sind. Auf Grund des Nachweises

von Salmonellen wurden eine Probe Schweine-

hackfleisch und eine Probe Schweineleber als

geeignet, die Gesundheit zu schädigen, beurteilt.

Wie in den vorangegangenen Jahren war rohes

Geflügelfleisch besonders häufig mit Salmonel-

len und Campylobacterkeimen kontaminiert. Eine

Beanstandung dieser Proben erfolgte nicht, da

durch den Garprozess ein zuverlässiges Abtöten

der Keime vor dem Verzehr gewährleistet ist.

Allerdings waren die hohen Kontaminationsraten

Anlass, auf die besondere Notwendigkeit einer

speziellen Küchenhygiene beim Umgang mit ro-

hem Geflügelfleisch hinzuweisen.

Rohes Wildbret wird auf Grund der hohen Nach-

weisraten verotoxinbildender E. coli in den letzten

Jahren gezielt untersucht. Auch 2005 war die

Kontamination wieder deutlich höher als die an-

derer Lebensmittel.

Im Zusammenhang mit den „Fleischskandalen“

wurden besonders viele Verdachts- und Verfolgs-

proben zur Untersuchung auf Genusstauglich-

keit eingesandt. 20 dieser Proben waren wegen

erheblicher sensorischer und/oder mikrobiologi-

scher Veränderungen nicht mehr zum Verzehr

geeignet. Dabei handelte es sich u. a. um Frisch-

fleisch (Schwartenstück, Knochen, Schweinebra-

ten), Schweinefilet, Hühnerschenkel, Hähnchen-

41
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keulen, Hähnchenbrust, Schabefleisch, Wildtau-

benfleisch und Hasenkeulen.

Auch 3 Fleischproben (Hirschgulasch, Hasenkeu-

len, Putenfleisch), die im Rahmen der Planpro-

beneinsendungen zur Untersuchung kamen, wa-

ren verdorben. 16 weitere Proben wurden wegen

erheblicher sensorischer, aber auch mikrobiologi-

scher Veränderungen als in ihrem Nähr- und

Genusswert nicht unerheblich gemindert beur-

teilt. Dazu zählten z. B. je eine Probe Gänseklein

und Wildgans mit ranzigem Geruch und Ge-

schmack. Die Veränderungen waren nicht auf

bakteriell bedingte sondern oxidative Fettabbau-

prozesse zurückzuführen.

Weitere Proben mussten wegen irreführender

Kennzeichnung beanstandet werden, z. B. fehlten

die Deklaration des Schweinefleischanteils, die

Angaben zur Tierart und die Kennzeichnung von

zubereitetem Hackfleisch.

Spezifische Untersuchungsergebnisse werden in

den Berichtsteilen „Mikrobiologische Untersu-

chungen“, „Radioaktivitätsuntersuchung“, „Natio-

naler Rückstandskontrollplan für lebende und

geschlachtete Tiere und tierische Erzeugnisse“

sowie „Rückstandsuntersuchungen“ dargestellt.

Fleischerzeugnisse, Fleischzubereitungen

untersuchte Proben: 1.137

davon beanstandet: 84

Proben aus Thüringen: 757

davon beanstandet: 73

In dieser Warengruppe sind Fleischerzeugnisse,

die einem Behandlungsverfahren unterlagen (z. B.

Erhitzung), und Fleischzubereitungen, bei denen

durch das Hinzufügen von Würz- und Zusatzstof-

fen oder anderen Lebensmitteln der rohe Charak-

ter des Fleisches erhalten bleibt, erfasst.

Die Proben aus der Produktion und dem Handel

wurden je nach Art des Erzeugnisses mittels sen-

sorischer, mikrobiologischer, chemischer, präpa-

rativ-gravimetrischer und histologischer Verfah-

ren überprüft. Die Tierartenbestimmung erfolgte

mit Hilfe immunologischer und molekularbiologi-

scher Methoden. 

Hackfleisch und ähnliche Erzeugnisse, die roh

verzehrt werden, gelten als Lebensmittel mit ho-

hem gesundheitlichem Risikopotential. Die Mög-

lichkeit der Kontamination mit pathogenen Kei-

men ist bei diesen Erzeugnissen stärker gegeben

als bei anderen Fleischerzeugnissen. Ihre Struk-

tur und Zusammensetzung bilden einen guten

Nährboden für Keime und damit für pathogene

Krankheitserreger.

So konnten in gewürztem Hackfleisch 7-mal

Salmonellen nachgewiesen werden. Da es sich

bei diesen Proben um verzehrfertige Lebensmit-

tel handelte, waren sie geeignet, die Gesundheit

des Verbrauchers zu schädigen. Bei der serolo-

gischen Differenzierung dominierten Salmonella

Typhimurium und Salmonellen der Gruppe B

monophasisch, außerdem wurde Salmonella

Brandenburg ermittelt. Bei den untersuchten

Hackfleischproben konnten weniger als 100 Sal-

monellen pro Gramm nachgewiesen werden (In-

fektionsdosis 105 KbE/g bis 106 KbE/g), jedoch

besteht ein gesundheitliches Risiko vor allem

dann, wenn Hackfleisch und Hackfleischerzeug-

nisse längere Zeit bei Temperaturen über +4 °C

gelagert werden.

Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung

konnte in Hackfleisch und Hackfleischerzeugnis-

sen wiederholt Listeria monocytogenes über An-

reicherung nachgewiesen werden. Der quanti-

tative Listerienbefund lag bei < 10 KbE/g. Nach

dem Untersuchungsplan, Maßnahmen- und Be-

urteilungskatalog für die amtliche Lebensmittel-

überwachung für Listeria monocytogenes (BgVV,
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Juli 2000) war dieser Listerienbefund nicht zu

beanstanden. Listerien können sowohl vom Tier

selbst stammen oder ein Hinweis auf Hygiene-

mängel im Betrieb sein. Es wurde deshalb emp-

fohlen, die Ursachen zu ermitteln und ggf. be-

triebliche Maßnahmen zur Abstellung der Mängel

zu ergreifen.

2 weitere Proben von Erzeugnissen, die der Hack-

fleischverordnung unterliegen, waren auf Grund

sensorischer oder mikrobiologischer Mängel nicht

mehr zum Verzehr geeignet. 2 Proben waren wert-

gemindert.

Die Ergebnisse belegen, dass bei der Herstellung

von Hackfleisch und Hackfleischerzeugnissen

eine besondere Sorgfaltspflicht erforderlich ist.

Verschiedene Proben waren als verdorben zu be-

urteilen: gefüllte Schweinelende, Ente (gebacken),

Gans (gegart), Mett-Konserve, Rückenspeck und

Südtiroler Speck. In diesem Zusammenhang kam

es zu 8 Beanstandungen gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1

LMBG.

Im Produktbereich Konserven wurde bei einer

Probe Gehacktes und auch bei der entsprechen-

den Verfolgsprobe Clostridium perfringens Typ A

(Enterotoxinbildungsvermögen vorhanden) nach-

gewiesen. Clostridium-perfringens-Stämme kön-

nen Lebensmittelvergiftungen hervorrufen. Diese

Gefahr besteht bei einer massenhaften Ver-

mehrung der Erreger im Lebensmittel (105 bis 106

Keime je Gramm). Die Möglichkeit, dass bis zum

Zeitpunkt des Ablaufens des Mindesthaltbarkeits-

datums die für eine Erkrankung notwendige

Keimzahl von > 105 KbE/g erreicht wird, konnte

nicht ausgeschlossen werden. Clostridium per-

fringens bzw. seine Sporen sind ubiquitär in der

Umwelt verbreitet (Darminhalt von Mensch und

Tier, Boden, Staub). Der Nachweis von Clostri-

dium perfringens kann deshalb auch ein Hinweis

auf unhygienische Verhältnisse sein.

Bei 176 Pökelwaren (Lachsschinken, Kasseler

u. ä.) wurde der Gesamtgehalt an Nitrit/Nitrat im

Fertigerzeugnis ermittelt. 8 Proben waren wegen

Überschreitung der zulässigen Höchstmenge zu

beanstanden.

WeitereBeanstandungen betrafen die Kennzeich-

nung zahlreicher Lebensmittel. Vor allem die An-

gabe der Tierarten war häufig irreführend oder

fehlte. Beispielsweise konnte 5-mal bei gewürz-

tem Hackfleisch vom Schwein (Hackepeter, Thü-

ringer Mett) die Tierart Rind nachgewiesen wer-

den. 

Wurstwaren

untersuchte Proben: 1.732

davon beanstandet: 173

Proben aus Thüringen: 1.392

davon beanstandet: 156

Wesentliche Beanstandungsgründe für Wurst-

waren waren Mängel bei der sensorischen und

mikrobiologischen Beschaffenheit, Rezepturmän-

gel und Kennzeichnungsfehler (z.B. bei der Kenn-

zeichnung von Zusatzstoffen).

Schwerpunkte der mikrobiologischen Untersu-

chungen bildeten die Prüfung von Rohwürsten

auf pathogene Erreger und die Bestimmung der

Gesamtkeimzahl bei Brüh-, Koch- und Rohwürs-

ten.

Rohwürste werden vor allem aus Schweine-

fleisch, Rindfleisch und Fettgewebe unter Ver-

wendung weiterer Zutaten hergestellt. Es handelt

sich um umgerötete, roh zum Verzehr gelan-

gende Wurstwaren. Eine Stabilität dieser Er-

zeugnisse wird nicht durch das Erhitzen erreicht,

sondern durch sog. Hürden, z. B. pH-Wert- und

aW-Wert-Absenkung (Absenkung der Wasserak-

tivität). Da bei landwirtschaftlich genutzten Tieren

Ergebnisse der Untersuchung einzelner Warengruppen
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pathogene Keime vorkommen können, ist eine

Belastung der Ausgangsmaterialien mit den un-

tersuchten Infektionserregern nicht gänzlich aus-

zuschließen. So wurden 6-mal Salmonellen in

Rohwürsten (Knackwurst, Mettwurst, Salami) iso-

liert und die Serovare S. Typhimurium und S. En-

teritidis differenziert. Diese Proben waren geeig-

net, die menschliche Gesundheit zu schädigen

und wurden nach § 8 Nr. 1 LMBG beurteilt.

Bei der mikrobiologischen Untersuchung der

Rohwürste ist wiederholt Listeria monocytogenes

nachgewiesen worden. Die quantitativen Liste-

rienbefunde lagen bei < 10 KBE/g. Nach dem

Untersuchungsplan, Maßnahmen- und Beurtei-

lungskatalog für die amtliche Lebensmittelüber-

wachung für Listeria monocytogenes (BgVV, Juli

2000) waren die Listerienbefunde nicht zu bean-

standen.

Die Untersuchung von Rohwürsten auf veroto-

xinbildende E. coli (VTEC) verlief in allen Fällen

negativ.

Auf Grund erheblicher sensorischer aber auch

mikrobiologischer Mängel waren 12 Lebensmit-

tel (u. a. Jagdwurst, Stracke, Pastetenaufschnitt,

Hausmacher Leberwurst, Schinkenpolnische,

Bockwurst, Mettwurst, Bratwurst, Bierschinken)

nicht mehr zum Verzehr geeignet. Besonders

Ekel erregend war eine Leberwurst mit einem

Zahn in der Wurstmasse. In einer Konserve

wurden ein Knochenstück und ein Darmstück

gefunden.

Weitere Wurstproben wiesen leichte sensorische

und mikrobiologische Mängel auf und waren

somit in ihrer Qualität gemindert. 37 Beanstan-

dungen mussten bei diversen Wurstwaren ausge-

sprochen werden, weil die Mindestanforderun-

gen der Leitsätze hinsichtlich des Gehaltes an

bindegewebseiweißfreiem Fleischeiweiß (BEFFE)

und/oder dessen Anteil im Fleischeiweiß (BEFFE/

FE) nicht erreicht wurden. Hauptsächlich waren

Brühwürste und Kochwürste, hier an erster Stelle

Leberwürste, betroffen.

2 Proben Bierschinken unterschritten die für diese

Brühwurstsorte geforderten 50 % grobe Fleisch-

einlagen und waren damit wertgemindert. 

Bei einer Probe Bauernblutwurst ergab die Unter-

suchung einen sehr hohen Cholesteringehalt,

was ein Hinweis auf die Verarbeitung von zentra-

lem Nervengewebe sein kann.

533 Wursterzeugnisse aus handwerklicher und

industrieller Herstellung wurden auf die Einhal-

tung der Höchstwerte an Nitrat und Nitrit unter-

sucht. Nitrit wird zur Stabilisierung gegen mikro-

biellen Verderb und Ranzigkeit sowie wegen des

Geschmacks (Pökelaroma) und der Farbe zuge-

geben. Dabei wird Nitrit in Form von Nitritpökel-

salz (Kochsalz mit 0,4 % bis 0,5 % Natriumnitrit)

zugesetzt, oder es wird bei der Herstellung von

vornherein mit Nitrat (Salpeter) gearbeitet. Bei 18

Würsten war die Höchstmenge für Nitrat und bei 3

Würsten die Höchstmenge für Nitrit überschritten.

Bei 149 Wurstproben erfolgte eine Differenzie-

rung nach Tierarten (Rind, Schwein, Schaf, Geflü-

gel), um zu ermitteln, von welcher Tierart die ver-

wendeten Rohstoffe stammten. Beanstandet wur-

den je eine Jagdwurst, Krakauer, Hausmacher

Blutwurst sowie Schinkenwurst wegen Nicht-

kennzeichnung des Rindfleischeinsatzes.

Weitere Beanstandungen und zahlreiche Hin-

weise bezogen sich auf Kennzeichnungsmän-

gel, z. B. die fehlende oder falsche Angabe von

Zusatzstoffen. Auch die korrekte Umsetzung

der Mengenkennzeichnung (QUID-Regelung) war

häufig nicht gewährleistet.



Fisch, Fischzuschnitte

untersuchte Proben: 204

davon beanstandet: 8

Proben aus Thüringen: 40

davon beanstandet: 0

Bei den untersuchten Proben handelte es sich

sowohl um frische als auch um tiefgefrorene

Fische und Fischzuschnitte. Insbesondere frische

Fische und deren Zuschnitte sind leicht ver-

derbliche Produkte, deren Frischegrad bei nicht

unverzüglicher und unzureichender Kühlung

schnell beeinträchtigt werden kann. Deshalb

steht bei derartigen Produkten die sensorische

und mikrobiologische Untersuchung im Vorder-

grund.

Ein als Verdachtsprobe eingesandter frischer,

ausgenommener Karpfen in einer Fertigpackung

wies sensorisch erhebliche Mängel wie starke

Schleimbildung und fäkalen Geruch auf. Bei ei-

ner Planprobe tiefgefrorener Pazifik-Lachs wur-

den sensorisch ebenfalls starke Verderbser-

scheinungen festgestellt. Beide Proben waren als

nicht zum Verzehr geeignet zu beurteilen. Eine

Probe tiefgefrorene grüne Heringsfilets zeigte

eine beginnende Gelbfärbung im Bereich der

Filetränder und wies einen leicht tranigen Geruch

und Geschmack auf. Dies deutete auf den be-

ginnenden Fettverderb hin, die Probe wurde als

in ihrem Genusswert gemindert beurteilt.

Die Überprüfungen von rohem Fisch auf Nema-

todenbefall ergaben 5 Beanstandungen wegen

des Verstoßes gegen die Bestimmungen der

Fischhygiene-Verordnung. In 2 Proben Seelachs-

filet und in 3 Proben Wildlachs wurden abge-

storbene Nematoden nachgewiesen. Beanstan-

dungen nach der Fischhygiene-Verordnung ha-

ben eine Überprüfung der fischverarbeitenden

Betriebe hinsichtlich ihrer Sorgfaltspflicht zur

Folge.

Bei 4 Proben (Welsfilet, Victoriabarschfilet, Blau-

lengfilet, Seelachsfilet) konnte Listeria monocyto-

genes im Anreicherungsverfahren nachgewiesen

werden. Da die Listeriamonocytogenes-Keimzahl

unter 100 KbE/g lag, war zwar die Verkehrsfähig-

keit gegeben, eine Rückverfolgung einschließlich

der Anordnung betrieblicher Maßnahmen wurde

trotzdem empfohlen. Andere pathogene Keime

konnten in keiner der untersuchten Proben nach-

gewiesen werden.

Die lebensmittelchemischen Untersuchungen auf

Histamingehalt, Bestrahlung, anorganische und

organische Kontaminanten sowie Farbstoffe

führten nicht zu Beanstandungen. Weitere Erläu-

terungen dazu finden sich auch in den Berichts-

teilen „Rückstandsuntersuchungen“, „Lebensmit-

tel-Monitoring“ sowie „Untersuchung auf Lebens-

mittelbestrahlung“.

Fischerzeugnisse

untersuchte Proben: 502

davon beanstandet: 17

Proben aus Thüringen: 111

davon beanstandet: 3

Im Zusammenhang mit der Überprüfung eines

Erkrankungsfalls wurde eine Probe Räucher-

fisch als Verdachtsprobe zur Untersuchung ein-

gesandt. Obwohl die Probe sensorisch und

mikrobiologisch unauffällig war, konnte ein Hista-

mingehalt von 13.690 mg/kg nachgewiesen wer-

den. Die im Vorbericht geschilderte Erkrankung

mit anaphylaktischem Schock (ca. 30 Minuten

nach dem Verzehr) sprach für eine Histaminver-

giftung. Der nachgewiesene hohe Histaminge-

halt bestätigte den Zusammenhang zwischen

dem Verzehr der Probe und dem daraufhin ein-

setzenden Erkrankungsgeschehen. Die Probe war

nachweislich geeignet, die Gesundheit zu schädi-

gen. 
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Für das Entstehen von derart hohen Histaminkon-

zentrationen kommen hauptsächlich Fischarten in

Frage, die größere Mengen an Histidin in der Mus-

kulatur enthalten. Infolge des enzymatischen Ab-

baues der Proteine entsteht freies Histidin, welches

durch bakteriellen Abbau zu Histamin decarboxy-

liert werden kann. Von großem Einfluss ist dabei

die Lagertemperatur. Bei höheren Temperaturen

kann es in kurzer Zeit zu einem erheblichen An-

steigen des Histamingehaltes kommen, ohne dass

schon ein bakterieller Verderb vorliegen muss.

Bei einer Probe schwarzer Heilbutt, geräuchert,

konnte im Rahmen der mikrobiologischen Unter-

suchung ein Listeria-monocytogenes-Keimgehalt

von 460 KbE/g ermittelt werden. Bei der Probe

handelte es sich um ein verzehrfertiges Lebens-

mittel, welches wärmebehandelt, aber nicht an-

derweitig stabilisiert worden war. Nach den Emp-

fehlungen zur Untersuchung, zu Maßnahmen und

zur Beurteilung für die amtliche Lebensmittelun-

tersuchung (BgVV, 2000) musste diese Probe als

nicht verkehrsfähig beurteilt werden.

Bei 5 weiteren Proben (3-mal Räucherlachs, 2-mal

Seelachsschnitzel) gelang der Nachweis von Lis-

teria monocytogenes im Anreicherungsverfahren.

Die Listeria-monocytogenes-Keimzahl lag jedoch

unter 100 KbE/g, so dass lediglich eine Betriebs-

kontrolle empfohlen wurde.

Weitere 6 Proben (3-mal edle Matjesfilets und

je einmal Heilbutt, Brathering und Fischpfanne)

waren wegen erheblicher sensorischer und mik-

robiologischer Mängel gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1

LMBG nicht zum Verzehr geeignet.

Eine Beschwerdeprobe Heringsrogen wies mehr

als 50 abgestorbene Nematodenlarven auf und

wurde deshalb nicht nur im Sinne der Fischhygie-

ne-Verordnung beanstandet, sondern als Ekel er-

regend und somit als nicht zum Verzehr geeignet

beurteilt.

Auf Grund sensorischer Mängel im Zusammen-

hang mit hohen Keimzahlen wurden 2 Proben

edle Matjesfilets nach nordischer Art als nicht un-

erheblich in ihrem Qualitäts- und Genusswert ge-

mindert beanstandet. Ebenso musste eine Probe

Heringsfilets in Öl sowie eine Beschwerdeprobe

Sprotten mit beginnenden sensorischen Abwei-

chungen beurteilt werden.

Der Nematodennachweis in einem Wildlachsfilet

mit pikanter französischer Sauce führte zu einer

Beanstandung nach der Fischhygiene-Verord-

nung.

Die lebensmittelchemischen Untersuchungen von

2 Proben Sahneheringsfilet und Rollmops in Ge-

würzaufguss ergaben Saccharingehalte, die über

den in der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung vor-

gegebenen Höchstmengen lagen. Bei einer Pro-

be Bismarckhering in Aspik fehlte die Kennzeich-

nung des Zusatzstoffes Saccharin.

Weitere lebensmittelchemische Untersuchungen

von Fischerzeugnissen, z. B. auf Konservierungs-

stoffe und Benzo(a)pyrene verliefen negativ und

gaben keinen Grund zu Beanstandungen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen auf Rück-

stände und Kontaminanten sind in den Berichts-

teilen „Rückstandsuntersuchungen“ und „Lebens-

mittel-Monitoring“ aufgeführt.

Krusten-, Schalen-, Weichtiere  
und Erzeugnisse daraus

untersuchte Proben: 170

davon beanstandet: 6

Proben aus Thüringen: 3

davon beanstandet: 1

In dieser Warengruppe gelangten hauptsächlich

zubereitete Garnelen, Shrimps und Krabben, ver-
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arbeitetes Muschelfleisch sowie Meeresfrüchte-

mischungen zur Untersuchung. Weiterhin wurden

Hummer, Schneckenfleisch, Tintenfischteile und

Surimiprodukte untersucht.

Surimi ist eine Fischzubereitung aus Fischmuskel-

eiweiß, die unter Verwendung von Bindemitteln,

Zucker, Aromastoffen und weiteren Zutaten und

Zusatzstoffen entweder zu Stäbchen oder Stü-

cken geformt oder als Imitate von Krebstier- und

Weichtiererzeugnissen hergestellt wird. Aus der

Verkehrsbezeichnung derartiger Produkte muss

für den Verbraucher eindeutig erkennbar sein,

dass Surimi und damit eine Fischzubereitung aus

Fischmuskeleiweiß vorliegt.

3 solcher Proben mussten wegen unzureichen-

der bzw. irreführender Bezeichnung als zur Täu-

schung geeignet beanstandet werden. Bei diesen

Proben (Surimi in Knoblauchöl, Coraya Fish and

Dip mit Cocktail-Sauce, Fish and Dip nach Kama-

boko-Art) handelte es sich um Surimizuberei-

tungen.

Eine Probe tief gefrorene Cocktail-Shrimps fiel

bei der sensorischen Prüfung durch untypisches

Aussehen und leichte Gefrierbrandstellen auf. Sie

wurde daher als in ihrem Genusswert nicht uner-

heblich gemindert beurteilt.

Die bei einer Probe Scampi-Spieße und deren

Nachprobe mittels Thermolumineszenz-Messung

nachgewiesene Behandlung mit ionisierender

Strahlung führte zur Beanstandung. Auf den Be-

richtsteil „Untersuchung auf Lebensmittelbestrah-

lung“ wird verwiesen.

Die Untersuchungen von Muschelerzeugnissen

auf wasserlösliche und fettlösliche Algentoxine

ergaben keine Beanstandungen. Ebenso wurden

keine Salmonellen und Vibrionen nachgewiesen,

wobei zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den

Proben zum großen Teil um erhitzte Erzeugnisse

handelte, da diese Zubereitungsart den Verzehr-

gewohnheiten in Deutschland entspricht. 

Fette, Öle

untersuchte Proben: 272

davon beanstandet: 12

Proben aus Thüringen: 122

davon beanstandet: 8

Aus dieser Warengruppe wurden neben Frittier-

fetten hauptsächlich Pflanzenöle, tierische Fette

und Streichfette zur Untersuchung eingesandt. 

Werden Frittierfette zu hoch oder zu lange erhitzt

bzw. werden zum Frittieren ungeeignete, wenig

hitzestabile Fette verwendet, entstehen durch

chemische Veränderungen Zersetzungsprodukte,

die sich negativ auf Geruch und Geschmack des

frittierten Lebensmittels  auswirken. 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Acrylamid-

Diskussion gewinnt auch der gesundheitliche

Aspekt des Frittierens an Bedeutung. Eine ent-

scheidende Rolle für die Bildung von Acrylamid

spielt die während des Frittierprozesses gewählte

Temperatur. Das Überschreiten der empfohlenen

Höchsttemperatur von 175 °C beschleunigt die

Fettzersetzung und begünstigt die Entstehung

von Acrylamid. 

Schwerpunktmäßig wurden Frittierfette aus Gast-

stätten, Imbissständen und Bäckereien unter-

sucht. Von in Gebrauch befindlichen 85 Frittierfet-

ten mussten 8 % als zum Verzehr nicht mehr

geeignet bzw. wertgemindert beurteilt werden.

Damit lag die Beanstandungsquote auf dem Ni-

veau der vergangenen Jahre. 

Eine Fertigpackung Schweineschmalz war we-

gen fehlender Kennzeichnungselemente auf dem

Etikett zu beanstanden.
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In Restaurants aus Tischspendern entnommene

Olivenöle wurden auf Qualitätsmerkmale über-

prüft. 4 von 17 Proben wiesen einen stark ran-

zigen Geschmack in Korrelation mit auffällig

hohen Peroxidzahlen auf. Das Öl verbleibt oft

mehrere Tage oder Wochen in den Tischspen-

dern. Speisen, die mit derart ranzigem Öl ange-

richtet werden, sind nicht mehr zum Verzehr

geeignet.

Schwerpunktmäßig wurden Pflanzenöle und da-

mit hergestellte Erzeugnisse auf den Gehalt an

polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstof-

fen (PAK) untersucht und die Einhaltung der ent-

sprechenden Höchstmenge überprüft. Als Leit-

substanz für die Beurteilung von PAK wird das

Benzo(a)pyren herangezogen. Sowohl die unter-

suchten Pflanzenöle als auch die damit herge-

stellten Erzeugnisse wiesen keine erhöhten PAK-

Gehalte auf.

Auf Grund mehrerer Warnmeldungen erfolgte die

Untersuchung von rohem Palmöl auf Sudanfarb-

stoffe, die als krebserzeugend eingestuft und in

der EU nicht zugelassen sind. Diese Öle, über-

wiegend aus westafrikanischen Ländern einge-

führt, werden häufig auch in Nationalitätenläden

vertrieben. In den untersuchten Palmölen waren

Sudanfarbstoffe nicht nachweisbar.

Suppen, Soßen

untersuchte Proben: 148

davon beanstandet: 11

Proben aus Thüringen: 66

davon beanstandet: 4

Außer industriell hergestellten Suppen und Soßen

(Konserven und Trockenerzeugnissen) wurden

Proben aus Küchen der Gemeinschaftsverpfle-

gung, Gaststätten und Imbisseinrichtungen unter-

sucht. 

Die Zahl der Beanstandungen ist im Vergleich

zum Jahr 2004 angestiegen.

Eine wegen Schädlingsbefall eingesandte Probe

Instant-Spinatsauce aus der Vorratshaltung einer

Gaststätte war Ekel erregend und nicht zum Ver-

zehr geeignet.

Bei einer Rahmsoße und einer Rahmsuppe aus

der Gemeinschaftsverpflegung war der in der

Richtlinie zur Beurteilung von Suppen und Soßen

festgelegte Mindestgehalt an Milchfett deutlich

unterschritten, dies stellt einen Irreführungstatbe-

stand gem. § 17 Abs. 1 Nr. 5b LMBG dar. Eine als

fettarm ausgelobte Konserve Kartoffelrahmsuppe

wies einen mehr als doppelt so hohen Fettgehalt

wie deklariert auf und wurde ebenfalls als irrefüh-

rend beanstandet.

Eine Probe Soljanka in Darm-Verpackung wies

einen erheblichen Mindergehalt der Fleischeinla-

ge im Vergleich zur Deklaration auf. Auch hier

handelte es sich um einen Irreführungstatbestand

gem. § 17 Abs. 1 Nr. 5b LMBG.

Eine Soljanka im Glas wurde wegen fehlender

Kenntlichmachung des nachgewiesenen Süß-

stoffes Saccharin beanstandet.

Bei einer Pekingsuppe war die zulässige Höchst-

menge des eingesetzten Geschmacksverstärkers

Glutamat deutlich überschritten.

Auf Grund einer Warnmeldung wegen unzu-

lässiger und nicht gekennzeichneter Bestrah-

lung wurden 4 Instant-Nudelsuppen aus Thai-

land eingesandt. Bei diesen Proben konnte eine

Bestrahlung der beigelegten Gemüse-/Gewürz-

päckchen nachgewiesen werden, die nicht in der

Kennzeichnung angegeben war.
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Ergebnisse der Untersuchung einzelner Warengruppen

Getreide

untersuchte Proben: 86

davon beanstandet: 6

Proben aus Thüringen: 57

davon beanstandet: 5

Getreide für die menschliche Ernährung wird

auf Beschaffenheit, Verunreinigungen, lebende

Schädlinge, Pflanzenschutzmittelrückstände, My-

kotoxine und Schwermetalle untersucht.

Je 2 Proben Weizen und Roggen enthielten Milben

und waren deshalb nicht zum Verzehr geeignet. 

Wird Getreide während des Wachstums mit dem

Pilz Claviceps purpurea befallen, kann es zur

Bildung von Mutterkorn kommen. Aus diesem

Grund wird vom Verzehr ungereinigt gemahlenen

Getreides abgeraten. Getreideanbieter, die nicht

über ausreichende Reinigungsmöglichkeiten für

Getreide verfügen, sollten ihr Erntegut reini-

gen lassen. Mit moderner industrieller Technik

lässt sich der Mutterkornanteil auf Gehalte unter

0,05 % reduzieren. Von 59 Proben Weizen, Rog-

gen, Dinkel und Gerste waren 47 frei von Mutter-

korn. Hinweise ergingen an 2 Mühlenbetriebe,

deren Roggen Mutterkorngehalte um 0,05 % auf-

wies.

Befall mit Schimmelpilzen kann zur Kontamina-

tion des Getreides mit Mykotoxinen führen. Hier-

zu zählen Verbindungen wie Ochratoxin A, Zeara-

lenon und Deoxynivalenol. Im Sinne des vorbeu-

genden Gesundheitsschutzes sind Mykotoxinbe-

lastungen von Lebensmitteln möglichst gering zu

halten.

Auffallend hohe Gehalte an Ochratoxin A (Höchst-

menge 3 µg/kg) enthielten eine Probe Weizen mit

107 µg/kg und eine Probe Roggen mit 24 µg/kg,

welche aus Mühlenbetrieben stammten. An einen

Agrarbetrieb erging ein Hinweis zu einer Roggen-

probe mit einem Ochratoxin-A-Gehalt von 3 µg/kg.

In 15 von 32 Proben war dieses Mykotoxin nicht

nachweisbar. In 11 Proben lagen die Gehalte un-

ter 1 µg/kg, und in 3 Proben ergaben sich Mess-

werte deutlich unter 3 µg/kg.

Auf Zearalenon wurden 21 Proben untersucht.

Der Höchstwert liegt bei 100 µg/kg. In 18 Proben

war Zearalenon nur in Spuren (< 3 µg/kg) nach-

weisbar. Mit Gehalten von 5 µg/kg bis 30 µg/kg

enthielten die übrigen 3 Getreideproben diese

Verbindung deutlich unter dem Höchstwert.

Für Deoxynivalenol ist ein Höchstwert von 1.250

µg pro kg Getreide festgelegt. In 15 von 21 Pro-

ben war Deoxynivalenol nicht oder nur in Spuren

unter 20 µg/kg zu finden. Bei den übrigen 6 Pro-

ben traten Gehalte bis 100 µg/kg und vereinzelt

bis 400 µg/kg auf. Bei der überwiegenden Zahl

der Getreideproben lagen die Mykotoxingehalte

weit unter den jeweils zulässigen Höchstmengen.

Weitere Ausführungen zu Mykotoxinen, Schwer-

metallen, gentechnisch veränderten Organismen

sowie Rückständen von Pflanzen- und Vorrats-

schutzmitteln sind in den entsprechenden Be-

richtsteilen zu finden.

Getreideprodukte, Backvormischungen

untersuchte Proben: 250

davon beanstandet: 0

Proben aus Thüringen: 68

Geprüft wurde auf sensorische und mikrobiologi-

sche Beschaffenheit, Fremdbestandteile, lebende

Schädlinge, Pflanzenschutzmittelrückstände, My-

kotoxine und Schwermetalle.

Zu einer Früchtemüsliprobe aus einer Drogerie

erging ein Hinweis wegen Richtwertüberschrei-

tung des Schimmelpilzgehaltes.
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Vor dem Hintergrund der erforderlichen Kenn-

zeichnung von Allergenen erfolgte unter anderem

die Untersuchung von Backmischungen aus Bä-

ckereien. In einer Brötchen-Backmischung ließen

sich geringe Mengen Mais und Soja nachweisen.

Da sich deren Verwendung aus den Angaben auf

der Verpackung des Erzeugnisses nicht entneh-

men ließ, ergingen entsprechende Hinweise an

das zuständige Lebensmittelüberwachungsamt.

Mykotoxingehalte im Bereich der Höchstwerte lie-

ßen sich nur sehr vereinzelt feststellen. In 22 von

32 Mehlen lagen die Gehalte an Ochratoxin A

unter 0,5 µg/kg. In den verbleibenden 10 Mehlen

traten lediglich 5-mal Gehalte zwischen 1 µg/kg

und 2 µg/kg auf, darunter auch bei einem Rog-

genvollkornmehl aus ökologischer Landwirtschaft

(Höchstwert: 3 µg/kg). Alle 31 auf Zearalenon

untersuchten Mehle enthielten diese Substanz

nicht oder nur in Mengen von unter 3 µg/kg

(Höchstwert: 75 µg/kg). Der Deoxynivalenolgehalt

lag in 22 von 31 Mehlen unter 100 µg/kg, in den

übrigen 9 Mehlen unter 300 µg/kg (Höchstwert:

750 µg/kg). 

Mit 2,4 µg/kg war eine Backware vergleichsweise

deutlich mit Ochratoxin A belastet. Da bei einem

Mischprodukt der Höchstwert von 3 µg/kg Och-

ratoxin A nicht nur für die Backmischung, son-

dern für jede einzelne Zutat auf Getreidebasis gilt,

lag in diesem Fall der Messwert der Ochratoxin

A-belasteten Zutat über 3 µg/kg. Das zuständi-

ge Überwachungsamt und der Bäcker erhielten

einen entsprechenden Hinweis.

Verschiedene Produkte auf der Basis von Mais

wurden auf Fumonisine untersucht. In 12 von 19

Proben Cornflakes und in 14 von 17 Proben

Maisgrieß und Maismehl ließen sich Fumonisi-

ne nicht nachweisen. Die übrigen Proben enthiel-

ten lediglich Spuren dieser Substanzen (Höchst-

wert 1.000µg/kg).

Brote, Kleingebäcke

untersuchte Proben: 83

davon beanstandet: 3

Proben aus Thüringen: 52

davon beanstandet: 3

Eine Semmel aus einem Backshop war wegen

stockigen, muffig-schimmligen Geruchs und Ge-

schmacks als nicht zum Verzehr geeignet zu

beurteilen. Im Verfolg dazu wurden im selben

Backshop Teigrohlinge entnommen, welche die

gleichen Abweichungen aufwiesen.

Bei einem abgepackten Schnittbrot aus dem

Selbstbedienbereich eines Supermarktes  fehlten

mehrere wesentliche Angaben der Kennzeich-

nung.

Misch- und Vollkornbrote wurden auf die Mykoto-

xine Ochratoxin A, Zearalenon und Deoxynivale-

nol untersucht. Der Höchstwert von 3 µg/kg Och-

ratoxin A gilt für das verzehrfertige Brot und für

jede einzelne verwendete Zutat auf Getreideba-

sis. Es ergingen Hinweise zu 2 Broten mit Ochra-

toxin-A-Gehalten über 2 µg/kg an Bäckereien. In

13 von 20 Broten war Ochratoxin A nicht oder in

Mengen unter 0,5 µg/kg enthalten. Ein nachweis-

barer Gehalt an Zearalenon von 5 µg/kg (Höchst-

wert: 50 µg/kg) wurde nur bei einem von 20 Bro-

ten ermittelt. Der Deoxynivalenolgehalt lag in 13

von 16 Broten unter 100 µg/kg, in den übrigen 3

Broten unter 300µg/kg (Höchstwert: 500 µg/kg).

Feine Backwaren

untersuchte Proben: 555

davon beanstandet: 53

Proben aus Thüringen: 470

davon beanstandet: 47
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Feine Backwaren wurden schwerpunktmäßig auf

ihre Zusammensetzung, mikrobiologische Be-

schaffenheit und die Auslobung wertbestimmen-

der Zutaten, wie Butter, Ei, Nugat oder Kuvertüre

sowie die Verwendung von Zusatzstoffen unter-

sucht.

Bei 2 Beschwerdeproben Feine Backwaren wa-

ren bereits mit bloßem Auge unter der Schoko-

glasur Schimmelpilzkolonien sichtbar. Die Proben

wurden als nicht zum Verzehr geeignet beurteilt.

252 mikrobiologisch untersuchte Proben mit nicht

durcherhitzten Füllungen aus Krem oder Schlag-

sahne stammten überwiegend aus handwerklicher

Produktion. Als Grundlage für die Beurteilung der

mikrobiologischen Beschaffenheit dienten die von

der Arbeitsgruppe Lebensmittelmikrobiologie und

-hygiene der Deutschen Gesellschaft für Hygiene

und Mikrobiologie empfohlenen Richt- und Warn-

werte für Feine Backwaren mit nicht durchge-

backener Füllung. 19 Proben mussten infolge

ihrer mangelhaften mikrobiologischen Beschaf-

fenheit, meist wegen Überschreitungen des Warn-

wertes für Enterobakteriaceen, gemäß § 3 in

Verbindung mit § 2 Nr. 2 der Lebensmittelhy-

giene-Verordnung beanstandet werden. Richt-

wertüberschreitungen für mikrobiologische Para-

meter wurden bei 53 weiteren Proben festgestellt.

Es ergingen Hinweise zur Durchführung von Be-

triebskontrollen und die Empfehlung, Nachproben

einzureichen.

91 im Rahmen des bundesweiten Überwachungs-

planes entnommene Proben Feine Backwaren

mit nicht durcherhitzter Füllung wurden auf Lis-

teria spp. und Listeria monocytogenes nach An-

reicherung in 25 Gramm untersucht. Listeria

monocytogenes war in keiner der 91 Proben

nachzuweisen. In einer Probe Frankfurter Kranz

konnte Listeria seeligeri nachgewiesen werden.

Die Probe war insgesamt von schlechter mikro-

biologischer Beschaffenheit, mehrere Parameter

überschritten die entsprechenden Richt- bzw.

Warnwerte.

Salmonellen wurden in keiner Probe nachgewie-

sen.

Eine aufgewühlte Krume und zahlreiche schma-

le Gänge mit kleinen weißen Maden fielen bei 3

verschiedenen Proben Pfefferkuchen von einem

Weihnachtsmarkt auf. Ursache war ein Befall

durch Brotkäfer.

Schwarze Verunreinigungen fanden sich in einem

Waffelerzeugnis. Ranziger Geruch und ranzig-

beißender Geschmack wurden bei einer Probe

Kipferl festgestellt. Diese Proben waren gemäß

§ 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG nicht zum Verzehr ge-

eignet.

Irreführend bezeichnet waren Nugaterzeugnisse,

Baumkuchen, Marmorkuchen und Bienenstich.

Für Nugaterzeugnisse wird oft die im Vergleich zu

echtem Nugat in ihrer Beschaffenheit nicht gleich-

wertige Nugatkrem verwendet. Deren Einsatz

wird mitunter jedoch nicht kenntlich gemacht, so

auch bei 6 Nugaterzeugnissen, deren Kremzu-

sammensetzung nicht der einer Nugatmasse

entsprach. Für einen Baumkuchen wurde keine

Butter verwendet. Die für Marmorkuchen typische

dunkle Krume enthielt bei einer Probe nicht die

erforderliche Menge Kakao, eine weitere Probe

enthielt gar keinen Kakao. 2 mit Kokosraspeln

belegte Kuchen waren unkorrekt als Bienenstich

bezeichnet.

Als Überzugsmasse für Feine Backwaren wird

häufig eine kakaohaltige Fettglasur verwendet.

Da sie mit Kuvertüre oder Schokolade verwech-

selbar ist, muss ihre Verwendung kenntlich ge-

macht werden. Die erforderliche Kennzeichnung

fehlte bei 11 lose angebotenen Proben (Rührku-

chen, Lebkuchen, Amerikaner), diese Proben er-

hielten die Beurteilung „nachgemacht“.
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Kennzeichnungsmängel wiesen 5 Proben auf.

Hauptsächlich fehlte die Angabe von Farbstoffen

bei Torten.

53 verschiedene Feine Backwaren wurden auf

Acrylamid untersucht. Acrylamid entsteht haupt-

sächlich aus dem natürlichen und unbedenk-

lichen Inhaltsstoff Asparagin als ungewolltes

Nebenprodukt beim trockenen Erhitzen über

120°C und kann beim Backen von Waffelproduk-

ten, Lebkuchen und Plätzchen gebildet werden.

Dabei sind umso höhere Gehalte an Acrylamid zu

erwarten, je trockener der Teig ist und je heißer

und länger dieser gebacken wird. Besonders

begünstigend auf die Acrylamidbildung wirken

zudem bestimmte Backtriebmittel (Ammoniumbi-

carbonat, Hirschhornsalz, ABC-Trieb) sowie die

Zucker Fructose und Glucose. Das Zusammen-

treffen mehrerer Einflussfaktoren ist die Ursache,

weshalb die Acrylamidgehalte selbst innerhalb

einer Produktgruppe (Waffeln oder Lebkuchen)

stark schwanken können. Bei einer von 3 Leb-

kuchenproben aus Bäckereien lag mit einem

Acrylamidgehalt von 1.900 µg/kg eine erhebliche

Überschreitung des Aktionswertes von 1.000 µg/kg

vor. Die beiden anderen Proben enthielten die-

se Verbindung in Mengen von 100 µg/kg und 350

µg/kg. Von 33 untersuchten Waffelbroten wiesen

17 Gehalte über 1.000 µg/kg auf. Damit wurde

der Aktionswert in dieser Produktgruppe beson-

ders häufig überschritten. Deutlich niedriger, aber

immer noch sehr hoch belastet waren 5 weitere

Proben mit Werten über 700 µg/kg. Dagegen

waren 11 nach grundlegend anderer Rezeptur

hergestellte Proben Waffelbrote mit Acrylamid-

mengen unter 100 µg/kg nur sehr gering belastet.

2 Proben Waffeln, die später eine Füllung erhal-

ten, enthielten ebenso wie 5 Proben Zwieback

Acrylamid in Mengen unter 100 µg/kg. Bei 9 von

10 verschiedenen Proben Plätzchen wurden

Gehalte von unter 100 µg/kg bis etwa 200 µg/kg,

für eine Probe Buttergebäck von 370 µg/kg

ermittelt.

Aus Sicht des vorbeugenden Gesundheits-

schutzes sind bereits Acrylamidgehalte um 600

µg/kg als hoch zu bewerten. Um die Belastung

des Verbrauchers abzuschätzen, sind jedoch

außer dem im Lebensmittel enthaltenen Acryl-

amid auch die Verzehrsmengen zu berücksichti-

gen.

Mayonnaisen, emulgierte Soßen, 
kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate

untersuchte Proben: 552

davon beanstandet: 34

Proben aus Thüringen: 355

davon beanstandet: 31

Kontrollschwerpunkt in dieser Warengruppe war

die Untersuchung von Feinkostsalaten und Ma-

yonnaisen, welche überwiegend als lose Ware

beim Hersteller entnommen wurden.

In einem Fleischsalat konnte Salmonella Typhi-

murium nachgewiesen werden. Die Probe war

geeignet, die menschliche Gesundheit zu schä-

digen und wurde deshalb mit dem Verweis auf § 8

LMBG beanstandet.

Weitere Beanstandungen konzentrierten sich auf

Proben, bei denen eine hohe Keimbelastung mit

Geruchs- und Geschmacksabweichungen korre-

lierte. Dies betraf insbesondere mehrere Proben

Fleischsalat aus Fleischereien. Insgesamt muss-

ten 3 Feinkostsalate als nicht mehr zum Verzehr

geeignet beanstandet werden. Eine Präserve Ge-

flügelsalat war gärig und zeigte bereits eine deut-

liche Bombagenbildung.

Sensorische Abweichungen und hohe Keimbelas-

tungen wiesen 10 Feinkosterzeugnisse auf. Sie

wurden als nicht unerheblich wertgemindert beur-

teilt. Die z. T. deutliche Überschreitung der von

der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mik-
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robiologie empfohlenen Richt- und Warnwerte

bzw. vorliegender Erfahrungswerte deutete auf

gravierende Hygienemängel hin. In Einzelfällen

wurde als hygienisch relevanter Keim auch Lis-

teria monocytogenes nachgewiesen. Zu den

Hauptursachen dieser mikrobiologischen Belas-

tung zählten u. a. der Einsatz keimbelasteter Roh-

ware sowie das Überschreiten der Lagerdauer.

Wie in den vergangenen Jahren gaben Proben

mit erhöhten Keimgehalten mehrfach Anlass zu

entsprechenden Hinweisen an die Hersteller und

zur Anforderung von Nachproben. Diese Erzeug-

nisgruppe wird weiterhin einen Untersuchungs-

schwerpunkt bilden.

Mehrere Feinkostsalate entsprachen in ihrer Zu-

sammensetzung nicht den deklarierten Zuta-

ten und wurden wegen Irreführung beanstandet.

Weitere Beanstandungen betrafen Kennzeich-

nungsmängel hinsichtlich der Angabe von Ver-

kehrsbezeichnung und Mindesthaltbarkeit. Die

Bezeichnung der Klassennamen in der Zuta-

tenliste war bei einigen Feinkostsalaten, die in

Fertigpackungen angeboten wurden, nicht kor-

rekt. Bei lose verkauften Feinkostsalaten war die

Kenntlichmachung von Zusatzstoffen, insbeson-

dere Konservierungs- und Süßstoffen von den

Gewerbetreibenden nicht in dem erforderlichen

Maß vorgenommen worden. Dies betraf auch

die Angabe von Zusatzstoffen, die über Zutaten

(z. B. Mayonnaise) ins Lebensmittel gelangten.

Bei Fleischsalat in Fertigpackungen wurde die

Verwendung von Nitritpökelsalz im Zutatenver-

zeichnis nicht kenntlich gemacht. Außerdem war

die konsequente Anwendung der Mengenkenn-

zeichnung von Zutaten (QUID) entsprechend § 8

Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung nicht

immer gewährleistet. Mit der einheitlichen Defi-

nition des Begriffes „Fleisch“ ist seit Juli 2003

die QUID-Regelung auch für Fleischerzeugnis-

se anzuwenden.

Die Untersuchung von Feinkostsalaten auf Ge-

müsebasis ergab keine erhöhten Nitratgehalte.

Ebenso führte die Überprüfung des Histaminge-

haltes bei fischhaltigen Salaten nicht zu Bean-

standungen.

.

Im Rahmen von Schwerpunktaufgaben wurde

die bakteriologische Sicherheit vorverpackter ge-

mischter Salate hinsichtlich Listeria monocyto-

genes geprüft. Die Untersuchung von 31 Proben

verlief mit negativem Ergebnis (siehe Berichtsteil

„Mikrobiologische Untersuchungen“). 

Puddinge, Kremspeisen, 
Desserts, süße Soßen

untersuchte Proben: 56

davon beanstandet: 1

Proben aus Thüringen: 2

davon beanstandet: 0

Schwerpunktaufgabe war in diesem Jahr die

Untersuchung von Süßspeisen, Puddingen und

Desserts auf Zusatzstoffe wie Farb- und Konser-

vierungsstoffe. Im Ergebnis konnten weder die

Verwendung nicht zugelassener Zusatzstoffe,

noch Höchstmengenüberschreitungen festgestellt

werden. Auch die Überprüfung von Nährwert-

kennzeichnung und mengenmäßiger Angaben an

Zutaten ergab keine Auffälligkeiten.

Kakao ist ein wertbestimmender Inhaltsstoff in

Schokoladenpudding und -dessert. In allen über-

prüften Proben entsprach der Kakaogehalt den

Forderungen der Leitsätze des Deutschen Le-

bensmittelbuches.

Eine Beschwerdeprobe Mousse au chocolat wur-

de wegen Schimmelpilzbefalls als nicht zum Ver-

zehr geeignet beurteilt.
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Teigwaren

untersuchte Proben: 140

davon beanstandet: 26

Proben aus Thüringen: 114

davon beanstandet: 21

Von 106 mikrobiologisch untersuchten Proben

vorgegarte Teigwaren aus der Vorratshaltung in

Gaststätten und Imbisseinrichtungen wurden 19

wegen ihrer schlechten mikrobiologischen Be-

schaffenheit beanstandet, wobei 10 dieser Pro-

ben bereits sensorisch auffällig waren. Bei 26

Proben kam es zu Überschreitungen einzel-

ner mikrobiologischer Richtwerte. Es ergingen

Hinweise zur Überprüfung des Hygieneregimes.

Ursache der für erhitzte Lebensmittel vergleichs-

weise schlechten mikrobiologischen Beschaf-

fenheit sind Fehler bei der küchentechnischen

Zubereitung sowie im Umgang mit den vorge-

garten Teigwaren. Es fiel auf, dass vorgegarter

Reis (siehe Fertiggerichte) oft eine geringere

mikrobielle Kontamination aufwies als vorgegarte

ungefüllte Teigwaren. 

Eine Beschwerdeprobe Reisnudeln und die zu-

gehörige Verfolgsprobe aus einem Großmarkt

enthielten Reiskäfer sowie deren Larven und wa-

ren deshalb nicht zum Verzehr geeignet. Eben-

falls als Verbraucherbeschwerde wegen modrigen,

stockig-schimmligen Geruchs und Geschmacks

gelangte eine weitere Teigware zur Untersu-

chung. Auch diese Probe war nicht zum Verzehr

geeignet.

Eine Probe Spirelli Hausmacher Art aus einer Ein-

richtung der Gemeinschaftsverpflegung enthielt

statt des angegebenen Eigehaltes von 30 % le-

diglich 20 % Ei und war damit als irreführend zu

bewerten. Mit einem Ochratoxin-A-Gehalt von 2,9

µg/kg war diese Probe zudem bereits deutlich

kontaminiert (Höchstwert von 3 µg/kg). Es erging

ein zusätzlicher Hinweis an die Einrichtung sowie

an den Hersteller. Irreführend bezeichnet wa-

ren auch 3 weitere Eierteigwaren. Bei 2 Proben

wurden mit Gehalten von 15 % Ei und 26 % Ei

die angegebenen Eigehalte von 32 % nicht er-

reicht. Die dritte Probe enthielt statt der angege-

benen 20 % überhaupt kein Ei.

4 Proben Chili-Nudeln bzw. mit Paprika- oder To-

matenerzeugnissen gefärbte Teigwaren wurden

auf die Anwesenheit von nicht zugelassenen Su-

dan-Farbstoffen überprüft. Unerlaubte Farbstoffe

waren in keiner Probe nachweisbar.

Hülsenfrüchte, Ölsamen. Schalenobst

untersuchte Proben: 400

davon beanstandet: 8

Proben aus Thüringen: 36

davon beanstandet: 0

Untersuchungsschwerpunkt war die Überprüfung

dieser Erzeugnisse auf Mykotoxine, Bestrahlung,

gentechnische Veränderungen, Schwermetalle so-

wie auf ihre sensorische und mikrobiologische

Beschaffenheit.

Im Ergebnis dieser Prüfungen wurden in 3 Pro-

ben Pistazien und in einer Probe gemahlene

Haselnusskerne erhöhte Aflatoxingehalte nach-

gewiesen. Detaillierte Ergebnisse dazu sind dem

Berichtsteil „Mykotoxine in Lebensmitteln“ zu ent-

nehmen. Bei einer Probe Melonenkerne war die

fehlende Angabe des verwendeten roten Farb-

stoffes zu beanstanden. Eine Beschwerdeprobe

Nuss-Fruchtmischung und die dazugehörige Ver-

gleichsprobe mussten wegen sensorischer Ab-

weichungen als wertgemindert beurteilt werden.

Der Verdacht auf Schimmelpilzbefall bzw. auf

sensorische Abweichungen bei 2 Beschwerde-

proben Nüsse konnte nicht bestätigt werden. Wei-

terhin wurden eine Beschwerde- und die zugehö-
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rige Verfolgsprobe Misopaste wegen Schimmel-

bildung mikrobiologisch untersucht. Der Belag

der Beschwerdeprobe erwies sich als produkt-

spezifisch, das Erzeugnis war zu lange unsach-

gerecht gelagert worden. Die Verfolgsprobe war

unauffällig.

Untersuchungen zur Feststellung möglicher gen-

technischer Veränderungen führten bei einem

Sojaerzeugnis zur Beanstandung. Einzelheiten

sind im Berichtsteil „Untersuchung von Lebensmit-

teln auf gentechnische Veränderungen“ zu finden.

Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile

untersuchte Proben: 156

davon beanstandet: 6

Proben aus Thüringen: 62

davon beanstandet: 5

Die Untersuchungen umfassten Kartoffeln und

Kartoffelerzeugnisse, u. a. geschälte Kartoffeln,

Kloßteige und vorgebackene Tiefkühlerzeugnisse.

Die Kartoffelproben waren hinsichtlich der

Rückstände an Pflanzenschutzmitteln, Nitrat und

Schwermetallen unauffällig.

Wie in den letzten Jahren wurde bei Kartof-

felerzeugnissen die Einhaltung der Rechtsbe-

stimmungen hinsichtlich der Verwendung von

Zusatzstoffen (z. B. von Schwefeldioxid und Kon-

servierungsstoffen) überprüft. 2 Proben geschälte

Kartoffeln wiesen Überschreitungen des zuläs-

sigen Gehaltes an gesamter schwefliger Säure

auf.

11 Kartoffelerzeugnisse wurden auf den Gehalt

an Acrylamid untersucht, da dieses ungewollte

Nebenprodukt insbesondere bei der Herstellung

derartiger Erzeugnisse (beim Rösten, Braten,

Frittieren, Backen) gebildet wird. In 2 Proben

Pommes Frites aus Gaststätten war Acrylamid in

Mengen von unter 200 µg/kg, in einer Probe aus

der Filiale einer Imbisskette unter 300 µg/kg (Sig-

nalwert 530 µg/kg) ermittelt worden. Eine Probe

Kartoffelecken enthielt 500 µg/kg Acrylamid. Im

Handel erhältliche vorgebackene Tiefkühlerzeug-

nisse wiesen überwiegend niedrige Acrylamid-

gehalte auf, so auch 4 Proben Kartoffelpuffer und

Kroketten, deren Gehalte unter 100 µg/kg lagen.

In 3 weiteren Proben (Mini-Kartoffelpuffer, Steak

Frites und Rösti) wurden Acrylamidgehalte bis

300 µg/kg ermittelt. 

Auch weiterhin gilt: Vergolden statt Verkohlen! Je

heller die Produkte sind, umso weniger Acrylamid

wurde gebildet. In gekochten Kartoffeln war Acryl-

amid bislang nicht nachweisbar.

Eine Beschwerde- sowie deren Verfolgsprobe Kar-

toffeln wiesen sensorische Abweichungen, wie

Schimmelpilzbefall, Schwarzfleckigkeit und Fäul-

nis auf. Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG waren

diese Proben nicht zum Verzehr geeignet. Bei 2

Beschwerdeproben Kartoffeln führten sensorische

Mängel zur Wertminderung. Die im Anschreiben

zu einer weiteren Beschwerdeprobe Salzkartof-

feln genannten sensorischen Auffälligkeiten konn-

ten hingegen nicht bestätigt werden.

Die im Zusammenhang mit 3 Erkrankungsge-

schehen untersuchten Proben waren im Ergebnis

unauffällig.

Frischgemüse, ausgenommen Rhabarber

untersuchte Proben: 347

davon beanstandet: 16

Proben aus Thüringen: 76

davon beanstandet: 4

Frischgemüse wurde vorwiegend auf den Nitrat-

und Schwermetallgehalt sowie auf Rückstände
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von Pflanzen- und Vorratsschutzmitteln unter-

sucht. Im Ergebnis dieser Prüfungen mussten 2

Proben Gemüsepaprika sowie eine Probe Kopf-

salat wegen Überschreitung der festgesetzten

Höchstmengen für die Pflanzenschutzmittel Ipro-

dion, Acetamiprid bzw. Propargit beanstandet

werden. Ausführliche Informationen sind dem

Berichtsteil „Rückstandsuntersuchungen“ zu ent-

nehmen.

Von 112 Proben verzehrfertig zubereiteten Ge-

müsevormischungen für Salate, die wegen ihrer

besonderen hygienischen Relevanz schwerpunkt-

mäßig sensorisch und mikrobiologisch untersucht

wurden, waren 2 Proben nach § 17 Abs. 1 Nr. 1

LMBG als nicht zum Verzehr geeignet zu bean-

standen. Bei 14 Proben mit leichten Überschrei-

tungen der mikrobiologischen Richtwerte, jedoch

noch ohne sensorische Abweichungen, ergingen

Hinweise zur Einhaltung der Kühlkette.

Durch gentechnische Untersuchungen wurde

nachgewiesen, dass es sich bei 4 Proben mit der

Verkehrsbezeichnung Sojabohnensprossen um

Mungbohnensprossen handelte. Die deklarier-

te Verkehrsbezeichnung war als irreführend zu

beurteilen.

Eine Beschwerdeprobe Kohlrabi fiel durch ihren

etwas unreinen, leicht dumpfen Geruch und Ge-

schmack auf. Über die Ursachen für die insbe-

sondere bei italienischem Kohlrabi auftretenden

sensorischen Abweichungen gibt es bisher keine

gesicherten Erkenntnisse. Es werden natürliche

Gründe wie schwefelreiche Böden, aber auch Zu-

sammenhänge mit der Anwendung von Dünge-

mitteln (Ammoniumsulfat) und Pflanzenschutz-

mitteln vermutet.

2 Beschwerdeproben Kopfsalat gelangten zur

Untersuchung, weil nach deren Verzehr gesund-

heitliche Probleme aufgetreten waren. Die vermu-

tete chemische Verunreinigung mit Pflanzen-

schutzmittelrückständen bzw. anderen chemi-

schen Substanzen konnte nicht bestätigt werden.

5 Gemüseproben wurden wegen Verderbser-

scheinungen wie Verfärbungen, Fäulnis und

Schimmelbildung nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG

als nicht zum Verzehr geeignet (Broccoli, Spar-

gel) bzw. als wertgemindert (Karotten, Mung-

bohnenkeime, Spargel) beurteilt.

Gemüseerzeugnisse, 
ausgenommen Rhabarber

untersuchte Proben: 241

davon beanstandet: 9

Proben aus Thüringen: 27

davon beanstandet: 4

Außer Gemüsesäften und Tiefkühlgemüse wur-

den hauptsächlich Gemüsekonserven untersucht.

Im Vordergrund stand die Prüfung auf den Gehalt

an Zusatzstoffen, wie Konservierungs- und Süß-

stoffen sowie Schwefeldioxid. Überschreitungen

der zulässigen Höchstmengen ergaben sich nicht.

Bei einer Probe Gewürzgurken fehlte die Kennt-

lichmachung des Zusatzes von Saccharin.

Die auf Rückstände an Pflanzenschutz- und Vor-

ratsschutzmitteln untersuchten Gemüseerzeug-

nisse waren nicht zu beanstanden. Nähere Infor-

mationen sind dem Berichtsteil „Rückstandsun-

tersuchungen“ zu entnehmen.

Die radioaktive Belastung der untersuchten Ge-

müseerzeugnisse entsprach hinsichtlich der Ge-

samt-Cäsiumaktivität den gesetzlichen Bestim-

mungen.

Zur Untersuchung auf mögliche gentechnische

Veränderungen gelangten 16 Erzeugnisse aus

Mais, Sojabohnen- und Mungbohnenkeimlingen
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sowie Bambussprossen. Alle Proben waren ein-

wandfrei.

Darüber hinaus wurde die Überprüfung von

getrockneten Algen- und Seetangprodukten auf

den Jodgehalt fortgesetzt. Eine Probe getrock-

nete Seealgen, deren Kennzeichnung weder

Zubereitungshinweise, noch Hinweise auf ma-

ximale Verzehrsmengen aufwies, überschritt die

zulässige Höchstmenge für Jod um mehr als

das 100-fache. In mehreren Stellungnahmen des

BgVV und des BfR zur Problematik von überhöh-

ten Jodgehalten in Algen- und Seetangprodukten

wird ausgeführt, dass in Deutschland wie auch in

anderen Ländern als Folge eines lange dauern-

den Jodmangels vielfach mit unerkannten funktio-

nellen Autonomien der Schilddrüse insbesondere

bei älteren Menschen zu rechnen ist. Zur Vermei-

dung solcher gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen sollte die alimentäre (ernährungsbedingte)

Jodzufuhr bei Erwachsenen 500 µg/Tag generell

nicht überschreiten und deshalb aus jodreichen

Algenerzeugnissen nicht mehr als 200 µg/Tag

Jod zusätzlich aufgenommen werden. Algener-

zeugnisse, die unter Berücksichtigung der jeweili-

gen täglichen Verzehrsmenge zu einer zusätz-

lichen Jodaufnahme von mehr als 200 µg führen,

sind i. S. von § 8 LMBG als geeignet, die Ge-

sundheit zu schädigen zu bewerten. Bei einer

angenommenen täglichen Verzehrsmenge von

10 Gramm beträgt damit der maximal zulässige

Jodgehalt 20 Milligramm Jod je Kilogramm Tro-

ckenmasse.

Bei einer im Zusammenhang mit einem Krank-

heitsgeschehen eingesandten Beschwerdeprobe

Tomatensaft konnte kein Zusammenhang zwi-

schen dem Verzehr des Saftes und den beschrie-

benen Symptomen (Erbrechen, Durchfall, Übel-

keit) festgestellt werden. 

In einer Beschwerdeprobe Artischockenherzen,

die durch schwärzliche Verfärbungen an der inne-

ren Dosenwand aufgefallen war, lag der ermittelte

Zinngehalt noch deutlich unterhalb der nach der

Zinn-Verordnung zulässigen Höchstmenge von

200 mg/kg. In Verbindung mit dem leicht metalli-

schen Geruch und Geschmack wurde die Probe

als wertgemindert beurteilt. 

Von 3 Verdachtsproben Bärlauchcreme aus ei-

nem Feinkostladen waren 2 verdorben. Sie wur-

den deshalb nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG als

nicht zum Verzehr geeignet beurteilt. Die dritte

Probe war fehlerhaft deklariert. Der festgestellte

Verderb einer Beschwerdeprobe schwarze Oliven

führte ebenfalls zur Beanstandung gemäß § 17

Abs. 1 Nr. 1 des LMBG.

Weitere Beanstandungen betrafen überwiegend

Kennzeichnungsmängel, z. B. unvollständiges Zu-

tatenverzeichnis sowie fehlende Angabe von Füll-

menge und Abtropfgewicht.

Pilze

untersuchte Proben: 24

davon beanstandet: 2

Proben aus Thüringen: 18

davon beanstandet: 1

Bei 14 Proben Kulturpilze konnten weder eine

Behandlung mit ionisierenden Strahlen, noch

Höchstmengenüberschreitungen an Pflanzen-

schutzmittelrückständen nachgewiesen werden. 

Die Untersuchung von 17 Proben auf den Blei-

und Cadmiumgehalt führte zu unauffälligen Er-

gebnissen.

Frische Steinpilze wurden wegen bitteren Ge-

schmacks als Beschwerdeprobe eingesandt. Die

Begutachtung ergab, dass es sich fast aus-

schließlich um die leicht zu verwechselnden Gal-

lenröhrlinge handelte. Bei einer Probe braune
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Kulturchampignons führte der erheblich abwei-

chende Geruch zur Beschwerde. Die sensorische

Untersuchung ergab nur bei den Frischpilzen

einen strengen, ammoniakartigen Geruch. Die

zubereiten Pilze waren nicht zu beanstanden.

Ursache der Geruchsabweichung waren unsach-

gemäße Lagerbedingungen. Verfolgsproben vom

Hersteller wiesen auch nach 8-tägiger Lagerung

im Kühlschrank keine sensorischen Abweichun-

gen auf.

Pilzerzeugnisse

untersuchte Proben: 45

davon beanstandet: 3

Proben aus Thüringen: 4

davon beanstandet: 1

Die Untersuchungen von 15 Proben Trockenpilze

ergaben keinen Nachweis einer Behandlung mit

ionisierenden Strahlen. Der mikrobiologische Sta-

tus, speziell der Gehalt an Salmonellen und Bacil-

lus cereus, war bei diesen Proben ebenfalls nicht

zu beanstanden.

In einer Probe getrocknete MuErr-Pilze wurde

Salmonella Rissen festgestellt. Sie musste als

nicht sicher im Sinne von Artikel 14 der Verord-

nung (EG) Nr. 178/2002 beurteilt werden.

Die Zinngehalte von 11 Pilzkonserven in lackier-

ten Weißblechdosen lagen unterhalb von 200

mg/kg. Werte darüber sind als technisch vermeid-

bar und gesundheitlich bedenklich einzustufen.

Bei 8 Pilzkonserven wurde die kumulierte Radio-

aktivität von Cäsium-134 und Cäsium-137 be-

stimmt. Zu Überschreitungen des Höchstwertes

von 600 Bq/kg kam es nicht.

Frischobst, einschließlich Rhabarber

untersuchte Proben: 234

davon beanstandet: 2

Proben aus Thüringen: 25

davon beanstandet: 0

Die Untersuchungen konzentrierten sich auf den

Nachweis und die Bestimmung von Rückständen

an Pflanzen- und Vorratsschutzmitteln sowie auf

Lebensmittelbestrahlung.

2 Proben rote Johannisbeeren mussten wegen

Überschreitung der festgesetzten Höchstmengen

an Pflanzenschutzmitteln beanstandet werden.

Die Ergebnisse der Untersuchung von 20 Proben

auf Lebensmittelbestrahlung waren unauffällig.

Ausführliche Informationen sind den Berichts-

teilen „Rückstandsuntersuchungen“ sowie „Un-

tersuchung auf Lebensmittelbestrahlung“ zu ent-

nehmen.

Eine Beschwerdeprobe Orangen wurde auf Grund

des fortgeschrittenen Verderbs als nicht zum Ver-

zehr geeignet beurteilt. 

Bei einer Verdachtsprobe Orangen konnten die

vom Verbraucher beschriebenen sensorischen

Abweichungen (trocken, strohig) nicht bestätigt

werden.

Obstprodukte, einschließlich Rhabarber

untersuchte Proben: 168

davon beanstandet: 7

Proben aus Thüringen: 3

davon beanstandet: 0

Wie in den vergangenen Jahren wurden Trocken-

früchte (Feigen, Datteln, Sultaninen, Aprikosen

etc.) auf den Mykotoxingehalt untersucht. Von 81

Proben fielen 2 Proben getrocknete Feigen
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wegen eines erhöhten Aflatoxingehaltes auf (vgl.

Berichtsteil „Mykotoxine in Lebensmitteln“). 

Die Trockenfrüchte wurden außerdem auf den

Gehalt an Zusatzstoffen, wie Schwefeldioxid und

Sorbinsäure geprüft. Alle untersuchten Proben

entsprachen den gesetzlichen Vorschriften.

Die auf radioaktive Belastung untersuchten Obst-

produkte (Preiselbeeren, Heidelbeeren, Moosbee-

ren) entsprachen hinsichtlich der Gesamt-Cäsi-

umaktivität den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Verdacht des nicht deklarierten Zusatzes von

Calciumchlorid bei einer Probe Schattenmorellen

konnte nicht bestätigt werden. Bei Calciumchlorid

handelt es sich um einen für Obstkonserven

zugelassenen Zusatzstoff, der als so genanntes

Festigungsmittel eingesetzt werden kann. Festi-

gungsmittel sind Stoffe, die dem Zellgewebe von

Obst und Gemüse Festigkeit und Frische verlei-

hen bzw. diese erhalten oder die zusammen mit

einem Geliermittel ein Gel erzeugen oder festigen.

Bei der Untersuchung einer Beschwerdeprobe

Apfelringe wurde keine eindeutige Ursache für

ein mit dieser Probe in Zusammenhang ste-

hendes Erkrankungsgeschehen (Kopfschmerzen,

Übelkeit, Erbrechen) gefunden. Der ermittelte

Gehalt an Schwefeldioxid lag unter der zulässi-

gen Höchstmenge. Unabhängig davon ist nicht

auszuschließen, dass beim Beschwerdeführer

eine Unverträglichkeitsreaktion gegenüber die-

sem Stoff vorlag. Bei bestimmten Personen kann

bereits die Aufnahme geringer Mengen Schwe-

feldioxid zu Beschwerden führen. Deshalb ist

Schwefeldioxid vom Gesetzgeber in die Liste der

Zutaten, die allergische oder andere Unverträg-

lichkeitsreaktionen auslösen können, aufgenom-

men worden. Die korrekte Kennzeichnung von

geschwefelten Zutaten bietet dem Verbraucher

wichtige Informationen, um eine richtige Kaufent-

scheidung  treffen zu können.

Wegen beginnender Korrosionsvorgänge im In-

neren einer Konservendose sowie eines leicht

metallischen Geruchs und Geschmacks wurde

eine Beschwerdeprobe Mandarin-Orangen als

wertgemindert beurteilt. Der Zinn-Gehalt lag je-

doch noch deutlich unterhalb der nach der Zinn-

Verordnung zulässigen Höchstmenge von 200

mg/kg.

Eine Probe Heidelbeeren und eine Probe Ba-

nanenchips wiesen sensorische und mikrobio-

logische Abweichungen auf und wurden gemäß

§ 17 Abs. 1 Nr. 1 LMBG als nicht zum Verzehr

geeignet beurteilt. 

Die übrigen Beanstandungsgründe betrafen Kenn-

zeichnungsmängel, wie die fehlende Deklaration

des Klassennamens Säuerungsmittel bzw. Säu-

reregulator bei Verwendung der Zutat Zitronen-

säure. 

Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe

untersuchte Proben: 215

davon beanstandet: 4

Proben aus Thüringen: 37

davon beanstandet: 0

Wie in den letzten Jahren wurden die eingesand-

ten Proben auf spezifische Inhaltsstoffe, relevan-

te Zusatzstoffe sowie auf ihren mikrobiologischen

Status geprüft, um Aussagen zur Authentizität

und Beschaffenheit treffen zu können.

Bei der lebensmittelchemischen Prüfung der

Fruchtsäfte und -nektare ergaben sich keine Auf-

fälligkeiten. Die Beanstandungsgründe betrafen

verstärkt mikrobielle Kontaminationen. Das tote

Schimmelpilzmycel am inneren Flaschenhals

einer Probe Apfelsaft wies auf eine unzureichen-

de Flaschenreinigung hin. Bei der mikrobiologi-

schen Untersuchung von 4 Proben (Apfelsaft,
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Orangensaft) wurden im mikroskopischen Präpa-

rat zahlreiche Hefen- und Bakterienzellen festge-

stellt, die jedoch nicht anzüchtbar waren. Dieses

Ergebnis lässt in Verbindung mit den sensori-

schen Abweichungen (gärig, hefig) auf eine Ver-

mehrung von Hefen und Bakterien vor der Erhit-

zung der Produkte und damit auf technologische

Probleme in den Herstellerbetrieben schließen.

Durch lebensmittelchemische und mikrobiologi-

sche Untersuchungen einer Beschwerdeprobe

Apfelsaft konnte keine Ursache für die Erkran-

kung (Durchfall, Erbrechen) mehrerer Kinder

gefunden werden. Bei der Probe handelte es sich

um einen mit Vitamin C angereicherten Frucht-

saft, bei dem ein Vitamin-C-Gehalt von 760 mg/l

ermittelt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass

die Beschwerden im Zusammenhang mit diesem

hohen Gehalt stehen könnten. Entsprechend

Literaturangaben spricht man bei der Aufnahme

von Vitamin C von der so genannten Darmtole-

ranz, wobei die aufgenommene Menge individuell

sehr unterschiedlich ist. Möglicherweise reagie-

ren Kinder noch empfindlicher auf hohe Vitamin-

C-Dosierungen als Erwachsene.

Bei einer Beschwerdeprobe Traubensaft erga-

ben die Untersuchungen keine Anhaltspunkte für

einen Zusammenhang zu den aufgetretenen

Symptomen (Entzündungen im Mund, Aphten).

Die Probe entsprach den lebensmittelrechtlichen

Bestimmungen.

Die übrigen Beanstandungsgründe betrafen Kenn-

zeichnungsmängel wie fehlende Etikettierung und

fehlende Deklaration des Loses.

Alkoholfreie Getränke

untersuchte Proben: 237

davon beanstandet: 6

Proben aus Thüringen: 74

davon beanstandet: 1

Der Pro-Kopf-Verbrauch an alkoholfreien Er-

frischungsgetränken beträgt in Deutschland ca.

115 Liter pro Jahr, das ist etwas mehr als ein

Drittel des Gesamt-Pro-Kopf-Verbrauches an al-

koholfreien Getränken.

Der Charakter von alkoholfreien Erfrischungs-

getränken wird außer durch Inhaltsstoffe, bei-

spielsweise Fruchtsaftanteile oder Teeextrakte,

maßgeblich durch verschiedenartige Zusatzstof-

fe bestimmt. Die Lebensmittel-Kennzeichnungs-

verordnung schreibt vor, dass alle Zutaten, auch

Zusatzstoffe, im Zutatenverzeichnis aufzufüh-

ren sind, damit sich der Verbraucher über die

Zusammensetzung des Getränkes informieren

kann. Die Verwendung von Zusatzstoffen nach

Art und Menge ist durch Rechtsbestimmungen

geregelt. Die Einhaltung dieser Bestimmungen

wurde bei 237 Proben chemisch-analytisch über-

prüft. Die Untersuchung der 227 Planproben er-

streckte sich hauptsächlich auf den Gehalt an

Konservierungsstoffen, Süßungsmitteln und künst-

lichen Farbstoffen. Außerdem erfolgten Kontrol-

len der Vitamin- und Mineralstoffgehalte. Der

Koffeingehalt wurde in Cola-Getränken und Ener-

gy-Drinks sowie der Chiningehalt in Tonic-Wäs-

sern bestimmt. Bezüglich der eingesetzten Zu-

satzstoffe waren nur 2 Planproben auffällig. 

Ein Orangen-Karotten-Vitamin-Getränk wies ei-

nen sehr hohen Provitamin-A-($-Carotin)-Gehalt

auf. Nach neueren wissenschaftlichen Erkennt-

nissen kann die Aufnahme größerer Mengen an

isoliertem $-Carotin speziell für starke Raucher

und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um möglichen
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Gesundheitsgefahren vorzubeugen, wurde der

Hersteller auf die Empfehlungen des BfR zur Ver-

wendung von isoliertem $-Carotin hingewiesen.

Bei einem Apfel-Pfirsich-Zitronen-Karotten-Jog-

hurtgetränk lag der nachgewiesene Magnesium-

gehalt um 41 % über dem deklarierten Wert, was

jedoch lediglich als Kennzeichnungsmangel zu

werten war.

2 Beschwerden über Geschmacksabweichungen

waren berechtigt. Bei einem überlagerten Ge-

tränk war bereits ein Aromaabbau eingetreten. Im

zweiten Fall konnte ein vorsätzlicher Zusatz von

Fremdsubstanzen im Haushalt des Beschwerde-

führers nicht ausgeschlossen werden. 

Bei einer Probe Orangenlimonade aus einer Pre-

mix-Anlage bestätigte sich der Verdacht, dass

das Getränk verdorben war. Auf Grund sensori-

scher Abweichungen und hoher Gehalte an Lak-

tobakterien und Hefen wurde die Limonade als

nicht mehr zum Verzehr geeignet beurteilt.

Weitere Beanstandungen betrafen Kennzeich-

nungsmängel.

Die mikrobiologische Beschaffenheit der unter-

suchten alkoholfreien Erfrischungsgetränke in

Fertigpackungen war einwandfrei. Getränke aus

Automaten wiesen vereinzelt erhöhte Keimge-

halte auf.

Wein

untersuchte Proben: 187

davon beanstandet: 10

Proben aus Thüringen: 16

davon beanstandet: 5

Die Mehrzahl der überprüften Weine war hin-

sichtlich ihrer sensorischen Eigenschaften und

chemischen Zusammensetzung von handelsüb-

licher Beschaffenheit. 

Beanstandungsgründe ergaben sich im Wesent-

lichen aus Kennzeichnungsfehlern wie fehlende

Loskennzeichnung, unkorrekte Alkoholdeklara-

tion, falsche Geschmacksangabe  oder  fehlerhaf-

te  Abfüllerangaben.

Bei 2 Verdachtsproben wurde im Ergebnis der

durchgeführten Untersuchungen kein kausaler

Zusammenhang zwischen den geschilderten

gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der

stofflichen Beschaffenheit der Weine festgestellt.

Auch der Verdacht einer Manipulation konnte

nicht erhärtet werden.

Die Zollbehörden legten im Rahmen der Prüfung

auf Einfuhrfähigkeit 2 Proben vor. Eine dieser

Proben wurde wegen Kennzeichnungsmängeln

zurückgewiesen.

Erzeugnisse aus Wein

untersuchte Proben: 75

davon beanstandet: 10

Proben aus Thüringen: 21

davon beanstandet: 7

Die Überprüfung von auf Weihnachtsmärkten an-

gebotenem Glühwein bildete in dieser Erzeugnis-

gruppe den Untersuchungsschwerpunkt. Die Un-

tersuchungen gaben bei 10 Proben Anlass zu

Beanstandungen. Hauptgründe waren insbeson-

dere der zu niedrige Alkoholgehalt und der nicht

ausreichende Genusswert der Glühweine, was

wahrscheinlich durch zu langes oder zu starkes

Erhitzen hervorgerufen worden war. Der Ver-

gleich der Untersuchungsergebnisse von erhitz-

ten Glühweinproben und nicht erhitzten Glühwei-

nen aus der Originalverpackung ergab deutliche

Differenzen im Alkoholgehalt. Da die ermittelten

61

Ergebnisse der Untersuchung einzelner Warengruppen



Alkoholgehalte der erhitzten Weinproben jedoch

noch über dem geforderten Mindestgehalt von

7 % vol lagen, wurden zwar keine Beanstandun-

gen ausgesprochen, das Personal der Verkaufs-

stände jedoch auf mögliche Qualitätsverluste

durch unsachgemäßes Erwärmen hingewiesen.

Weinähnliche und schaumweinähnliche
Getränke

untersuchte Proben: 29

davon beanstandet: 3

Proben aus Thüringen: 5

davon beanstandet: 2

Eine auf Grund von Unverträglichkeitserschei-

nungen eingesandte Probe Holunderwein wurde

wegen einer oxidativen Fehlnote und eines deut-

lichen Lösungsmitteltones als nicht von handels-

üblicher Beschaffenheit beurteilt.

2 Thüringer Erzeugnisse mussten wegen fehlen-

der Loskennzeichnung beanstandet werden.

Biere, bierähnliche Getränke

untersuchte Proben: 327

davon beanstandet: 49

Proben aus Thüringen: 128

davon beanstandet: 29

Der Hauptanteil der ermittelten Beanstandungen

betraf Kennzeichnungsmängel wie unvollstän-

dige Angaben zum Hersteller, unkorrekte Anga-

be des Alkoholgehaltes oder fehlendes Mindest-

haltbarkeitsdatum. Bei 6 Bieren entsprach der

Stammwürzegehalt nicht der deklarierten Ver-

kehrsbezeichnung.

Stechend beißender Geruch eines Bieres sowie

gesundheitliche Probleme eines Verbrauchers

nach dem Bierverzehr waren der Grund für das

Einsenden einer Beschwerdeprobe. Zur Untersu-

chung gelangten die Beschwerdeprobe und 3 Ori-

ginalflaschen der gleichen Charge als Verdachts-

probe. Bei der sensorischen und chemischen

Untersuchung der Verdachtsprobe konnten kei-

nerlei Mängel festgestellt werden. Die Beschwer-

deprobe wies dagegen einen abweichenden Ge-

ruch nach Dieselkraftstoff auf, der sich analytisch

auch bestätigte. Die Beschwerdeprobe wurde als

nicht zum Verzehr geeignet beurteilt, aber über

die Ursache der Verunreinigung konnte keine

Aussage getroffen werden.

Eine weitere Beschwerde über die abweichende

sensorische Beschaffenheit eines Bieres aus

einer Schankanlage war berechtigt. Die Probe

war als wertgemindert zu beurteilen.

Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke

untersuchte Proben: 130

davon beanstandet: 11

Proben aus Thüringen: 56

davon beanstandet: 9

Die eingesandten Spirituosen wurden auf spezifi-

sche Inhaltsstoffe und relevante Zusatzstoffe

geprüft.

Wie in den letzten Jahren ergaben sich

Beanstandungen infolge nicht sachgerechter

Kennzeichnung wie fehlende Loskennzeichnung,

falsche Schriftgrößen sowie Toleranzüber- oder

unterschreitungen des vorhandenen Alkoholge-

haltes.

Auffällig war eine als Eierlikör deklarierte Spiritu-

ose, die in Art und Zusammensetzung einem

Kakaolikör entsprach. Ein Kräuterlikör wurde als

zur Irreführung geeignet beurteilt, weil die Aufma-

chung den Eindruck eines Thüringer Erzeugnis-
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ses erweckte, der Likör aber nicht in Thüringen

hergestellt worden war. 

Zucker

untersuchte Proben: 17

davon beanstandet: 0

Proben aus Thüringen: 0

Bei der Überprüfung der Einhaltung der in der

Zuckerarten-Verordnung festgelegten Anforderun-

gen ergaben sich keine Beanstandungen.

Honige, Brotaufstriche

untersuchte Proben: 130

davon beanstandet: 14

Proben aus Thüringen: 59

davon beanstandet: 8

88 Honigproben und 42 Brotaufstriche wurden

untersucht. 8 vegetarische Brotaufstriche und

16 Nussnugatkrems sind molekularbiologisch auf

das Vorhandensein gentechnisch veränderter Zu-

taten geprüft worden.

Die Kennzeichnung von 2 Proben vegetarischer

Brotaufstriche war zu beanstanden.Obwohl die Zu-

tat Tofu deklariert war, konnte weder molekularbio-

logisch,noch chemischSojanachgewiesenwerden.

In einer Probe Nussnugatkrem war der Anteil an

gentechnisch veränderter Soja größer als 50 %

des Gesamtsojagehalts, die entsprechende Kenn-

zeichnung fehlte. Auf die Ausführungen im Be-

richtsteil „Molekularbiologische Untersuchungen

zur Pflanzen- und Tierartendifferenzierung“ wird

verwiesen.

Die Ergebnisse von 28 auf Mykotoxine untersuch-

ten Nusskrems waren unauffällig.

2 Honigproben wurden auf die Einhaltung der

Verordnung (EWG) Nr. 737/90 hinsichtlich der

Gesamt-Cäsiumaktivität überprüft. Beanstandun-

gen ergaben sich nicht. Auf den Berichtsteil „Ra-

dioaktivitätsuntersuchung“ wird verwiesen.

Ein Untersuchungsschwerpunkt war die Bestim-

mung von Streptomycin in 17 Honigproben aus

Thüringen, die in der Umgebung von Obstbau-

betrieben erzeugt werden. Im Rahmen eines

Monitorings des BVL wurde die Einhaltung der

Regelungen bei der Anwendung von Streptomy-

cinpräparaten im Obstbau im Zusammenhang mit

der Rückstandssituation von Honig untersucht.

Für Streptomycin ist ein Höchstwert von 0,02

mg/kg nach Rückstands-Höchstmengenverord-

nung (RHmV) vorgeschrieben. Die Honigproben

wiesen keine Rückstände an Streptomycin auf.

Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt war die

Bestimmung von 9 Wirkstoffen in Rapshonigen

aus Thüringen. Diese Wirkstoffe sind Bestand-

teil der im Rapsanbau zugelassenen Pflanzen-

schutzmittel und können beim Nektarsammeln

der Bienen in den Honig gelangen. In diesem

Zusammenhang wurden 10 Honigproben von

Thüringer Imkern untersucht. In 3 Proben waren

Rückstände von Carbendazim nachweisbar. Die

Gehalte lagen unter der zulässigen Höchstmen-

ge gemäß Rückstands-Höchstmengenverord-

nung. Weitere Ausführungen enthalten die Kapi-

tel „Rückstandsuntersuchungen“ und „Nationaler

Rückstandskontrollplan für lebende und ge-

schlachtete Tiere und tierische Erzeugnisse“.

Qualitätshervorhebende Angaben waren bei 2

Honigproben zu beanstanden. Der Wassergehalt

dieser Proben genügte nicht den rechtlichen

Anforderungen.

Die Verkehrsbezeichnung „echter Bienenhonig“

erwies sich bei einer Probe als nicht gerechtfer-

tigt, da dem Erzeugnis Gewürze und Aromen
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zugesetzt worden waren. Ein derartiger Brotauf-

strich ist kein Honig im Sinne der Honigverord-

nung. Wegen gäriger Beschaffenheit waren 2

Proben nur als Backhonig verkehrsfähig. Weitere

Proben wiesen Kennzeichnungsmängel auf.

Konfitüren, Gelees, Marmeladen

untersuchte Proben: 22

davon beanstandet: 4

Proben aus Thüringen: 4

davon beanstandet: 3

Schwerpunktmäßig wurden brennwertreduzierte

bzw. ohne Zuckerzusatz hergestellte Erzeug-

nisse geprüft. Das Untersuchungsspektrum um-

fasste Tests zur Überprüfung der deklarierten

Nährwertangaben sowie zur Einhaltung der Be-

stimmungen der Zusatzstoff-Zulassungsverord-

nung.

2 Proben Marmelade fielen durch die fehlende

Kennzeichnung des Konservierungsstoffes Sor-

binsäure auf. Der Hersteller hatte nicht beachtet,

dass der verwendete Gelierzucker Sorbinsäure in

technologisch wirksamen Mengen enthielt. Die

Zusatzstoff-Zulassungsverordnung schreibt die

Kenntlichmachung des Zusatzstoffes vor. Die

übrigen Beanstandungen betrafen Kennzeich-

nungsmängel, wie fehlende Deklaration des

Frucht- sowie Gesamtzuckergehaltes, fehlende

Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums sowie

des Klassennamens Konservierungsstoff. Insbe-

sondere Erzeugnisse von kleinen Hersteller-

betrieben, die ihre Produkte vorrangig auf Wo-

chenmärkten anbieten, fielen durch fehlerhafte

Deklarationen auf.

Im Jahr 2005 wurden in Pflaumenmusproben

erneut zum Teil sehr hohe Gehalte an Hydroxy-

methylfurfural (HMF) ermittelt. Beim Erhitzen von

Lebensmitteln wird diese Substanz aus Amino-

verbindungen und reduzierenden Zuckern gebil-

det (Maillard-Reaktion). Die dabei ablaufenden

komplexen Reaktionen sind für die Farbgebung

und das Aroma einer Vielzahl gekochter, gebra-

tener, gebackener und gerösteter Lebensmittel

von Bedeutung. Wissenschaftliche Forschungen

schließen mutagene und karzinogene Wirkun-

gen des HMF nicht aus. Hersteller sollten beach-

ten, dass durch eine sorgfältige Rohstoffaus-

wahl und eine schonende Verarbeitung ein ge-

schmacklich vergleichbares Produkt mit relativ

niedrigem HMF-Gehalt hergestellt werden kann. 

Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse

untersuchte Proben: 716

davon beanstandet: 138

Proben aus Thüringen: 662

davon beanstandet: 131

Die Überprüfung der mikrobiologischen Beschaf-

fenheit stand im Vordergrund der Untersuchungs-

tätigkeit, da Speiseeis auf Grund seiner Zusam-

mensetzung einen guten Nährboden für das

Wachstum von Mikroorganismen bildet. Zur Un-

tersuchung gelangte vor allem unverpacktes

Speiseeis, angeboten in Eisdielen, Gaststätten

oder Verkaufswagen.

690 Proben, davon 653 Proben von Thüringer

Herstellern, wurden mikrobiologisch untersucht.

Mit einer Beanstandungsrate von 17 % setzt sich

die Tendenz der vergangenen Jahre fort.

Bei 92 % der beanstandeten Proben war der

Höchstwert für coliforme Keime überschritten,

4 % der beanstandeten Proben fielen wegen

einer Überschreitung der zulässigen Gesamt-

keimzahl auf. In knapp 4 % der beanstandeten

Proben lagen sowohl die Coliformen- als auch

die Gesamtkeimzahl über den geltenden Höchst-

werten. In einer Probe wurde zusätzlich eine
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Höchstwertüberschreitung für Staphylococcus

aureus festgestellt, welcher als potentieller To-

xinbildner in Speiseeis vergleichsweise selten

nachgewiesen wird. Bei 15 % der eingesandten

Speiseeisproben war eine Schwellenwertüber-

schreitung, hauptsächlich des Coliformengehal-

tes, festgestellt worden. In diesen Fällen werden,

wie in der Milchverordnung festgelegt, Nachpro-

ben bestehend aus 5 Einzelproben untersucht.

Listerien oder Salmonellen waren in keiner Spei-

seeisprobe nachweisbar. 

Eine chemische Untersuchung erfolgte bei 253

Speiseeisproben. Davon stammten 241 Proben

von Thüringer Herstellern. Die Analysen konzen-

trierten sich hauptsächlich auf die Bestimmung

des Anteils an Milchfett und den Nachweis von

eingesetzten Farbstoffen. Weiterhin wurden die

sensorische Beschaffenheit und die Kennzeich-

nung überprüft. Die Beanstandungsquote betrug

12 %. Bei 13 Proben war die fehlende Kennt-

lichmachung von Farbstoffen, die auch bei der

Abgabe von unverpackten Lebensmitteln gefor-

dert ist, zu beanstanden. Der Milchfettgehalt war

bei 14 Proben mit der Bezeichnung Milch- bzw.

Sahneeis oder Eiscreme unterschritten.

Eine Probe Eis hatte einen alten, pappigen Ge-

schmack und einen sandigen Schmelz. Auf

Grund ihrer sensorischen Beschaffenheit war sie

nicht zum Verzehr geeignet. Bei einer anderen

Speiseeisprobe führten die sensorischen Eigen-

schaften zu einer Wertminderung. Ein weiterer

Beanstandungsgrund war die Verwendung unkor-

rekter Verkehrsbezeichnungen, wie z. B. „Coco

ciok“ oder „Joghurt spezial light“. 

Fortgeführt wurde die Untersuchung von Speise-

eishalberzeugnissen aus Schalenobst auf den

Gehalt an Aflatoxinen. Die Ergebnisse sind dem

Berichtsteil „Mykotoxine in Lebensmitteln“ zu ent-

nehmen.

Eine Probe Eiskaffe war im Ergebnis der sensori-

schen und chemischen Untersuchung nicht zu

beanstanden.

Süßwaren

untersuchte Proben: 257

davon beanstandet: 14

Proben aus Thüringen: 21

davon beanstandet: 3

Für diese Lebensmittelgruppe, zu denen Bon-

bons, Schaum- und Gummizuckerwaren, dragier-

te Erzeugnisse, Eiskonfekt, Lakritzwaren, Gelee-

erzeugnisse aber auch Kaugummis, Kaubonbons,

Brause- und Limonadenpulver/-tabletten, Frucht-

schnitten sowie Marzipan- und Nugaterzeug-

nisse gehören, gibt es neben den allgemein

gültigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen

keine spezifische Produktverordnung. Die vom

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmit-

telkunde e. V. veröffentlichte „Richtlinie für Zu-

ckerwaren“ wird in der amtlichen Lebensmittel-

überwachung als eine Verkehrsauffassung der

Lebensmittelwirtschaft zur Beurteilung herange-

zogen.

Die Untersuchung von Süßwaren richtete sich auf

die Bestimmung wertbestimmender Anteile, auf

die Bestimmung von Nährstoffen sowie auf den

Nachweis und die Bestimmung von Zusatzstof-

fen. Weiterhin wurden die sensorische Beschaf-

fenheit und die Kennzeichnung überprüft.

Mit einer Beanstandungsquote von 5,4 % setzt

sich die Tendenz der vergangenen Jahre fort. 

Beanstandungen bei Süßwaren ergaben sich

hauptsächlich aus einer mangelhaften Kenn-

zeichnung. Diesbezüglich mussten 7 Proben be-

anstandet werden. Falsche Angaben zu eingesetz-

ten Zusatzstoffen oder die fehlende Angabe des
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Klassennamens bei Zusatzstoffen, unkorrekte Ver-

kehrsbezeichnungen oder eine unkorrekte An-

gabe der Mindesthaltbarkeit sind einige Beispiele

für die festgestellten Kennzeichnungsmängel. 

Bei 2 Proben lose abgegebener Süßwaren war

die fehlende Kenntlichmachung von Zusatzstof-

fen zu bemängeln. Irreführende Angaben, wie

z. B. Differenzen zwischen deklarierten Mengen

an Mineralstoffen und tatsächlichen Gehalten,

hatten ebenfalls Beanstandungen zur Folge. Eine

Süßwarenprobe mit Mängeln in den sensorischen

Eigenschaften musste als in ihrem Genusswert

gemindert beurteilt werden.

Fortgeführt wurden bei Lakritz bzw. Lakritzer-

zeugnissen die Untersuchungen auf die Gehalte

an Glycyrrhizinsäure und Ammoniumchlorid so-

wie auf das Mykotoxin Ochratoxin A. Die ermittel-

ten Gehalte führten nicht zu Beanstandungen.

Die Ergebnisse der Untersuchung auf Ochratoxin

A sind dem Berichtsteil „Mykotoxine in Lebensmit-

teln“ zu entnehmen. Darin dargestellt sind auch

die Ergebnisse der Untersuchung von relevan-

ten Süßwaren (Marzipan- und Nugaterzeugnisse,

dragierte bzw. gebrannte Nüsse und Frucht-

schnitten) auf Aflatoxine. Eine Probe Persipan-

rohmasse war wegen der Überschreitung der

Aflatoxinhöchstmenge zu beanstanden.

Schokoladen, Schokoladenwaren

untersuchte Proben: 73

davon beanstandet: 0

Proben aus Thüringen: 15

Es wurden Erzeugnisse aus Milch- und bitterer

Schokolade, Schokoladestreusel sowie Pralinen

mit verschiedenen Füllungen untersucht.

Untersuchungsschwerpunkt war die Überprüfung

der wertbestimmenden Inhaltsstoffe wie Milchfett

und Kakao sowie die Ermittlung des Cadmium-

gehalts im Schokoladeanteil. Der in Milchscho-

kolade und Pralinen ermittelte Cadmiumgehalt

betrug im Durchschnitt 0,02 mg/kg und lag bei

allen Proben unterhalb des vom BgVV empfohle-

nen Cadmium-Richtwertes von 0,3 mg/kg für

Schokolade und 0,1 mg/kg für Milchschokolade.

Für bittere Schokolade wurde ein durchschnitt-

licher Cadmiumgehalt von 0,18 mg/kg bestimmt.

2 Proben Bitterschokolade wiesen deutlich höhe-

re Cadmiumgehalte auf. Der empfohlene Richt-

wert war um mehr als das 2- bzw. 3-fache über-

schritten. Für Kakaoerzeugnisse schreibt die VO

(EG) Nr. 466/2001 zur Festsetzung der Höchstge-

halte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmit-

teln keinen Cadmiumgrenzwert vor, somit waren

diese Proben lebensmittelrechtlich nicht zu bean-

standen. Trotzdem wurde der Hersteller über das

Untersuchungsergebnis informiert.

Die Mengen an wertbestimmenden Inhaltsstoffen

entsprachen bei allen überprüften Produkten den

gesetzlichen Anforderungen.

8 Schokoladeerzeugnisse wurden molekularbio-

logisch auf das Vorhandensein gentechnisch ver-

änderter Zutaten geprüft. Die Proben waren nicht

zu beanstanden. Auch die mikrobiologische Be-

schaffenheit der untersuchten Proben war unauf-

fällig.

Kakao

untersuchte Proben: 27

davon beanstandet: 0

Proben aus Thüringen: 0

11 Proben Kakaopulver und 16 Proben kakao-

haltige Getränkepulver gelangten zur Untersu-

chung. Schwerpunktmäßig wurden der Cadmi-

umgehalt in Kakaopulver sowie der Natrium- und

Vitamin-C-Gehalt in Getränkepulver bestimmt. 
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Der durchschnittliche Cadmiumgehalt der Kakao-

proben lag mit 0,14 mg/kg in der gleichen Grö-

ßenordnung wie in den vergangenen Jahren. Für

den Cadmiumgehalt in Kakaopulver und Scho-

koladenerzeugnissen existiert nach VO (EG) Nr.

466/2001 kein Grenzwert. Da sich Cadmium aber

im menschlichen Körper anreichert und eine kar-

zinogene Wirkung nicht ausgeschlossen werden

kann, wird aus Gründen des vorbeugenden Ge-

sundheitsschutzes die Untersuchung von Kakao

und kakaohaltigen Erzeugnissen bezüglich der

Cadmiumbelastung weitergeführt. Zur Bewertung

der Kontaminationssituation werden die im Bun-

desgesundheitsblatt 5/1997 veröffentlichten Richt-

werte für Schadstoffe in Lebensmitteln zu Grunde

gelegt.

Die analysierten Natrium- und Vitamin-C-Gehalte

entsprachen den deklarierten Werten.

Kaffee, Kaffeeersatzstoffe

untersuchte Proben: 61

davon beanstandet: 3

Proben aus Thüringen: 0

19 Proben Röstkaffee, 21 Proben entcoffeinier-

ter Röstkaffee, 12 Proben löslicher Kaffee und

9 Proben Ersatzkaffee wurden untersucht.

Untersuchungsschwerpunkte waren die Bestim-

mung des Ochratoxin-A-Gehaltes in Röstkaffee

sowie die Bestimmung des Mykotoxin- und HMF-

Gehaltes in Ersatzkaffee. Nach der VO (EG) Nr.

466/2001 zur Festsetzung der Höchstgehalte für

bestimmte Kontaminanten gilt seit April 2005 ein

geänderter Höchstwert für Ochratoxin A in Röst-

kaffee von 5 µg/kg. In 13 Proben wurde kein Och-

ratoxin A nachgewiesen. Der durchschnittliche

Ochratoxin-A-Gehalt lag bei 1,4 µg/kg und für alle

Proben unter dem gesetzlich vorgeschriebenen

Höchstwert. In Ersatzkaffeeproben konnten keine

Aflatoxine nachgewiesen werden. Der bei 9 Pro-

ben Kaffeeersatz bestimmte HMF-Gehalt betrug

durchschnittlich 4.811 mg/kg (Minimum: 255,1

mg/kg; Maximum: 8.520 mg/kg) und lag somit in

der gleichen Größenordnung wie in den zurück-

liegenden Jahren. Bei der Herstellung von Le-

bensmitteln, die einem Röstvorgang unterzogen

werden, wird durch Hitzeeinwirkung HMF gebildet

(Maillardreaktion). Da dieser Substanz eine kan-

zerogene Wirkung zugeschrieben wird, ist die

Ermittlung des HMF-Gehaltes verschiedener Le-

bensmittel von gesundheitlichem Interesse. Ge-

eignete Röstbedingungen tragen dazu bei, dass

nur geringe Mengen an HMF entstehen. 

Beanstandungen in dieser Produktgruppe betra-

fen Kennzeichnungsmängel bezüglich der Ver-

kehrsbezeichnung von Ersatzkaffeeproben.

Tee, teeähnliche Erzeugnisse

untersuchte Proben: 73

davon beanstandet: 3

Proben aus Thüringen: 23

davon beanstandet: 1

19 Schwarztee-, 5 Grüntee-, 34 Kräuterteepro-

ben und 15 Proben Instanterzeugnisse lagen zur

Untersuchung vor.

Auf Grund mehrerer Salmonellenbefunde bei

Kräutertees im Jahr 2003 wurden im Berichts-

jahr 15 Proben Kräutertee Thüringer Hersteller

mikrobiologisch untersucht. In keiner Probe wa-

ren Salmonellen nachweisbar.

Die Erfassung des Nitratgehaltes in Kräuter- und

Schwarztee war ein weiterer Untersuchungs-

schwerpunkt. In 9 Proben Schwarztee war kein

Nitrat nachweisbar. Der durchschnittliche Nitrat-

gehalt der 31 untersuchten Kräutertees betrug

0,80 g/kg. Hohe Gehalte im Bereich von 3,70 g/kg
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bis 6,25 g/kg wurden in Pfefferminzteeproben

ermittelt. Eine Probe Brennnesseltee wies einen

Nitratgehalt von 12,34 g/kg auf. Wie in den ver-

gangenen Jahren lagen die Werte teilweise über

den für Frischgemüse festgelegten Höchstwer-

ten. Die VO (EG) Nr. 466/2001 enthält keinen

Grenzwert für den Nitratgehalt in Kräutertee. Im

Interesse des Verbraucherschutzes werden diese

Untersuchungen weitergeführt, da der regelmä-

ßige Verzehr einiger Kräutertees nicht unwesent-

lich zur erhöhten Nitrataufnahme beitragen kann.

Bei den untersuchten Kräuterteeproben konnte

keine Behandlung mit ionisierenden Strahlen

nachgewiesen werden.

Eine Kräuterteemischung wurde wegen unzu-

lässiger gesundheitsbezogener Angaben bean-

standet. Der Tee war unter Verwendung von

Brennnesseln hergestellt und mit der Aussage

„bei Blutarmut“ beworben worden. Im Verkehr mit

Lebensmitteln sind Aussagen verboten, die sich

auf die Beseitigung, Linderung oder Verhütung

von Krankheiten beziehen.

Weitere Beanstandungen betrafen Kennzeich-

nungsmängel.

Säuglings- und Kleinkindernahrung

untersuchte Proben: 146

davon beanstandet: 2

Proben aus Thüringen: 1

davon beanstandet: 0

Bei den untersuchten Proben Säuglings- und

Kleinkindernahrung wurden neben den chemisch-

analytischen Untersuchungen zur Überprüfung

der deklarierten Inhaltsstoffe (z. B. Eiweiß, Fett

und Fettsäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente)

stichprobenartige Untersuchungen auf Rückstän-

de von Pflanzenschutzmitteln, auf Kontaminanten

(wie Mykotoxine und Nitrat), auf das Vorhan-

densein gentechnisch veränderter Lebensmittel-

zutaten (GVO-Mais, RR-Soja) sowie mikrobio-

logische Untersuchungen durchgeführt. 

2 Proben Bananen-Milchbrei sind auf Grund des

Nachweises von gentechnisch veränderter Roun-

dup ReadyTM-Soja (RR-Soja) beanstandet wor-

den. In beiden Fällen wurden mehr als 0,9 % RR-

Soja im Soja-Anteil der Probe nachgewiesen,

weshalb eine Kennzeichnung mit dem Zusatz

„enthält gentechnisch veränderte Soja“ erforder-

lich gewesen wäre. Weitere Ergebnisse der mo-

lekularbiologischen Untersuchungen von Säug-

lingsnahrung sind im Berichtsteil „Untersuchung

von Lebensmitteln auf gentechnische Verände-

rungen“ dargestellt.

Eine Probeneinsendung erfolgte im Zusammen-

hang mit einem Erkrankungsgeschehen. Die

Ergebnisse der mikrobiologischen und senso-

rischen Untersuchungen ergaben keine Anhalts-

punkte für einen Zusammenhang mit der auf-

getretenen Erkrankung.

Im Rahmen des bundesweiten Überwachungs-

planes (BÜP) 2005 wurden 24 Proben Beikost

auf Gemüsebasis mit Karotten, Kartoffeln oder

Blattgemüse auf Nitrat und 26 Proben Obstzu-

bereitungen mit Apfelerzeugnissen auf Patulin

untersucht. Die Ergebnisse waren unauffällig.

Diätetische Lebensmittel

untersuchte Proben: 97

davon beanstandet: 3

Proben aus Thüringen: 27

davon beanstandet: 3

Die Untersuchungen umfassten wie in den vergan-

genen Jahren verschiedene Erzeugnisgruppen aus

dem Bereich der diätetischen Lebensmittel: Säug-
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lingsnahrung, Fertiggerichte und Suppen, Back-

waren, Streichfette, Speiseeis, Nektare, Konfitü-

ren sowie Schokoladen- und Kakaoerzeugnisse.

Wegen Verstößen gegen die Kennzeichnungs-

vorschriften der Diätverordnung wurden 2 Proben

Milchspeiseeis für Diabetiker beanstandet.

Eine unter der Bezeichnung „Das leichte Menü“

von einem Catering-Unternehmen in den Verkehr

gebrachte Probe Grüne Bohnensuppe mit Wiener

enthielt deutlich mehr Fett als auf der Speisekarte

angegeben. Sie war als irreführend zu beurteilen.

Auch im Jahr 2005 erfolgte die molekularbiologi-

sche Überprüfung diätetischer Säuglingsnahrung

mit Soja- und/oder Maisanteilen auf das Vorhan-

densein von gentechnisch veränderten Bestand-

teilen. 

Die Ergebnisse sind im Berichtsteil „Untersu-

chung von Lebensmitteln auf gentechnische Ver-

änderungen“ detailliert dargestellt. 

Fertiggerichte, zubereitete Speisen

untersuchte Proben: 552

davon beanstandet: 13

Proben aus Thüringen: 351

davon beanstandet: 11

Zubereitete Speisen aus Gaststätten, Imbiss-

einrichtungen und Küchen der Gemeinschafts-

verpflegung einschließlich Catering-Firmen wa-

ren Schwerpunkt der Untersuchung. Aus dieser

Produktgruppe kam auch die überwiegende An-

zahl der Beanstandungen.

Sensorische Mängel wurden bei mehreren Pro-

ben festgestellt. Ein Reistopf war zum Verzehr

nicht geeignet. 4 Proben wurden als wertgemin-

dert beurteilt. Gründe hierfür waren salzscharfer

Geschmack, auffällige mikrobiologische Beschaf-

fenheit, Undichtheit der Verpackung und ein in

einer Probe enthaltener Fremdkörper.

Weitere Beanstandungen betrafen 2 Proben mit

unvollständigen Angaben zu den verwendeten

Tierarten bzw. Zutaten. Die Proben wurden als

irreführend beurteilt. 

Die mangelhafte Kennzeichnung von 9 Fertigpro-

dukten hatte Hinweise an die Hersteller zur Folge.

Bei 2 asiatischen Gerichten wurde die zulässi-

ge Höchstmenge des eingesetzten Geschmacks-

verstärkers Glutamat deutlich überschritten. Bei

einer Probe fehlte die Angabe des Geschmacks-

verstärkers im Zutatenverzeichnis.

Eine Trockenmischung für Gemüsebratlinge wur-

de auf Grund des hohen Bleigehaltes bean-

standet. Der Wert lag über dem gemäß Anhang

1 Abschnitt 3 VO (EG) Nr. 466/2001 zulässigen

Höchstgehalt für Blei in Getreide.

Die mikrobiologische Untersuchung von Speise-

komponenten (gefüllte Teigwaren und vorgekoch-

ter Reis) aus der Vorratshaltung gastronomischer

Einrichtungen ergab keine Beanstandungen. Zu

5 dieser Proben und 7 weiteren Essenproben er-

gingen jedoch Hinweise zur Überprüfung des

Hygieneregimes. Die für erhitzte Lebensmittel

vergleichsweise hohe mikrobielle Kontamination

deutete auf Fehler bei der küchentechnischen

Zubereitung sowie im Umgang mit den vorgegar-

ten bzw. zubereiteten Lebensmitteln hin.

Auffällig war die große Zahl von Beschwerde-,

Verdachts- und Verfolgsproben, die im Zusam-

menhang mit Erkrankungsgeschehen eingesandt

wurden. Eine dieser Proben war geeignet, die

Gesundheit zu schädigen, da in der Probe Ba-

cillus-cereus-Enterotoxin nachgewiesen werden

konnte. Eine weitere Probe zeigte Mängel in der
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mikrobiologischen Beschaffenheit und wurde

mit Bezug auf die Lebensmittelhygiene-Verord-

nung (LMHV) beanstandet. Ein direkter Zusam-

menhang mit der Erkrankung war nicht nach-

weisbar.

Bei mehreren Proben wurden wegen auffälliger

mikrobiologischer Befunde Hinweise zur Über-

prüfung des Hygieneregimes gegeben, ein ur-

sächlicher Zusammenhang mit den Erkrankun-

gen bestand nicht.

Nährstoffkonzentrate

untersuchte Proben: 79

davon beanstandet: 7

Proben aus Thüringen: 0

Überwiegend wurden Erzeugnisse aus der Grup-

pe der Vitamin- bzw. Mineralstoffpräparate ein-

schließlich einiger Vitamin/Mineralstoff-Kombina-

tionspräparate untersucht. Ziel der Untersuchung

war die Überprüfung der Richtigkeit der Deklara-

tion wertbestimmender Anteile.

Hauptaugenmerk galt den calcium- bzw. selen-

haltigen Nahrungsergänzungsmitteln.

In den Mineralstoffpräparaten lag Selen oft in

Kombination mit Betacarotin, Vitamin C und E (A-

C-E) vor. 

Als Vitaminpräparate wurden vitamin-C-haltige

Nahrungsergänzungsmittel, teilweise in Kombi-

nation mit Zink, untersucht. Als Zubereitungs-

formen lagen Brausetabletten, Lutsch- oder

Kautabletten und Kapseln vor. Die ermittelten

Calcium-, Selen- und Vitamin-C-Gehalte entspra-

chen den deklarierten Werten.

Bei 10 selenhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln

auf der Basis von Selenhefe erfolgte ein Hinweis

wegen Bedenken bezüglich des Einsatzes ele-

mentangereicherter Hefe anstelle mineralischer

Selenverbindungen. Zusätzlich wurden Hinwei-

se zur Tagesverzehrsmenge an Selen gegeben,

da die vom Bundesinstitut für Risikobewer-

tung (BfR) empfohlene Obergrenze als vorläu-

fige Höchstmenge in Nahrungsergänzungsmit-

teln überschritten war. Bei 2 Erzeugnissen kam

es zu Überschreitungen der vom BfR empfoh-

lenen Höchstmenge an Beta-Carotin pro Tages-

verzehrsdosis, außerdem war der Vitamin-E-

Gehalt eines dieser Erzeugnisse zu hoch.

Nahrungsergänzungsmittel mit essentiellen Fett-

säuren, überwiegend Lachsölpräparate, wurden

auf die korrekte Deklaration der Fettsäurenver-

teilung und einzelner wertbestimmender Fettsäu-

ren untersucht. 2 Proben Lachsöl-Kapseln eines

Herstellers wiesen einen deutlichen Minderge-

halt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, da-

für höhere Gehalte an gesättigten Fettsäuren

auf. Die Kennzeichnung der Proben wurden als

irreführend gem. § 17 Abs. 1 Nr. 5b LMBG be-

urteilt. Die fehlende bzw. mangelhafte Kenn-

zeichnung führte bei 2 weiteren Proben zu Be-

anstandungen bzw. bei 2 Proben zu Hinweisen

an den Hersteller.

Ein als Verfolgsprobe eingesandtes Erzeugnis mit

biologisch aktiven Lactobakterien war als irre-

führend zu beurteilen, da die für die angegebe-

nen probiotischen Wirkungen notwendige Min-

destkeimzahl nicht annähernd enthalten war.

Ein als Nahrungsergänzungsmittel ausgelobter

Noni-Saft mit Calcium und A-C-E erfüllte mehrere

Irreführungstatbestände (Mindergehalt an Calci-

um und Glucose, irreführende Kennzeichnung)

und wurde beanstandet. Gleichzeitig erfolgte

ein Hinweis auf das notwendige Mitteilungsver-

fahren gemäß Verordnung (EG) Nr. 258/97 über

neuartige Lebensmittel und neuartige Lebens-

mittelzutaten.

70

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005



Eine Probe Mineralpulver (Gestein) wurde zur

Überprüfung der deklarierten Gehalte an Mine-

ralstoffen und Spurenelementen eingesandt. Die

chemischen Analysen bestätigten die korrekte

Kennzeichnung. Zusätzlich geprüfte Schwer-

metallgehalte (Blei und Cadmium) waren unauf-

fällig.

Dagegen war eine Probe Nährstoff-Tabletten mit

Spirulina-Mikroalgen wegen ihres hohen Cadmi-

umgehaltes als gesundheitsschädlich und damit

als nicht sicher i. S. der VO (EG) 178/2002 zu

beurteilen.

Würzmittel

untersuchte Proben: 230

davon beanstandet: 7

Proben aus Thüringen: 39

davon beanstandet: 1

56 Proben pflanzliche Würzmittel, die Gewürze

und Kräuter enthielten, wurden auf eine eventuel-

le Behandlung mit ionisierenden Strahlen, 5 Pro-

ben mikrobiologisch und 9 Proben auf Mykotoxi-

ne untersucht. Alle Proben waren unauffällig.

Die Untersuchung von 60 Proben chilihaltige

Würzmittel auf unerlaubte künstliche Farbstoffe

ergab bei einem Curry den Nachweis des Farb-

stoffes Sudan I und bei einer Gewürzzubereitung

den Nachweis des für Würzmittel nicht zugelas-

senen Farbstoffs Bixin (E 160 b). Die Beurteilung

erfolgte auf der Grundlage des § 11 LMBG.

Eine Probe Senf wurde auf Grund fehlender

Schärfe als wertgemindert beurteilt. 3 Beanstan-

dungen betrafen Kennzeichnungsmängel.

Gewürze

untersuchte Proben: 163

davon beanstandet: 2

Proben aus Thüringen: 19

davon beanstandet: 1

Gewürze und getrocknete Kräuter können natur-

gemäß hoch mit Keimen belastet sein. Durch eine

sachgerechte Herstellungspraxis lassen sich die

Keimzahlen jedoch reduzieren. Die mikrobiologi-

schen Untersuchungen von 29 Proben führten zu

unauffälligen Ergebnissen. 

In der EU ist die Bestrahlung von Gewürzen und

aromatischen Kräutern zur Keimzahlreduzierung

und zur Vermeidung möglicher Gesundheitsrisi-

ken erlaubt. Es wurden 109 Proben untersucht,

eine Behandlung mit ionisierenden Strahlen war

nicht nachzuweisen. Weiterhin sind 51 Gewürze

auf Mykotoxine untersucht worden. Bei einem

Mischgewürz kam es zur Überschreitung der Afla-

toxin-Höchstwerte. Näheres ist dem Berichtsteil

„Mykotoxine in Lebensmitteln" zu entnehmen. Die

ermittelten Ochratoxin-A-Werte lagen im tolerier-

baren Bereich.

Die EU-Mitgliedstaaten waren aufgefordert, aus

dem Handel Stichproben von Chilis und Chilier-

zeugnissen zu entnehmen und schwerpunktmä-

ßig auf die künstlichen Farbstoffe Sudan I bis IV

zu prüfen. Zu Beanstandungen kam es nicht. 32

Gewürze, die auf den für Gewürze nicht zugelas-

senen Farbstoff Bixin (E 160 b) untersucht wur-

den, waren ebenfalls nicht zu beanstanden.

Hilfsmittel aus Zusatzstoffen

untersuchte Proben: 35

davon beanstandet: 0

Proben aus Thüringen: 3
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Bei den untersuchten Proben handelte es sich

um Nitritpökelsalz und um andere Hilfsmittel für

Fleisch- und Wurstwaren sowie für Backwaren.

Die Beschaffenheit und die Kennzeichnung der

Proben waren nicht zu bemängeln.

Zusatzstoffe und wie Zusatzstoffe 
verwendete Lebensmittel

untersuchte Proben: 17

davon beanstandet: 0

Proben aus Thüringen: 3

Untersucht wurden vorwiegend Lebensmittel-

farbstoffe. Die Ergebnisse der Untersuchungen

auf chemische und mikrobiologische Parameter

sowie die Kennzeichnung entsprachen den recht-

lichen Anforderungen.

Mineral-, Tafel-, Quellwasser

untersuchte Proben: 206

davon beanstandet: 19

Proben aus Thüringen: 84

davon beanstandet: 11

Im Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchung

von Wässern aus öffentlich zugänglichen Was-

serspendern im Jahr 2004 waren 37 % der Pro-

ben auf Grund hoher Keimzahlen oder des Nach-

weises von bedingt pathogenen Keimen auffällig,

was auf hygienische Mängel im Umgang mit den

Wasserspendern schließen ließ. Die Überprüfung

der aus Wasserspendern entnommenen Wässer

wurde daher 2005 fortgesetzt. Von 41 Proben

genügten 2 nicht den mikrobiologischen Anforde-

rungen der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung,

da Pseudomonas aeruginosa und coliforme Kei-

me nachgewiesen werden konnten. Bei 11 Pro-

ben gab die mikrobiologische Beschaffenheit An-

lass zu Hinweisen bezüglich der Reinigung des

Wasserspenders und zur Entnahme von Nach-

proben.

Wie im Vorjahr wurden keine mikrobiellen Kon-

taminationen mit gesundheitlicher Relevanz fest-

gestellt, jedoch birgt das Wasser aus Wasser-

spendern bei unsachgemäßem Umgang nach

wie vor ein hygienisches Risiko. Die Quote der

mikrobiologisch auffälligen Wässer ist mit 32 %

nicht wesentlich niedriger als im vergangenen

Jahr.

Der Nachweis von Schimmelpilzflocken in einer

Verdachtsprobe Eiswürfel für Thekenkühlung be-

stätigte auch hier mangelnde hygienische Sorg-

falt. Die Eiswürfel waren als nicht zum Verzehr

geeignet zu beanstanden.

2 Beschwerden wegen sensorischer Abweichun-

gen waren berechtigt. In einem Fall wiesen außer

der Beschwerdeprobe auch 3 Verfolgsproben die

gleichen Geruchs- und Geschmacksabweichun-

gen auf, was auf Fehler bei der Behandlung oder

eine Beeinträchtigung durch das Flaschenmate-

rial hinwies. Die Überwachungsbehörde veran-

lasste entsprechende Maßnahmen beim Her-

steller. Ursache für die weitere Beschwerde war

eine unzureichend gereinigte Mehrwegflasche.

Alle vorgenannten Proben wurden als nicht zum

Verzehr geeignet beurteilt.

Bei schwülem Wetter kann es zu einem mas-

senhaften Auftreten der eigentlich im Freien le-

benden Gewitterfliegen (Limothrips cerealium)

kommen. Bei Gewitterfliegen handelt es sich um

winzige schwarze Insekten, die u. U. in Innen-

räume gelangen und somit auch darin lagern-

des Gut befallen können. Eine Beschwerde

über derartig befallene Mineralwasserflaschen

führte zur Rücknahme der entsprechenden Par-

tie seitens des Herstellers. Die Probe wurde als

Ekel erregend und nicht zum Verzehr geeignet

beurteilt.
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Bei 2 Proben Mineralwasser einer Quelle war

die Auslobung „geeignet für die Zubereitung von

Säuglingsnahrung“ nicht gerechtfertigt, da der

Grenzwert für die Koloniezahlen überschritten war.

Mehrfach mussten Kennzeichnungsmängel wie

fehlende Angabe des Quellortes oder der Los-

nummer sowie undeutlicher Aufdruck des Min-

desthaltbarkeitsdatums beanstandet werden. Ein

importiertes Mineralwasser war nicht amtlich an-

erkannt und somit nicht verkehrsfähig.

Bei 9 Proben (7 verschiedene natürliche Mine-

ralwässer) ergab die chemisch-analytische Un-

tersuchung, dass die Gehalte an charakteris-

tischen Bestandteilen wie Calcium, Magnesium,

Natrium, Kalium und Sulfat um mehr als 20 % von

den auf dem Etikett deklarierten Mengen ab-

wichen. Sie entsprachen somit nicht der Mine-

ral- und Tafelwasser-Verordnung hinsichtlich der

geforderten Konstanz der Zusammensetzung.

Tabak- und Tabakerzeugnisse

untersuchte Proben: 50

davon beanstandet: 0

Proben aus Thüringen: 4

Es wurden 27 Zigarettenproben, 11 Zigarrenproben

und 12 Rauchtabakproben untersucht. Alle Proben

entsprachen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und

Kennzeichnung den rechtlichen Anforderungen.

Verpackungsmaterialien für 
kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse

untersuchte Proben: 2

davon beanstandet: 0

Die Untersuchungen von Verpackungsmateria-

lien für kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse

ergaben keine Beanstandungen.

Bedarfsgegenstände 
mit Lebensmittelkontakt

untersuchte Proben: 378

davon beanstandet: 18

Proben aus Thüringen: 20

davon beanstandet: 1

aus Kunststoffen und anderen Polymeren

Als Bedarfsgegenstände aus Kunststoffen, die

dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Be-

rührung zu kommen, gelangten sowohl Verpa-

ckungsmittel für den gewerblichen und privaten

Bedarf als auch Küchengeräte und sonstige Be-

hälter für Industrie und Haushalt zur Untersu-

chung. Alle Proben wurden hinsichtlich ihrer sen-

sorischen Eigenschaften untersucht. Bei der

sensorischen Analyse finden die Bedingungen,

unter denen die Gegenstände bestimmungsge-

mäß oder vorhersehbar verwendet werden, Be-

rücksichtigung. Lebensmittel, die mit den Gegen-

ständen in Berührung kommen, dürfen geruchlich

oder geschmacklich nicht beeinträchtigt werden.

Zum Zweck der sicheren Erkennung von Abwei-

chungen dient Trinkwasser mit neutralem Geruch

und Geschmack als Prüflebensmittel. 

Frischhaltedosen aus Polyethylen waren vom

Inverkehrbringer als „für den Einsatz im Mikro-

wellengerät geeignet“ gekennzeichnet, wiesen

jedoch keine ausreichende Temperaturbestän-

digkeit für diesen Zweck auf. Schon unter den für

die sensorische Untersuchung vorgeschriebenen

Prüfbedingungen (2-minütiges Erhitzen von 100

ml Wasser bei 600 W) wurde eine Überschreitung

der für den Gegenstand deklarierten Höchst-

temperatur, einhergehend mit Verformung der

Behälter, festgestellt. Selbst bei Berücksichtigung

der verminderten Hitzestabilität waren unter mo-

difizierten Prüfbedingungen (Verkürzung der Mik-

rowelleneinwirkzeit) unzulässige geruchliche und

geschmackliche Beeinträchtigungen des Prüfle-
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bensmittels zu verzeichnen. Die Probe war im

Sinne von § 31 Absatz 1 LMBG zu beanstanden.

Die chemische Untersuchung umfasste die Er-

mittlung der Globalmigration, also der insgesamt

unter definierten Prüfbedingungen aus den Ma-

terialien auf das Lebensmittel übergehenden

Stoffe. Weiterhin wird in Abhängigkeit von der Art

des zur Herstellung des Bedarfsgegenstandes

verwendeten Kunststoffmaterials auf das Vorhan-

densein bzw. den Übergang bestimmter Substan-

zen geprüft. Dazu zählen u. a. die Prüfungen auf

Übergang von Bisphenol A aus Flaschen aus

Polycarbonat, Restmonomeren aus Kunststoffen

auf Basis von Polystyrol sowie von Formaldehyd,

primären aromatischen Aminen, Terephthalsäure,

Weichmachern oder antioxidativ wirkenden phe-

nolischen Verbindungen.

Im Rahmen der Länderkooperation mit Sachsen

und Sachsen-Anhalt gelangte Kochgeschirr aus

Polyamid zur Untersuchung. Gegenstände aus

diesen Materialien sind häufig zum Einsatz bei

höheren Temperaturen bestimmt. Es wurde über-

prüft, inwieweit primäre aromatische Amine, die

gesundheitlich nicht unbedenklich sind, aus dem

Kunststoffmaterial in das Lebensmittel übergehen

können. Insgesamt mussten 10 Proben Kochge-

schirr beanstandet werden, weil sie nicht den

Anforderungen des § 31 Absatz 1 LMBG entspra-

chen.

Besonders Pfannenwender wiesen oft nicht die

für ihren Verwendungszweck erforderliche Tem-

peraturstabilität auf. Bei der Überprüfung einiger

Pfannenwender wurde festgestellt, dass sich

beim Wenden von in heißem Öl gegarten Lebens-

mitteln (Temperaturen bis 240 °C) bereits bei

kurzzeitigem Einsatz Schäden zeigten (u. a. Ver-

formung, Schmelzen und Blasenbildung des

Kunststoffs). Ein Übergang unerwünschter Stoffe

auf das Lebensmittel kann beim Gebrauch dieser

Pfannenwender nicht ausgeschlossen werden.

Einige dieser Artikel wiesen zudem Kennzeich-

nungsmängel auf.

Ein mit dem Prädikat „Food Quality“ gekennzeich-

neter Schlauch erfüllte nicht die Anforderungen,

die an Materialien mit Trinkwasserkontakt zu stel-

len sind. Er wurde gemäß § 31 Absatz 1 LMBG

beanstandet, weil der zulässige Wert für den

Übergang organischer Stoffe aus dem Kunststoff

in Trinkwasser überschritten war. 

Flaschen für Sodawasserbereiter waren senso-

risch und chemisch unauffällig. Allerdings erhielt

der Händler eines überlagerten Produkts einen

entsprechenden Hinweis. Unter hoher Druckbe-

lastung altert Kunststoffmaterial relativ schnell.

Deshalb sind Flaschen für Sodawasserbereiter

mit einer Verwendungsfrist versehen.

Weitere Beanstandungen betrafen vor allem die

unvollständige Kennzeichnung der Gegenstände. 

aus Glas, Keramik, Porzellan, Emaille

85 Proben Geschirrteile, Gläser u. ä. aus Porzel-

lan, Keramik oder Glas wurden auf die Blei- und

Cadmiumlässigkeit geprüft. Die dabei festgestell-

ten Migrationswerte lagen meist weit unter den in

der Bedarfsgegenständeverordnung festgelegten

Höchstmengen. Zu Beanstandungen kam es nur

in 2 Fällen. Ein Gläser-Set mit Dekorrand musste

wegen des deutlich zu hohen Übergangs von Blei

und Cadmium auf das Prüflebensmittel als nicht

verkehrsfähig gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 LMBG be-

urteilt werden. Ein Keramik-Milchkrug war wegen

seiner erhöhten Bleilässigkeit ebenfalls nach § 31

Abs. 1 Nr. 1 zu beanstanden.

aus Papier, Pappe und Karton

76 Bedarfsgegenstände aus Papier, Pappe oder

Karton, bei denen es sich vorwiegend um Ver-

packungsmaterial wie Butterbrotpapier, Tüten so-
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wie Packpapiere für Fleisch- und Backwaren

handelte, wurden unter anderem auf polychlo-

rierte Biphenyle (PCB) untersucht. Überschrei-

tungen des empfohlenen Richtwertes von 10 Mil-

ligramm Gesamt-PCB pro Kilogramm Material

konnten nicht festgestellt werden. Durchgeführ-

te Gebrauchstests ergaben ebenfalls keine Auf-

fälligkeiten.

aus anderen Materialien

Eine Brotschale (Gärkorb) wurde beanstandet, da

der als Schimmelpilzmycel identifizierte graue

Belag im Inneren der Brotschüssel auf gravieren-

de Mängel im Hygieneregime schließen ließ.

Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt 
und zur Körperpflege

untersuchte Proben: 207

davon beanstandet: 2

Proben aus Thüringen: 4

davon beanstandet: 0

Bei den untersuchten Proben dieser Produkt-

gruppe handelte es sich vor allem um Ober- und

Unterbekleidung sowie Schuhe aus textilen Ma-

terialien oder Leder. Die Prüfungen erstreckten

sich unter anderem auf Formaldehyd und Gly-

oxal, welche als biozide Substanzen zum Ein-

satz kommen, auf die Schweiß- und Spei-

chelechtheit von farbigen Textilien sowie auf

kanzerogen wirkende Arylamine, die als Spalt-

produkte bestimmter, verbotener Azofarbstoffe

entstehen können. Die Untersuchungen von Be-

darfsgegenständen aus Leder richteten sich

außerdem auf den eventuellen Nachweis von

Pentachlorphenol und anderen Chlorphenolen.

Des Weiteren wurde auf den Gehalt an allergen

und toxisch wirkendem Chrom(VI) geprüft. Die

Untersuchungen führten nicht zu auffälligen Er-

gebnissen.

Die Prüfungen von Bedarfsgegenständen mit

Körperkontakt aus Kunststoff konzentrierten sich

auf Faschingsmasken und Kinderschuhe, Na-

ckenkissen mit Kunststofffüllung sowie Trinksau-

ger aus Silikon. Bei diesen Proben waren keine

Beanstandungen zu verzeichnen.

Kühlbeißringe in Figurenform mit flüssiger Fül-

lung gelangten wegen ihres auffälligen Chemika-

liengeruchs zur Untersuchung. Der Kunststoff,

aus dem die Ringe bestanden, enthielt eine Viel-

zahl flüchtiger organischer Substanzen, insbe-

sondere Isophoron und Cyclohexanon. Die Pro-

ben wurden entsprechend bemängelt.

Bedarfsgegenstände zur 
Reinigung und Pflege

untersuchte Proben: 122

davon beanstandet: 18

Proben aus Thüringen: 20

davon beanstandet: 2

Die Mehrzahl der Erzeugnisse dieser Warengrup-

pe sind Wasch- und Reinigungsmittel für Gegen-

stände des täglichen Bedarfes. Sie unterliegen

seit dem 8. Oktober 2005 auch der EU-Verord-

nung über Detergenzien. In dieser Verordnung

sind erstmalig Kennzeichnungsvorschriften für

Inhaltsstoffe derartiger Produkte fixiert. Bisher

existierten Empfehlungen. Eine ausreichende

Kennzeichnung ist ein wichtiger Bestandteil zur

Vermeidung gesundheitlicher Gefährdungen beim

Gebrauch solcher Erzeugnisse. Diese Erkenntnis

beschränkt sich nicht nur auf Warnhinweise und

Sicherheitsratschläge, sondern trifft (besonders

vor dem Hintergrund von Allergien und Sensibili-

sierungen) auch auf eine ausreichende Deklara-

tion der Stoffe zu, die in Wasch- und Reinigungs-

mitteln enthalten sind. Deshalb müssen nunmehr

Konservierungsstoffe und allergene Duftstoffe,

ähnlich den Vorschriften für kosmetische Mittel,

namentlich angegeben werden. 16 Proben erfüll-
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ten die zu stellenden Anforderungen nicht. Dabei

wurden in 5 Fällen Isothiazolone als Konservie-

rungsstoffe nachgewiesen, von denen bekannt

ist, dass sie sensibilisierende Wirkungen entfal-

ten können. Produkte mit einem Gehalt von mehr

als 15 mg/kg gelten als Gefahrstoffe. Die nachge-

wiesenen Konzentrationen blieben jedoch unter

diesem Wert.

Auch im Jahr 2005 waren Erzeugnisse auf der

Basis niedrigviskoser Kohlenwasserstoffe auf-

fällig. Solche Produkte (Lampenöle, Fleckenent-

fernungs- und Möbelpflegemittel, Grillanzünder,

Verdünner für Farben, Pinselreiniger) können

gefährliche Zubereitungen sein. Durch versehent-

liches Verschlucken können irreversible Lungen-

schäden hervorgerufen werden. Ein besonders

hohes Gefährdungspotenzial besteht für Kleinkin-

der. Entsprechende Erzeugnisse müssen mit

speziellen Warnkennzeichnungen versehen und

kindergesichert verschlossen sein. Dem Schutz

vor gesundheitlichen Gefährdungen dient die seit

dem 1. Januar 2003 gültige Norm DIN EN 14059

für Zierlampen, die mit Lampenöl betrieben wer-

den. Sie müssen z. B. mit einem Schutz versehen

sein, der verhindert, dass kleine Kinder am Docht

saugen können. 

Bei einem Möbelpflegemittel war die vorhandene

Warnkennzeichnung unzureichend. Eine befüllte

Öllampe chinesischer Herkunft in Flaschenform

erfüllte die Anforderungen der Norm DIN EN

14059 nicht. Die Lampe enthielt zwar ein Paraffin-

öl höherer Viskosität, welches keine gefährliche

Zubereitung darstellte, beim Wiederbefüllen der-

artiger Erzeugnisse mit einem niedrigviskosen,

paraffinischen Öl besteht dann jedoch die oben

dargestellte Gefährdung für Kleinkinder.

Spielwaren und Scherzartikel

untersuchte Proben: 189

davon beanstandet: 12

Proben aus Thüringen: 3

davon beanstandet: 0

Den Schwerpunkt der Untersuchungen von Spiel-

zeug und Scherzartikeln bildeten Tierfiguren und

Puppen aus textilen Materialien. Außerdem ge-

langten vor allem Erzeugnisse zum Malen und

Schreiben mit Spielfunktion sowie Kunststoff-

spielfiguren, Greifspielzeug für Kleinkinder und

Spielfahrzeuge zur Untersuchung.

111 verschiedene textile Materialien von 47 Pro-

ben Stoff- und Plüschspielzeug wurden der Unter-

suchung auf die Verwendung bestimmter Azo-

farbstoffe unterzogen. Von Interesse waren dabei

diejenigen Farbstoffe, die unter bestimmten Be-

dingungen (z. B. intensivem Hautkontakt beim

Spielen mit Kuscheltieren) kanzerogene Amine

abspalten können. Die Verwendung solcher Farb-

mittel war in keinem Fall nachweisbar.

Mehrere Proben Duschgel waren durch ihre

Aufmachung als Spielware gestaltet. Die aus

Kunststofffolie bestehende Verpackung war, mit

Luft oder Wasser befüllt, als Spielfigur nutzbar

und außerdem mit einem für aufblasbares Spiel-

zeug typischen Verschluss versehen. Spielfigu-

ren dieser Art werden nach den DIN-Leitlinien

für Spielzeug unter mehreren Gesichtspunk-

ten als Spielzeuge für Kinder unter 36 Monaten

eingestuft. Die verwendete Folie bestand aus

weich gemachtem Polyvinylchlorid und enthielt

Phthalsäureester in einer Konzentration von über

0,1 %. Deren Verwendung ist für die Herstel-

lung von Spielwaren für Kinder unter 36 Mona-

ten, die bestimmungsgemäß oder vorhersehbar

in den Mund genommen werden, gemäß Anla-

ge 1 Nummer 8 Buchstabe b zu § 3 Bedarfs-

gegenständeverordnung verboten. Die Artikel wa-



ren deshalb in dieser Aufmachung nicht verkehrs-

fähig.

Tierfiguren aus Weich-PVC waren ebenfalls we-

gen des Phthalsäureestergehaltes zu bemängeln.

Der Anteil der zur Untersuchung eingesandten

Spielwaren für Kleinkinder, die noch Phthalsäu-

reester als Weichmacher enthalten, entwickelt

sich jedoch rückläufig.

2 Beschwerdeproben wurden wegen erhöhten

Anteils flüchtiger organischer Bestandteile be-

mängelt. Es handelte sich dabei um ein Kinder-

fernglas, welches mit Naphthalin und diversen

Abkömmlingen dieser Substanz belastet war,

sowie um einen Spielball aus geschäumtem

Kunststoff mit auffälligen Gehalten an Toluol, Iso-

phoron, Cyclohexanon und weiteren flüchtigen

organischen Bestandteilen.

Die Untersuchung von 26 verschiedenen Faser-

malern aus Mehrfarbpackungen führte zur Be-

anstandung einer Probe im Sinne von § 6 Num-

mer 3 der Bedarfsgegenständeverordnung wegen

des unzulässigen Gehaltes an Benzol.

Hinsichtlich der Untersuchung von Spielwaren

auf die physiologische Verfügbarkeit von Schwer-

metallen wird auf den Sonderbericht „Rück-

standsuntersuchungen“ verwiesen.

2 Proben wurden wegen Kennzeichnungsmän-

geln beanstandet. Es handelte sich um mit Süß-

waren gefüllte Puppentrinkflaschen mit unkor-

rekter Angabe der Mindesthaltbarkeit.

Kosmetische Mittel

untersuchte Proben: 358

davon beanstandet: 30

Proben aus Thüringen: 33

davon beanstandet: 9

Kosmetische Mittel wurden auch 2005 schwer-

punktmäßig auf einwandfreie mikrobiologische

Stabilität und ordnungsgemäße Konservierung

untersucht. Die 40 mikrobiologisch untersuch-

ten Kosmetikproben wiesen eine einwandfreie

Beschaffenheit auf. Dieses Ergebnis steht in

Übereinstimmung mit den Untersuchungen der

vergangenen Jahre und beweist einen guten Hy-

gienestandard in den Herstellerbetrieben.

Weitere Untersuchungen konzentrierten sich auf

die Überprüfung einer redlichen Auslobung von

wertgebenden Kosmetikwirkstoffen. Lediglich ei-

ne Hautpflegecreme, die hinsichtlich des Vita-

min-E-Gehaltes besonders beworben wurde, war

auffällig, denn sie enthielt nur Spuren dieses Vita-

mins im Bereich von 0,001 %. Da in dieser Kon-

zentration keine kosmetische Wirkung zu er-

warten ist, war die Kennzeichnung der Probe

irreführend i. S. von § 27 LMBG.

Da die Stoffgruppe der Phthalate in Verdacht

steht, reproduktionstoxische Eigenschaften zu

besitzen, wurden aus Gründen des vorsorglichen

Verbraucherschutzes Einschränkungen sowohl

für Spielzeug als auch für kosmetische Mittel fest-

gelegt. Mit der 35. Änderung der Kosmetikverord-

nung vom 20. Dezember 2004 ist u. a. die Ver-

wendung von Dibutylphthalat für die Herstellung

kosmetischer Stoffe verboten. Die überschrittene

Abgabefrist an den Endverbraucher führte zur

Untersuchung von 13 Proben Nagellack. Eine

dieser Proben enthielt ca. 5 % Dibutylphthalat und

wurde beanstandet.

Die weiteren 28 beanstandeten Proben betrafen

verschiedene Kennzeichnungsmängel wie fehler-

hafte Angaben der Bestandteile oder des Min-

desthaltbarkeitsdatums bzw. fehlende oder nur

schwer lesbare Losnummern. In Einzelfällen wa-

ren ausschließlich fremdsprachliche Angaben zu

Verwendungszweck oder Gebrauchshinweisen

am Erzeugnis angebracht. 3 Proben enthielten
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Konservierungsmittel, die nicht in den Listen der

Bestandteile aufgeführt waren. Bei einem aust-

ralischen Gesichtsreinigungsschaum fehlten die

notwendigen Angaben zum Hersteller, die An-

gaben zu den Bestandteilen waren teilweise

unkorrekt. Außerdem befremdete der Warnhin-

weis „Augenkontakt vermeiden“, da bei einer

Anwendung im Gesichtsbereich ein gelegent-

licher Augenkontakt vorhersehbar ist. Da die Pro-

duktzusammensetzung aber keine Gesundheits-

gefahr darstellte, wurde lediglich eine Einsicht

in die Produktunterlagen empfohlen.

Bei 3 Proben fehlte eine Liste der Bestandteile,

obwohl auf den Etiketten genügend Platz für die

erforderliche Beschriftung vorhanden gewesen

wäre.

Im Jahr 2005 häuften sich Mitteilungen über

dekorative Kosmetika mit deutlichen Gehalten an

N-Nitrosodiethanolamin. Deshalb wurden vor-

sorglich 9 Proben untersucht. Es wurde aber nur

bei einem flüssigen Eyeliner N-Nitrosodiethano-

lamin im Spurenbereich von 1 µg/kg gefunden.

Bei gleichzeitiger Anwesenheit von sekundären

Aminen und nitrosidierenden Stoffen kann dieses

kanzerogene Nitrosamin während der Lagerung

beim Händler oder Verbraucher gebildet werden. 

Weiterhin waren noch folgende Proben auffällig: 

Ein Sprudelduftbad mit geringen Anteilen etheri-

scher Öle hatte nur schwache Duftwirkung. 

Ein als „pH-neutral“ ausgelobtes Shampoo wies

einen pH-Wert von 6,1 auf. Als „pH-neutral“ gilt

ein pH-Wert von 7,0. Die üblichen Messtoleran-

zen bei der elektrochemischen pH-Wert-Messung

sind gering und werden zwischen +/- 0,3 bzw.

+/- 0,5 angesetzt, d. h. die vorliegende Probe

erfüllte nicht ganz dieses strenge Kriterium.

Eine Probe Nagellack enthielt 17,5 % Toluol. Die

geringe Absolutmenge des Produktes ist toxiko-

logisch zwar nicht relevant, in Anlehnung an das

Gefahrstoffrecht wurde dem Hersteller aber emp-

fohlen, das Erzeugnis mit einem entsprechenden

Warnhinweis zu versehen.

Der Hersteller eines Nagelhärters lobte sein Pro-

dukt bezüglich einer topischen Wirkung von Vita-

minen aus. Eine langfristige Vitaminwirkung auf

Keratinstrukturen ist aber nur bei oraler Aufnah-

me bekannt. Die Nagelhornplatten selbst stellen

totes Material dar. Es wurde empfohlen, Unterla-

gen zum Wirksamkeitsbeleg anzufordern.

Die Produktauslobung einer Gesichtscreme be-

zog sich auf die Versorgung der Haut mit Nähr-

stoffen. Eine Versorgung der Haut von außen, d.h.

von der Oberfläche her, mit essentiellen Nährstof-

fen ist aber aus streng wissenschaftlicher Sicht

nicht möglich.

Behältnisse für dekorative Kosmetik bieten nicht

ausreichend Platz für eine umfangreiche Angabe

aller Bestandteile. Der Gesetzgeber hat deshalb

die Möglichkeit einer gesonderten Auslage der

Liste der Inhaltsstoffe beim Händler gestattet.

Wie in den vergangenen Jahren fehlte auch 2005

bei vielen Proben dekorativer Kosmetik die An-

gabe, dass die Liste beim Händler eingesehen

werden kann. Die Angabe der Inhaltsstoffe dient

dem Schutz und der Information der Verbraucher.

Damit Händler ihrer Verpflichtung stärker als bis-

her gerecht werden, ist auch in Zukunft eine kon-

sequente Kontrolle der Anbieter erforderlich.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005
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Rückstandsuntersuchungen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersu-

chungen auf Rückstände von Pflanzenschutz-

und Vorratsschutzmitteln, auf Nitrat und bestimm-

te Elemente dargelegt. Die Darstellung enthält

nicht die Ergebnisse des Lebensmittel-Moni-

torings und des Nationalen Rückstandskontroll-

planes für lebende und geschlachtete Tiere und

tierische Erzeugnisse. Diese sind den speziellen

Berichtsteilen zu entnehmen.

Pflanzen- und Vorratsschutzmittel

Die Überprüfung der Lebensmittel auf Rück-

stände der wichtigsten und in der Praxis am

häufigsten verwendeten Pflanzenschutz- und

Vorratsschutzmittel erfolgt hauptsächlich mit Mul-

timethoden. Für die Bestimmung einiger Wirk-

stoffe müssen auch spezielle Methoden an-

gewendet werden. Die zu den Umweltkonta-

minanten zählenden polychlorierten Biphenyle,

Moschusverbindungen und Bromocyclen, deren

toxikologische Wirkung mit der von pestiziden

Organochlorverbindungen vergleichbar ist, wer-

den durch die Multimethoden mit erfasst. Die

dargestellten Ergebnisse schließen deshalb die-

se Substanzklassen ein.

528 Proben wurden auf Rückstände von Pflan-

zen- und Vorratsschutzmitteln untersucht.

Tabelle 11 beinhaltet die Probenverteilung auf die

einzelnen Warengruppen sowie die Anzahl der

kontaminierten Proben.

Art der Proben

Käse

Butter

Eier

Fleisch und Fleischerzeugnisse

Fische und Fischerzeugnisse

Milch

Getreide

Kartoffeln

Frischgemüse

Gemüseerzeugnisse

Frischobst

Honig

Säuglings- und Kleinkindernahrung

Anzahl der kontami- Anteil der kontami-
Anzahl der Proben nierten Proben nierten Proben in %

14 14 100

2 2 100

14 14 100

17 17 100

25 25 100

28 28 100

9 1 11

31 9 29

127 58 46

13 2 15

209 133 64

13 3 23

26 0 0

Tabelle 11:  Rückstände von Pflanzen- und Vorratsschutzmitteln

Rückstandsuntersuchungen

Die Warengruppen Frischobst und Frischgemü-

se, bei deren Erzeugung auf chemischen Pflan-

zenschutz gegenwärtig nicht verzichtet werden

kann, bildeten den Schwerpunkt der Untersu-

chungen.

Als rückstandsfrei bezüglich des Nachweises

von Pflanzenschutzmitteln konnten die Proben

Säuglings- und Kleinkindernahrung beurteilt

werden.



Lebensmittel

Gemüsepaprika

Johannisbeeren, rot

Kopfsalat
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Alle weiteren in Tabelle 11 aufgeführten Konta-

minationen betrafen Rückstände an Pflanzen-

und Vorratsschutzmitteln unterhalb der gemäß

Rückstands-Höchstmengenverordnung zulässi-

gen Höchstmengen.

Die folgenden Auswertungen der Untersuchungs-

ergebnisse beziehen sich auf pflanzliche Erzeug-

nisse, von denen mindestens 10 Proben je Er-

zeugnis auf Rückstände untersucht wurden und

bei denen mehr als 50 % der Proben kontaminiert

waren.

In Abbildung 2 ist der prozentuale Anteil von Pro-

ben mit nachweisbaren bzw. bestimmbaren Rück-

ständen dargestellt.

Die bei Getreide aufgeführte Kontamination be-

traf eine Probe Weizenkörner, in der Rückstände

des Insektizides Pirimiphos-methyl nachgewie-

sen wurden. Die analytisch ermittelte Rück-

standsmenge lag allerdings deutlich unter der

gemäß Rückstands-Höchstmengenverordnung

erlaubten Höchstmenge von 5 mg/kg. Getreide

ist ansonsten als rückstandsfrei bezüglich der

Nachweisbarkeit von Pflanzenschutzmitteln zu

bewerten. Der Wirkstoff Pirimiphos-methyl wird

zur Bekämpfung von Vorratsschädlingen wie z. B.

Kornmotte, Getreidemotte und Getreideplattkäfer

eingesetzt.

Bei den in Kartoffeln festgestellten Kontaminatio-

nen handelte es sich um Rückstände von Chlor-

propham, das zur Keimhemmung bei lagernden

Speisekartoffeln eingesetzt wird.

Die festgestellten Höchstmengenüberschreitun-

gen, welche zu Beanstandungen führten, sind in

Tabelle 12 aufgeführt.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Anzahl der
Proben Herkunft Wirkstoff Wirkprinzip

Acetamiprid Insektizid
Propargit Akarizid

2 Deutschland Oxydemeton-methyl Insektizid

1 Deutschland Iprodion Fungizid

Tabelle 12:  Beanstandungen auf Grund von Höchstmengenüberschreitungen gemäß Rückstands-Höchstmengenverordnung 

Ungarn2
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Bei der Bewertung dieser Ergebnisse ist zu

berücksichtigen, dass die Proben gemäß Anlage

4 Liste B der RHmV als ganzes Erzeugnis mit

Schale bzw. im ungewaschenen Zustand un-

tersucht werden. Nach Entfernen der nicht ver-

zehrbaren Fruchtanteile und durch gründliches

Waschen der Erzeugnisse ist eine deutliche Ver-

ringerung der Rückstandsgehalte zu erwarten.

Der in den letzten Jahren festgestellte Trend,

dass in pflanzlichen Erzeugnissen zunehmend

mehrere Rückstände nachweisbar sind, hat sich

auch 2005 fortgesetzt. Ursachen hierfür sind einer-

seits der verstärkte Einsatz von Kombinations-

präparaten und andererseits die verbesserten

analytischen Untersuchungsmöglichkeiten. Eine

toxikologische Bewertung dieser Mehrfachrück-

stände wird zurzeit unter Federführung des Bun-

desinstitutes für Risikobewertung diskutiert.

Die Abbildung 3 enthält die Anzahl der Proben mit

der Anzahl der nachgewiesenen Rückstände.

Rückstandsuntersuchungen

Abbildung 2:  Anteil der Proben mit Rückständen
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Die Nachweishäufigkeit einzelner Wirkstoffe ist in

der Abbildung 4 zusammengestellt. Es wurden

alle Wirkstoffe erfasst, die mindestens 3-mal

nachgewiesen wurden. Es handelt sich hierbei

um 16 fungizid- und 10 insektizidwirksame Stoffe.

24 weitere Wirkstoffe waren ein- oder 2-mal nach-

gewiesen worden.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005
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Der hohe Kontaminationsgrad von Lebensmit-

teln tierischer Herkunft ist dadurch begründet,

dass es über die Nahrungskette zu einer Anrei-

cherung der in der Umwelt ubiquitär verbreite-

ten, schwer abbaubaren Stoffe kommt. Rück-

standsfreiheit kann bei diesen Warengruppen

deshalb gegenwärtig nicht erwartet werden. Die

erzielten Untersuchungsergebnisse bestätigten

diesen Sachverhalt.

Die Kontaminationen von Lebensmitteln tieri-

scher Herkunft lagen unterhalb der zulässigen

Höchstmengen. Besonders häufig wurden Lin-

dan, p,p´-DDT und Metaboliten, Hexachlorbenzol,

Bromocyclen, -HCH, PCB-Kongenere und Po-

lychlorcamphen nachgewiesen.

Bei der Überprüfung von 28 Proben Milch und

2 Proben Butter auf Dioxine waren keine Über-

schreitungen der zulässigen Höchstwerte festzu-

stellen.

38 Planproben Honig wurden auf Streptomycin-

rückstände untersucht. Rückstände waren nicht

nachweisbar. 

Nitrat

Es wurden 617 Proben Lebensmittel pflanzlicher

Herkunft bzw. Lebensmittel mit überwiegendem

Anteil von Zutaten pflanzlicher Herkunft auf den

Nitratgehalt untersucht.

Tabelle 13 beinhaltet die Probenverteilung auf die

einzelnen Warengruppen.

Rückstandsuntersuchungen

Lebensmittel

Feinkostsalate

Kartoffeln

Frischgemüse

Gemüseerzeugnisse

Obsterzeugnisse

alkoholfreie Getränke

Tee, teeähnliche Erzeugnisse

Säuglings- und Kleinkindernahrung

Fertiggerichte, Teilfertiggerichte

Anzahl der Proben 

5

39

85

166

191
9

40

24

58

Tabelle 13:  Auf Nitratgehalt untersuchte Lebensmittel

Nitrate gehören zu den kritischen Inhaltsstof-

fen pflanzlicher Erzeugnisse, da sie unter be-

stimmten Bedingungen, z. B. hohen Lager- und

Transporttemperaturen, Sauerstoffmangel sowie

bei Verletzung des Pflanzengewebes zu gesund-

heitsschädlichen Nitriten reduziert werden kön-

nen. Besonders für Säuglinge und Kleinkinder

besteht eine gesundheitliche Gefahr bei Aufnah-

me belasteter Produkte. Als eine Ursache mög-

licher Veränderungen der Bluteigenschaften, die

im Kindesalter u. a. zur Blausucht führen können,

wird das Nitrition vermutet. Es entsteht unter

ungünstigen Bedingungen im Körper durch

Reduktion aus den zugeführten Nitraten. Eine
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weitere Gefahr besteht, wenn sich Nitrit mit nitro-

sierbaren Aminen im menschlichen Organismus

zu den kanzerogenen Nitrosaminen verbindet.

Hauptquelle für die Aufnahme von Nitraten ist

Gemüse. In Abhängigkeit von der Gemüseart, der

Anbaumethode sowie klimatischen Einflüssen

können die Nitratgehalte stark variieren. Aus Grün-

den des gesundheitlichen Verbraucherschutzes

wurden in der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 Ni-

trat-Höchstwerte für frischen und tief gefrorenen

Spinat und für bestimmte Salatarten festgelegt. 

Die jährliche Meldepflicht der EG-Mitgliedstaa-

ten an die Kommission dient der Ermittlung der

Nitratquellen und dem Ziel, die Nitrataufnahme

durch gute landwirtschaftliche Praxis zu redu-

zieren sowie der schrittweisen Einführung von

weiteren zulässigen Höchstmengen. Diesem Ziel

dienten schwerpunktmäßig durchgeführte Unter-

suchungen von nitratakkumulierenden Gemüse-

arten wie Kopfsalat, Rucola, Spinat und Rote

Bete. Höchstmengenüberschreitungen wurden

nicht festgestellt. Auffällig hohe Nitratgehalte von

bis zu 5.830 mg/kg fanden sich wiederum in

Rucola. Eine Höchstmengenregelung auf EU-

Ebene ist daher dringend geboten. 

Die Untersuchung von 26 Proben Mischkräuter-

tee ergab einen durchschnittlichen Nitratgehalt

von 799 mg/kg. In 3 Proben Pfefferminztee lagen

die ermittelten Nitratgehalte zwischen 4.746 mg/kg

und 6.252 mg/kg. Eine Probe Brennnesseltee

wies einen Nitratgehalt von 12.341 mg/kg auf. Es

wurde wiederholt festgestellt, dass Kräutertees

besonders viel Nitrat enthalten. In Schwarztee-

proben war Nitrat nicht nachweisbar.

Elemente

1.188 Proben Lebensmittel tierischer und pflanz-

licher Herkunft, Bedarfsgegenstände mit Lebens-

mittel- oder Körperkontakt, Spielwaren und kos-

metische Mittel wurden auf bestimmte Elemente

untersucht. Tabelle 14 gibt Aufschluss über die

geprüften Erzeugnisgruppen, die Probenzahlen

und die erfassten Elemente. Die Ergebnisse der

Untersuchung bestimmter Lebensmittelgruppen

auf die Kalium- und Natriumgehalte sind bei den

betreffenden Warengruppen zu finden.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Tabelle 14:  Untersuchung ausgewählter Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischer Mittel auf den Gehalt 
bestimmter Elemente

Tabelle 17:  Untersuchung ausgewählter Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischer Mittel

Tabelle 17:  Untersuchung ausgewählter Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischer Mittel

Fleisch-, Fleischerzeugnisse,
Wurstwaren

Fisch, Fischerzeugnisse

Krusten-, Schalen-, Weichtiere

Getreide

Getreideprodukte

Backwaren

Feinkostsalate

Hülsenfrüchte, Ölsamen,
Schalenobst

Kartoffeln

Frischgemüse

Pb Cd Hg As Se Fe Cu Zn Al Ag Ni Sn Cr Ca Mg Mn

• • • •

• • •

• • •

•

• •

•

• • •

•

• •

• •

Art der Proben
ElementeAnzahl 

der 
Proben

13

43

70

20

2

5

1

81

6

71
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Rückstandsuntersuchungen

Tabelle 17:  Untersuchung ausgewählter Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischer Mittel

Tabelle 17:  Untersuchung ausgewählter Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischer Mittel

Gemüseerzeugnisse

Pilze

Pilzerzeugnisse

Obsterzeugnisse

alkoholfreie Getränke

Wein

Honig, Brotaufstriche

Schokoladen, Pralinen, 
Süßwaren

Kakao

Fertiggerichte, 
zubereitete Speisen

Säuglings- und 
Kleinkindernahrung

diätetische Lebensmittel

Mineralwasser, Quellwasser,
Tafelwasser

Bedarfsgegenstände
mit Lebensmittelkontakt

Bedarfsgegenstände
mit Körperkontakt

Spielwaren

kosmetische Mittel

Nahrungsergänzung

Pb Cd Hg As Se Fe Cu Zn Al Ag Ni Sn Cr Ca Mg Mn

• • • • •

• •

•

• • • • •

• •

• • • •

• • • • • •

• • •

•

• • •

• • • •

• • • •

• • • • •

• •

• • •

• • •

• • • • • •

• • • • • • • • •

Art der Proben
ElementeAnzahl 

der 
Proben

73
18

13

178

4

1

21

38

9

20

15

15

147

82

7

178

14

33

Blei

Die Bleigehalte der untersuchten Erzeugnisse

lagen meist erheblich unter den jeweils gesetzlich

festgelegten Höchstmengen, häufig sogar unter

der Bestimmungsgrenze der angewandten Me-

thode.

Zu Beanstandungen wegen erhöhter Bleigehal-

te kam es bei je einer Probe Gemüse- bzw. So-

jabratlinge. Eine Probe Wildschweinfleisch fiel

durch ihren relativ hohen Bleigehalt auf. Der Wert

lag über dem in der Verordnung (EG) Nr. 466/2001

für Fleisch von Rindern, Schafen, Schweinen und

Geflügel geltenden Höchstwert.

Ein Milchkrug aus Keramik und eine Probe Trink-

gläser mit Dekor wurden wegen erhöhter Blei-

abgabe beanstandet. 

Bei einer Probe Spielwaren aus Holz gingen 185

Milligramm Blei (bezogen auf ein Kilogramm

des Farbüberzugs) in die Testlösung über. Diese

Probe erfüllte nicht die Anforderungen der Ver-

ordnung über die Sicherheit von Spielzeug. 5 wei-

tere Spielwaren waren durch eine Bleiabga-

be (insbesondere aus den Lacküberzügen) von

10 mg/kg bis 86 mg/kg Spielzeugmaterial auf-

fällig. 
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Mit einer Bleiabgabe von weniger als 1 mg/kg

blieben die ermittelten Werte der anderen unter-

suchten Spielzeugartikel im Normbereich.

Cadmium

Auf Grund seiner niedrigen Bestimmungsgrenze

konnte Cadmium in der Mehrzahl der Proben

quantifiziert werden. In der überwiegenden Zahl

der Fälle waren aber nur geringe Mengen dieses

Elementes nachweisbar.

Eine Probe Spirulina-Tabletten wurde wegen ih-

res außergewöhnlich hohen Cadmiumgehaltes von

18,9 mg/kg als gesundheitsschädlich beurteilt.

Richtwertüberschreitungen, die jedoch keine Be-

anstandung zur Folge hatten, wurden bei 2 Pro-

ben Schwarze Herrenschokolade festgestellt.

Die untersuchten Proben Spielwaren wiesen Ge-

halte an löslichem Cadmium deutlich unter dem

zulässigen Höchstwert auf.

Übrige Elemente

Bei den übrigen in Tabelle 14 aufgeführten Ele-

menten waren keine Auffälligkeiten zu beobach-

ten.

Mykotoxine sind Stoffwechselprodukte bestimm-

ter Schimmelpilzarten, die auf Grund ihrer toxi-

schen Wirkung ein gesundheitliches Risiko darstel-

len, wenn damit belastete Lebensmittel verzehrt

werden. Als relevante Mykotoxine sind zu nennen:

die Gruppe der Aflatoxine B1, B2, G1, G2, 
Aflatoxin M1

Diese werden von den Schimmelpilzen Asper-

gillus flavus und Aspergillus parasiticus gebildet.

Aflatoxine, insbesondere Aflatoxin B1, sind geno-

toxische, karzinogene Stoffe. Für diese Art von

Stoffen gibt es keine Schwelle, unterhalb derer

keine schädliche Wirkung beobachtet wird. Be-

sonders hoch können pflanzliche Lebensmit-

tel aus warmen, feuchten Klimaregionen kontami-

niert sein, da dort für Aflatoxinbildner günstige

Wachstumsbedingungen herrschen. Gefährdete

Lebensmittel sind Nüsse (Pistazien, Erdnüsse,

Haselnüsse, Paranüsse), Trockenfrüchte (insbe-

sondere Feigen) und Gewürze. Auch Milch und

Milchprodukte von Kühen, denen aflatoxinhalti-

ges Futter gefüttert wurde, können Aflatoxine

(Aflatoxin M1) enthalten.

Ochratoxin A

Dieses Mykotoxin wird von verschiedenen Pilzen

(Penicillium- und Aspergillus-Arten) produziert.

Es kommt weltweit in einer Reihe von Pflanzener-

zeugnissen wie Getreide, Kaffeebohnen, Kakao

und getrockneten Früchten vor. Ochratoxin A wur-

de beispielsweise in Wein, Bier und Traubensaft,

aber auch in Erzeugnissen tierischen Ursprungs,

u. a. in Schweinenieren, nachgewiesen. Neben

der krebserregenden Wirkung des Ochratoxin A

schädigt dieses Mykotoxin vor allem die Nieren

und wirkt immuntoxisch und teratogen.

Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) wird durch Fusarium-

Schimmelpilze gebildet und sehr häufig in Getrei-

de (hauptsächlich in Weizen, Mais und Hafer)

nachgewiesen. Auch in Deutschland können in

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005
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Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen er-

höhte DON-Kontaminationen auftreten. Aus Ver-

öffentlichungen geht hervor, dass Deoxinivalenol

(insbesondere auf Grund seiner allgemeinen To-

xizität und der Immuntoxizität) kritisch zu bewer-

ten ist. Kanzerogene Wirkungen wurden bisher

nicht nachgewiesen.

Zearalenon

Zearalenon besitzt geringe Toxizität, verursacht

jedoch eine hormonähnliche Wirkung. Es gehört

zu den am weitesten verbreiteten Mykotoxinen

und wird von einer großen Zahl Fusariumarten

auf fast allen Getreidearten aus Anbaugebieten

Europas, Asiens, Afrikas und Nordamerikas gebil-

det, wobei Mais am häufigsten befallen wird. Am

häufigsten treten Zearalenon-Kontaminationen in

kühl gemäßigten Regionen auf, weil Fusarien dort

optimale Lebensbedingungen finden.

Fumonisine

Fumonisine, ebenfalls Stoffwechselprodukte ver-

schiedener Fusariumarten, werden in warmen Kli-

mazonen vorwiegend auf Mais gebildet und gelan-

gen über den Import von Mais und maishaltigen

Produkten nach Deutschland. Untersuchungser-

gebnisse weisen auf erhöhte Kontaminationen in

maishaltigen Lebensmitteln sowie in maishaltiger

Säuglings- und Kleinkindernahrung hin. Studien

belegen, dass Fumonisine für den Menschen

möglicherweise als kanzerogen einzustufen sind.

Patulin

Patulin ist ein Mykotoxin, das von verschiedenen

Schimmelpilzen gebildet wird, unter anderem der

Gattungen Penicillium und Aspergillus. Es kann in

zahlreichen Frucht- und Getreidesorten sowie in

anderen Lebensmitteln mit Schimmelpilzbefall

vorkommen. Häufigste Kontaminationsquelle sind

Apfelerzeugnisse.

Gegenwärtig ist es nicht möglich, durch Verbes-

serung der Produktions- und Lagerbedingungen

das Auftreten von Mykotoxinen in Lebensmitteln

vollständig zu verhindern. Im Interesse eines vor-

beugenden Gesundheitsschutzes wird deshalb

eine Minimierung der Kontamination mit Mykoto-

xinen angestrebt.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 wurden

Höchstgehalte für bestimmte Mykotoxine in Le-

bensmitteln festgelegt. Neu sind die seit April

2005 geltenden Festlegungen für Ochratoxin A in

Wein und Traubensaft. Für nicht in der Verord-

nung (EG) Nr. 466/2001 aufgeführte Lebensmittel

gelten in Deutschland Höchstwerte von 2 µg/kg

für Aflatoxin B1 und 4 µg/kg für die Summe der

Aflatoxine B1, B2, G1, G2. 

Probenahmeverfahren und Analysenmethoden

sind in speziellen Verordnungen vorgegeben,da zu

beachten ist, dass Mykotoxine im Allgemeinen in

den Lebensmitteln sehrungleichmäßig verteilt sind

und somit die Probenahme für die Bestimmung

des Mykotoxingehaltes eine wichtige Rolle spielt.

Untersuchungsergebnisse

Es wurden 864 Proben auf Mykotoxine unter-

sucht (Tabelle 15). Im Verfolg eingegangener

Warnmeldungen sowie wiederholt festgestellter

Belastungen mit Mykotoxinen sind folgende Le-

bensmittelgruppen gezielt überprüft worden:

• Pistazien, getrocknete Feigen, Gewürze, Nuss-

pasten für Speiseeis auf den Gehalt an Aflato-

xinen B1, B2, G1, G2,

• Kaffee, Wein, Getreide- und Lakritzerzeugnisse

auf den Gehalt an Ochratoxin A,

• Getreide und Getreideerzeugnisse auf den Ge-

halt an Deoxynivalenol sowie Zearalenon,

• Maiserzeugnisse auf den Gehalt an Fumonisi-

nen.

Mykotoxine in Lebensmitteln
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Im Rahmen des Lebensmittel-Monitorings und des Koordinierten Überwachungsprogrammes der EU

wurden folgende Untersuchungen durchgeführt:

• Bestimmung von Patulin in Säuglingsnahrung, • Bestimmung von Ochratoxin A, Deoxynivalenol

und Zearalenon in Blätterteig.
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Lebensmittel

Schalenobst, Ölsamen 
Hülsenfrüchte
- davon Pistazien 

Getreide
Getreideerzeugnisse

Teigwaren

Brote, Kleingebäck

Gewürze, Würzmittel

Kindernahrung

Milch, Milcherzeugnisse

Süßwaren

Nusspasten für Speiseeis

Brotaufstrich 
(Nugat- und Erdnusskrem)

Kaffee

Trockenfrüchte

Blätterteig

Wein

Bier

Traubensaft, Apfelsaft, 
Apfelmus

Gemüsebratlinge

Leber/Muskulatur

Anzahl 
der

Proben

267

37

166

13

20

60

40

4

58

17

27

44

81

20

6

20

10

5

6

864

Tabelle 15:  Untersuchung von Lebensmitteln auf Mykotoxine

davon Untersuchungen auf
Aflatoxine Aflatoxin Ochra- Patu- Fumo- Deoxy- Zeara-

B1, B2, G1, G2 M1 toxin A lin nisin nivalenol lenon

267

37

46 112 34 89 89

13 9 11

20 20 20

60 40

14 3 26 13

4

46 12

17

27

7 37

81 21

20 20 20

6

20

1 9

5

6

570 7 308 35 34 151 140
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Erzeugnisse mit hohen Kontaminationsraten sind in Tabelle 17 aufgeführt:

Mykotoxine in Lebensmitteln

Überschreitungen der festgelegten Höchstmengen an Mykotoxinen wurden für folgende Proben

ermittelt:

• 2 Proben getrocknete Feigen • je 1 Probe Haselnusskerne (gemahlen),

• 3 Proben Pistazien Persipanrohmasse, Gewürzpulver, Roggen,

Weizen und Mischbrot

Bestimmungsgrenze Aflatoxine:      0,2 µg/kg

Bestimmungsgrenze Ochratoxin A: 0,3 µg/kg

n. n. = nicht nachweisbar

18,8 n. n. n. n. n. n. 18,8

24,6 3,8 15,8 1,2 45,4

125,6 5,1 n. n. n. n. 130,7

11,0 0,7 n. n. n. n. 11,7

120,7 6,3 n. n. n. n. 127,0

3,1 0,6 n. n. n. n. 3,7

7,7 0,9 1,4 n. n. 10,0

5,0 n. n. 0,2 n. n. 5,2

106,8

24,2

4,0

Erzeugnis

getrocknete Feigen

getrocknete Feigen

Pistazien

Pistazien

Pistazien

Haselnusskerne
(gemahlen)

Persipanrohmasse

Gewürzpulver

Roggen

Weizen

Mischbrot

Tabelle 16:  Mykotoxingehalte beanstandeter Proben

Gesamtafla- Ochra-
Aflatoxin B1 Aflatoxin  B2 Aflatoxin  G1 Aflatoxin  G2 toxingehalt toxin A

in µg/kg in µg/kg in µg/kg in µg/kg in µg/kg in µg/kg

Erzeugnis

Gewürze

Feigen

Mandeln (gemahlen)

Haselnusskerne 
(gemahlen)

Kaffee

Lakritzerzeugnisse

Getreide

Getreideerzeugnisse

Aflatoxine
B1, B2, G1, G2 Ochratoxin A Deoxynivalenol Zearalenon

51 69

12 50

86

17

65

50

31 35 13

44 51 3

Tabelle 17: Erzeugnisse mit hohen Kontaminationsraten

Kontaminationsgrad in %
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Untersuchungsspektrum
(Anzahl der untersuchten Stoffe)

Pflanzenschutzmittel (32), Polychlorierte Bi-  
phenyle (7), Nitromoschusverbindungen (3),
Bromocyclen, Elemente (7), Farbstoffe (3)

Pflanzenschutzmittel (32), Polychlorierte Bi-  
phenyle (7), Nitromoschusverbindungen (3),
Bromocyclen, Elemente (7)

Elemente (7), Mykotoxine (3)

Pflanzenschutzmittel (95), Elemente (7),
Nitrat

Glykosidalkaloide 
(Solanin, alpha-Chaconin)

Blei, Cadium

Organochlorverbindungen (13)

Benzo(a)pyren

Herkunft

Deutschland

Deutschland

Deutschland

freigestellt

freigestellt            

freigestellt 

freigestellt

Deutschland

Lebensmittel

Forelle

Karpfen

Blätterteig

Artischocke

Kartoffeln (Projekt 3)

Nahrungsergänzungsmittel 
(Projekt 4)

Gurken (Projekt 6)

Fische, geräuchert
(Projekt 9)

Anzahl
der Proben

Ist/Soll

10/10

15/15

20/20

10/15

25/25

14/15

15/15

20/20

Tabelle 18:  Gemäß Monitoringplan zu untersuchende Lebensmittel

Lebensmittel-Monitoring

Das Lebensmittel-Monitoring ist eine spezielle

Aufgabe der amtlichen Lebensmittelüberwachung

auf der Basis der §§ 50 bis 52 LFGB und somit

ein zusätzliches Instrument zur Verbesserung

des vorbeugenden gesundheitlichen Verbrau-

cherschutzes. Im Jahr 2005 wurde das Monito-

ring in 2 sich ergänzenden Untersuchungspro-

grammen durchgeführt. Einerseits erfolgte die

Untersuchung von Lebensmitteln des aus dem

Ernährungsverhalten der Bevölkerung abgeleite-

ten Warenkorbes, um die Belastungssituation

unter repräsentativen Beprobungsbedingungen

weiter verfolgen zu können (Warenkorb-Monito-

ring), andererseits fanden Untersuchungen zu

speziellen aktuellen Fragestellungen in Form von

Projekten statt (Projekt-Monitoring).

Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift

zur Durchführung des Lebensmittel-Monitorings

vom 22. August 2005 waren in Thüringen 135

Proben zu untersuchen, davon 75 Proben im

Rahmen von 4 Programmen des Projekt-Monito-

rings. Die einbezogenen Erzeugnisgruppen und

das dazugehörige Untersuchungsspektrum sind

aus Tabelle 18 zu ersehen.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005
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Untersuchungsergebnisse

Forelle/Karpfen

Größtenteils lagen die analysierten Gehalte der

untersuchten 43 organischen Kontaminanten un-

ter der Nachweisgrenze und wenn quantifizierbar,

weit unter den für Süßwasserfische festgelegten

Höchstmengen.

Die mittleren Quecksilberkonzentrationen in den

ausschließlich aus Thüringen stammenden Re-

genbogenforellen (0,034 mg/kg) und Karpfen

(0,031 mg/kg) lagen deutlich unter dem Höchst-

gehalt der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 von 0,5

mg/kg sowie im Vergleich zu den Ergebnissen

des Lebensmittel-Monitorings 1996 (Regenbo-

genforellen: 0,026 mg/kg) und 1998 (Karpfen:

0,038 mg/kg) in der gleichen Größenordnung. 

Bemerkenswert ist der ermittelte Unterschied

hinsichtlich des Gesamtarsengehaltes zwischen

Forellen (1,58 mg/kg) und Karpfen (0,067 mg/kg).

Da keine Speziesanalytik erfolgte, kann diese

Differenz nur anhand der wenigen Literaturda-

ten gedeutet werden. Während in der Forellen-

muskulatur mehr als 95 % des Gesamtarsens als

Arsenobetain, einer für den Menschen nichttoxi-

schen organischen Arsenverbindung, vorliegen,

wurde diese bisher in der Muskulatur von Karp-

fen nicht gefunden. Hinsichtlich der anderen

analysierten Elemente (Blei, Cadmium, Selen,

Kupfer, Zink) waren keine Auffälligkeiten  zu ver-

zeichnen.

In keiner Fischprobe konnten Rückstände an

Farbstoffen (Brillantgrün, Kristallviolett, Malachit-

grün) nachgewiesen werden.

Blätterteig

Die Untersuchung erstreckte sich auf die Mykoto-

xine Ochratoxin A, Deoxynivalenol und Zearale-

non sowie die Elemente Blei, Cadmium, Arsen,

Selen, Kupfer, Zink und Nickel.

4 Proben waren nicht mit Mykotoxinen kontami-

niert. Bei einem Quantifizierungsgrad von 50 %

betrug die höchste analysierte Ochratoxin-A-

Konzentration 0,9 µg/kg. In der Verordnung (EG)

Nr. 466/2001 ist der entsprechende Höchstgehalt

mit 3 µg/kg angegeben. Während Deoxynivalenol

in 60 % der Proben mit einer Schwankungsbreite

von 20 µg/kg bis 59 µg/kg bestimmt wurde, konn-

te Zearalenon in Blätterteigproben nicht nachge-

wiesen werden.

Die Elementkonzentrationen lagen in den erwar-

teten Bereichen und entsprachen den aus der Li-

teratur bekannten Angaben. Nickel war in 15 von

20 Proben mit Gehalten von 0,032 mg/kg bis 0,26

mg/kg nachweisbar. Unter Berücksichtigung des

TDI-Wertes (tolerierbare tägliche Aufnahme) für

Nickel von 0,3 mg/d (60 kg Körpergewicht) konn-

ten alle Werte als unbedenklich eingestuft werden.

Artischocke

Die Untersuchung von Artischocken gehörte in

diesem Jahr erstmals zum Programm des Le-

bensmittel-Monitorings. Von den 10 eingesandten

Proben waren 4 französischer, 3 spanischer,

2 ägyptischer und eine deutscher Herkunft. 

8 Proben waren frei von Pflanzenschutzmittel-

rückständen. Nur in 2 Proben aus Spanien war

jeweils ein insektizider Wirkstoff (Imidacloprid

bzw. Chlorpyrifos mit einer Rückstandsmenge

von 0,005 mg/kg bzw. 0,37 mg/kg bei einer zuläs-

sigen Höchstmenge von 0,05 mg/kg bzw. 1 mg/kg)

bestimmbar.

Hinsichtlich der geprüften Elemente (Pb, Cd, As,

Se, Cu, Zn, Tl) wurden keine Überschreitungen

von Höchstgehalten gemäß der Verordnung (EG)

Nr. 466/2001 festgestellt. Die Elementkonzentra-

Lebensmittel-Monitoring
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tionen entsprachen den aus der Literatur bekann-

ten Angaben.

Die Nitratgehalte betrugen im Durchschnitt 24,3

mg/kg bei einem Maximalwert von 86,6 mg/kg.

Artischocken sind demnach in die Nitratklasse

„Niedrig - unter 500 mg/kg“ einzustufen.

Projekt 3 „Glykosidalkaloide in Kartoffeln“

Kartoffeln enthalten besonders in unreifem Zu-

stand, in grün gewordenen, keimenden oder be-

schädigten Knollen Glykosidalkaloide, überwie-

gend -Solanin und -Chaconin. Diese Verbin-

dungen schützen die Knollen u. a. als Fraßgifte

vor Schädlingen. In hohen Konzentrationen kön-

nen diese Alkaloide beim Menschen zu Störun-

gen des Verdauungs- und des Nervensystems

(Toxische Dosis: 2 mg/kg bis 5 mg/kg Körperge-

wicht), in schweren Fällen sogar zum Tod führen

(Letale Dosis: 3 mg/kg bis 6 mg/kg Körperge-

wicht). Je nach Sorte, Lager- und Erntebedin-

gungen enthalten Kartoffeln unterschiedliche Al-

kaloid-Mengen. Die Alkaloide befinden sich über-

wiegend in der Randschicht der Kartoffeln und

werden beim Kochen nicht zerstört, aber zu ei-

nem großen Teil an das Kochwasser abgegeben.

Da die Resorption beim Menschen gering ist, gilt

ein Alkaloid-Gehalt bis 200 mg/kg Kartoffeln als

unbedenklich.

Entsprechend den Probenahmevorschriften wur-

den 7 Proben Lagerkartoffeln (Februar), 9 Proben

Frühkartoffeln (Juni) und 9 Proben Spätkartoffeln

(September) untersucht.

Die Mittelwerte von -Solanin bzw. -Chaconin

betrugen 36,5 mg/kg bzw. 52,4 mg/kg und

schwankten zwischen 16,4 mg/kg und 66,0 mg/kg

bzw. 27,2 mg/kg und 91,2 mg/kg. Bei der Sum-

menbetrachtung war festzustellen, dass die Spät-

kartoffeln mit 108,0 (57,2 bis 143,6) mg/kg die

höchsten Glykosidalkaloidkonzentrationen auf-

wiesen, gefolgt von den Frühkartoffeln mit 86,5

(59,6 bis 132,8) mg/kg sowie  Lagerkartoffeln mit

67,4 (45,2 bis 122,4) mg/kg. Die o. g. Grenzkon-

zentration von 200 mg/kg Kartoffeln wurde in kei-

nem Fall erreicht.

Projekt 4 „Schwermetalle in Nahrungsergän-
zungsmitteln“

Auf Grund gehäufter Warnmeldungen beabsich-

tigt die Europäische Kommission, Höchstwerte

für Blei und Cadmium in Nahrungsergänzungs-

mitteln in der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 zu

verankern. Alle Mitgliedstaaten waren aufgefor-

dert, der Kommission entsprechendes Datenma-

terial zur Verfügung zu stellen. Ziel des Projektes

war, ausgewählte Matrices unter Monitoringbe-

dingungen auf ihren Gehalt an Blei und Cadmium

zu untersuchen.

In 9 Mineralstoff- und Vitaminpräparaten wur-

den Blei- bzw. Cadmiumgehalte im Bereich von

< 0,044 mg/kg bis 0,23 mg/kg bzw. < 0,002 mg/kg

bis 0,377 mg/kg ermittelt. Bei 5 weiteren Proben

(3 Pflanzenextrakte, 2 Algenpräparate) konnten

stark differierende Einzelwerte analysiert (Blei:

< 0,044 mg/kg bis 2,13 mg/kg, Cadmium: 0,106

mg/kg bis 18,9mg/kg) werden.

Eine Probe Spirulina-Basen-Nährstoff-Tabletten

wurde wegen des hohen Cadmiumgehaltes von

18,9 mg/kg gemäß Artikel 14 Abs. 2 Buchstabe a

in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr.

178/2002 als gesundheitsschädlich und damit als

nicht sicher beurteilt.

Projekt 6 „Persistente Organochlorverbindun-
gen in Treibhausgurken“

Gurken und andere Kürbisgewächse können per-

sistente Organochlorverbindungen wie Dieldrin

oder Heptachlorepoxid selektiv aus dem Boden

anreichern. Die im Gegensatz zum Freiland in

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005
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Gewächshäusern herrschenden speziellen Be-

dingungen können zur Folge haben, dass die o. a.

Stoffe vergleichsweise weniger im Boden abge-

baut werden. Aus diesen Gründen sollte das

mögliche Vorkommen dieser Verbindungen in

Treibhausgurken gezielt untersucht werden.

In den 15 aus Thüringen stammenden Gurken-

proben wurde keine der 13 ausgewählten Orga-

nochlorverbindungen nachgewiesen.

Projekt 9 „Benzo(a)pyren in Räucherfisch“

20 Proben Räucherfisch deutscher Herkunft, da-

von 8 aus Thüringen, 6 aus Mecklenburg-Vorpom-

mern und jeweils 3 aus Sachsen und Bremen,

wurden auf den Benzo(a)pyrengehalt untersucht.

Das als Marker für alle karzinogenen polyzyk-

lischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK)

dienende Benzo(a)pyren wurde mittels HPLC und

Fluoreszenzdetektion bestimmt. In den 17 Pro-

ben Räucherfisch konnte kein Benzo(a)pyren

nachgewiesen werden (Nachweisgrenze der Met-

hode 0,03 µg/kg). Die in einer geräucherten Sprot-

te höchste analysierte Konzentration von 0,26

µg/kg lag deutlich unter dem zulässigen Höchst-

gehalt von 5 µg/kg.

Untersuchung auf Lebensmittelbestrahlung

Lebensmittel

Fleisch

Fleischerzeugnisse

Fische
Krusten-, Schalen-, Weichtiere

Proben davon aus
gesamt Thüringen

13 1

2 0

13 0
30 1

Tabelle 19:  auf Bestrahlung untersuchte Lebensmittel

Untersuchung auf Lebensmittelbestrahlung

Nach der Verordnung über die Behandlung von

Lebensmitteln mit Elektronen-, Gamma- und

Röntgenstrahlen, Neutronen oder ultravioletten

Strahlen (Lebensmittelbestrahlungsverordnung)

ist in der Bundesrepublik Deutschland die Be-

handlung von Gewürzen und getrockneten aro-

matischen Kräutern mit diesen Strahlen erlaubt.

In anderen Mitgliedstaaten der EU sind noch

weitere Lebensmittel zur Bestrahlung zugelas-

sen. Die Strahlenbehandlung der Lebensmittel

muss für die Verbraucher nützlich und zugleich

technisch sinnvoll und notwendig sein. Sie darf

nicht als Ersatz für Hygienemaßnahmen oder für

gute Herstellungsverfahren dienen. Zudem wird

gefordert, dass die Behandlung nur in zugelasse-

nen Bestrahlungsanlagen durchgeführt wird. Eine

deutliche Kennzeichnung dieser Lebensmittel

durch die Angabe „bestrahlt“ oder „mit ionisieren-

den Strahlen behandelt“ ist Pflicht. 

Es wurden 312 Lebensmittelproben mittels ESR-

Messungen (Elektronen-Spin-Resonanz-Spek-

troskopie) und TL-Messungen (Thermolumines-

zenzmessung) auf eine mögliche Strahlenbe-

handlung untersucht.
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Es wurden 332 Lebensmittel tierischer und

pflanzlicher Herkunft auf die Gesamt-Cäsiumak-

tivität (Nuklide Cäsium-134 und Cäsium-137) un-

tersucht. Die Messungen erfolgten in der Landes-

messstelle für Umweltradioaktivität der Thüringer

Landesanstalt für Umwelt und Geologie in Jena.

Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl

wurde die Verordnung (EWG) Nr. 737/90 vom 22.

März 1990 erlassen, zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 616/2000. Für bestimmte

landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Drittländern

sind Höchstwerte für die kumulierte Radioaktivität

von Cäsium-134 und Cäsium-137 festgelegt. Sie

betragen 370 Bq/kg für Milch- und Milcherzeug-

nisse sowie bestimmte Kleinkindernahrung und

600 Bq/kg für alle anderen Erzeugnisse. Unab-

hängig vom eigentlichen Geltungsbereich dieser

Verordnung werden diese Höchstwerte auch auf

Lebensmittel jeglicher Herkunft angewandt.

284 Proben tierischen und 48 Proben pflanz-

lichen Ursprungs wurden auf die Einhaltung der

Verordnung (EG) Nr. 737/90 überprüft, davon

stammten insgesamt 259 Proben aus Thüringen.

Der folgenden Tabelle ist die kumulierte Radioak-

Bei 306 Proben konnte keine Behandlung mit

ionisierenden Strahlen nachgewiesen werden.

Auf Grund einer Warnmeldung und im Verfolg

einer Beanstandung wurden 4 Proben Instant-

Nudelsuppen zur Untersuchung eingereicht. Die

Nudeln selbst waren unbestrahlt. In den beigefüg-

ten, getrennt verpackten Würzmitteln konnte eine

Bestrahlung nachgewiesen werden. Die erforder-

liche Kennzeichnung fehlte, außerdem waren ei-

nige Würzmittel unzulässig bestrahlt. Allerdings

konnte mit Hilfe der durchgeführten Thermolumi-

neszenz-Messung nicht ermittelt werden, welche

einzelne Zutat bestrahlt war. 

Bei einer Probe Scampis und deren Nachprobe

wurde ebenfalls eine Behandlung mit ionisieren-

den Strahlen nachgewiesen.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Lebensmittel

Suppen, Soßen

Hülsenfrüchte

Gemüseerzeugnisse

Frischpilze

getrocknete Pilze

Frischobst

Tee

gewürzhaltige, kräuterhaltige Würzmittel

Gewürze, aromatische Kräuter

Anzahl der davon aus
Proben Thüringen

7 0

26 0

2 0

14 10

15 0

20 0

5 2

56 3

109 14

Radioaktivitätsuntersuchung
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tivität von Cäsium-134 und Cäsium-137 dieser

Erzeugnisse zu entnehmen. 

Schwerpunkt war wie schon in den vergangenen

Jahren die Untersuchung von in Thüringen er-

legtem Schwarzwild. Von 257 Proben mussten

31 mit Werten über 600 Bq/kg beanstandet wer-

den. Diese Proben stammten aus den Kreisen

Hildburghausen, Greiz, Schmalkalden-Meiningen

und Suhl sowie aus dem Ilmkreis. Für Wild-

schweine, die in Gebieten erlegt werden, in de-

nen bereits Beanstandungen wegen erhöhter Ra-

dioaktivitätswerte bei Schwarzwild vorliegen, ist

eine Untersuchungspflicht angeordnet worden.

Als Ursache für die erhöhten Cäsiumaktivitäten in

diesen Gebieten wird ein lokal begrenztes Abreg-

nen von Radioaktivität nach dem Unfall im Kern-

kraftwerk Tschernobyl vermutet.

Erwähnenswerte Radioaktivitätswerte sind in

Waldbeeren (bis 247,5 Bq/kg Angebotsform) und

Pilzen (bis 10,3 Bq/kg Frischsubstanz) analysiert

worden.

Ausschließlich unter der Nachweisgrenze von 0,2

Bq/kg bis 0,7 Bq/kg liegende Cäsiumaktivitäten

wurden in Obst- und Gemüseerzeugnissen sowie

in 2 Honigproben gemessen.

Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnische  Veränderungen 

Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnische Veränderungen

Lebensmittel

Milchprodukte

Fleisch und Fleischerzeugnisse
(außer Schwarzwildfleisch)

Schwarzwildfleisch

Gemüseerzeugnisse

Obsterzeugnisse 
(außer Beeren)

Beeren
• Preiselbeeren
• Heidelbeeren
• Moosbeeren

Pilze und Pilzerzeugnisse

Honige

Anzahl der
Proben 

9

16

257

11

2

21
4
1

9

2

kumulierte Radioaktivität von
Cäsium-134 und Cäsium-137

in Bq/kg

< 0,2 bis < 1,7

< 0,2 bis 6,0

< 0,4 bis 4.534,2

< 0,2 bis < 0,7

< 0,4 bis < 0,5

< 0,5 bis 27,1
< 0,7 bis 247,5

88,3

< 0,4 bis 10,3

< 0,5 bis < 0,6

Tabelle 20:  Ergebnisse der Bestimmung der kumulierten Radioaktivität von Cäsium-134 und Cäsium-137

Rechtssituation

Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Be-

standteilen stoßen in der Bevölkerung auf unter-

schiedliche Akzeptanz. Deshalb müssen sie ge-

kennzeichnet werden, um dem Verbraucher die

Wahlfreiheit zwischen diesen und konventionel-

len Lebensmitteln zu ermöglichen. Die Verord-

nung (EG) Nr. 1829/2003 regelt umfassend den

Verkehr mit gentechnisch veränderten Lebens-
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und Futtermitteln. So sind u. a. Anforderungen

an die Kennzeichnung festgelegt. Kennzeich-

nungskriterium ist nicht mehr die analytische

Nachweisbarkeit allein, sondern prinzipiell die

Herstellung aus gentechnisch veränderten Aus-

gangsstoffen. So muss beispielsweise auch ein

aus gentechnisch verändertem Raps hergestell-

tes Rapsöl als solches gekennzeichnet werden.

Lebensmittel, die Material enthalten, das gen-

technisch veränderte Organismen (GVO) enthält,

aus solchen besteht oder aus solchen herge-

stellt ist, mit einem Anteil, der nicht höher ist

als 0,9 % der einzelnen Lebensmittelzutaten

oder des Lebensmittels, wenn es aus einer

einzigen Zutat besteht, müssen nicht gekenn-

zeichnet werden, wenn der Hersteller nachwei-

sen kann, dass es sich um eine zufällige oder

technisch unvermeidbare Kontamination han-

delt. Nicht kennzeichnungspflichtig sind eben-

falls Lebensmittelzutaten oder Zusatzstoffe, die

mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorga-

nismen aus konventionellen Ausgangsstoffen

hergestellt wurden. 

Untersuchungen von amtlichen Proben

Im Berichtszeitraum wurden 285 Lebensmittel

auf gesetzeskonforme Kennzeichnung bezüglich

ihres Gehaltes an gentechnisch veränderten

Bestandteilen überprüft. Bei diesen Proben han-

delte es sich entsprechend den bisher erteilten

GVO-Zulassungen um mais- oder sojahaltige Le-

bensmittel (Tabelle 21). Bei der gezielten Probe-

nahme solcher Lebensmittel wurde in Thüringen

kein Erzeugnis mit einer auf GVO-Verarbeitung

hinweisenden Kennzeichnung gefunden.

Die Untersuchungen erstreckten sich auf den

Nachweis von:

• gentechnisch veränderter Soja:

RoundupReadyTMSoja

• gentechnisch veränderten Maislinien: 

Insekten-toleranter transgener Mais „Bt 176“

Insekten-toleranter transgener Mais „Bt 11“

Glufosinat-toleranter transgener Mais „T 25“

Insekten-toleranter transgener Mais „MON 810“

Glyfosat-toleranter transgener Mais „NK 603“

Gentechnisch veränderter Raps kommt lediglich

als Rapsöl in den Lebensmittelverkehr. Da aus

diesem Öl nicht genug DNA für Untersuchungen

isoliert werden kann, muss die Richtigkeit der

Kennzeichnung durch Herkunftskontrollen der zur

Herstellung verwendeten Ölsaat überprüft wer-

den.

GVO n. n. oder ≤ 0,1 % 0,1% < GVO ≤ 0,9 %       GVO > 0,9 %

9

28

18

10

17

13

7 3

Lebensmittel

Suppen und Soßen

Popcorn, Cornflakes 

Müsli, Müsliriegel

Backvormischungen

Maismehle, Polenta

Getreideknabber-
erzeugnisse

Fitnessgetränke 
auf Sojabasis

Anzahl 

9

28

18

10

17

13

10

Tabelle 21:  Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnisch veränderte Organismen 

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005
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GVO n. n. oder ≤ 0,1 % 0,1% < GVO ≤ 0,9 %       GVO > 0,9 %

11

13 1

11

4*

18
8

23** 1 2
16 1 2

11

20 2 2

7 8

26                                              3***

17

263 17 5

Lebensmittel

Sojabratlinge und -proteine

Tofu, Tofuerzeugnisse 

Vor- u. Zwischenprodukte
aus Betriebskontrollen

frische Sojasprossen 

Gemüseerzeugnisse,
davon Sojasprossen
(Konserven)

Brotaufstriche, 
davon Nuss-Nugat-Krem

Schokoladen-, Süßwaren

Säuglingsnahrung

diätetische Erzeugnisse

Fertiggerichte

sonstige Erzeugnisse

Anzahl 

11

14

11

4

18
8

26
19

11

24

15

29

17

285

Untersuchung von Lebensmitteln auf gentechnische Veränderungen

n. n. nicht nachgewiesen
* 4 Beanstandungen wegen Irreführung („Sojaboh-

nensprossen“ wurden als „Mungbohnenspros-
sen“ identifiziert)

** davon 2 Beanstandungen wegen Irreführung (Zu-
tat „Tofu“ nicht enthalten)

*** Nachweis von MON 863; zum Untersuchungs-
zeitpunkt in der EU noch nicht zugelassen

Untersuchungen auf RoundupReadyTMSoja

Gentechnisch veränderte RoundupReadyTMSoja

(RR-Soja) wurde in 28 von 181 untersuchten

sojahaltigen Lebensmitteln (entspricht 15,5 %)

nachgewiesen. Berücksichtigung fanden alle

Werte oberhalb der theoretischen Bestimmungs-

grenze der angewandten Quantifizierungsmetho-

de (> 0,05 % RR-Soja), wobei sich die Prozentan-

gabe immer auf den Gesamtgehalt der Zutat, im

konkreten Fall Soja, bezieht. Eine Probe „Tofu“

ohne GVO-Kennzeichnung mit einem Round-

upReadyTMSoja-Gehalt von 1,27 % war zu bean-

standen. Auch 2 Erzeugnisse Säuglingsnah-

rung auf Maisbasis mit Gehalten von 1,32 % bzw.

2,91 % RoundupReadyTMSoja waren zu bean-

standen, zumal die Kennzeichnung keinen Hin-

weis auf eine Soja-Zutat enthielt. In 2 Proben

Nuss-Nugat-Krem wurde ein Anteil an Roundup

ReadyTMSoja von 50 % bezogen auf den Gesamt-

sojagehalt bestimmt, der vermutlich aus dem ver-

wendeten Emulgator Sojalecithin stammte.

Festgestellte RR-Soja-Gehalte unter 0,9 % führ-

ten zur Benachrichtigung der zuständigen Lebens-

mittelüberwachungsbehörde, um beim jeweiligen

Hersteller zu prüfen, ob die Voraussetzungen für

das Entfallen der Kennzeichnungspflicht des Pro-

duktes gegeben waren (das heißt, ob der Herstel-

ler geeignete Maßnahmen ergriffen hat, die Ver-

wendung von gentechnisch veränderten Aus-

gangsprodukten zu vermeiden bzw. der Eintrag

von gentechnisch verändertem Material techno-

logisch unvermeidbar war). Gehalte zwischen

0,1 % und 0,9 % wurden mehrfach in Fitness-

getränken, Säuglingsnahrung sowie in diäteti-

scher Säuglingsnahrung festgestellt.
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Die Kennzeichnung von 2 vegetarischen Brot-

aufstrichen auf Tofu-Basis war zu beanstanden,

da der wertbestimmende Tofu-Anteil weder mo-

lekularbiologisch noch immunochemisch nach-

gewiesen werden konnte.

Die Untersuchung von 4 als frische Sojasprossen

gekennzeichneten Proben auf gentechnische

Veränderungen ergab, dass es sich hierbei um

Mungbohnen handelte, wodurch der Tatbestand

der Irreführung nach § 17 Absatz 1 Nr. 5 LMBG

gegeben war.

RoundupReadyTMSoja in BIO-Lebensmitteln

25 der 178 untersuchten sojahaltigen Lebensmit-

tel waren „Bio-Lebensmittel“ mit Zutaten „aus

kontrolliert ökologischer Landwirtschaft“. Gemäß

Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2092/91 über den

ökologischen Landbau müssen Erzeugnisse für

den menschlichen Verzehr ohne Verwendung von

gentechnisch veränderten Organismen oder de-

ren Derivaten produziert worden sein. Bei den

Untersuchungen wurden nur in einem Fall Spuren

von RoundupReadyTMSoja nachgewiesen.

Herbizid-bzw. Insekten-resistenter Mais

In keinem der 152 routinemäßig untersuchten

maishaltigen Lebensmittel war DNA der gentech-

nisch veränderten Maislinien Bt 176, Bt 11, MON

810, T 25 sowie der 2005 neu zugelassenen

Maislinie NK 605 nachweisbar. Dieses Ergebnis

ist damit zu erklären, dass Mais vom europäi-

schen Markt auch größtenteils aus Europa

stammt, wo im Gegensatz zu Nordamerika der

Anbau von gentechnisch verändertem Mais noch

keine Rolle spielt.

Kennzeichnung „ohne Gentechnik“

Nur 2 von 281 Proben waren entsprechend § 5

der Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzu-

taten-Verordnung (NLV) als „ohne Gentechnik“

hergestellt gekennzeichnet. Die Kennzeichnung

entsprach den gesetzlichen Vorgaben.

Speciesdifferenzierung an tierischen Lebens-
mitteln

Im Untersuchungszeitraum wurden 154 Proben

tierische Lebensmittel auf die Identität bestimmter

deklarierter oder auf die Anwesenheit nicht dekla-

rierter Zutaten überprüft.

Aus der molekularbiologischen Identifizierung und

(im Fall von Rind und Schwein) Quantifizierung

resultierten 18 Beanstandungen (entspricht 11,7%

der untersuchten Proben) wegen Irreführung oder

falscher Kennzeichnung.

Auffällig ist der mit 14 % relativ hohe Anteil der

Verdachts- und Beschwerdeproben, deren jewei-

lige Fragestellung einer Lösung zugeführt werden

konnte.

Speciesdifferenzierung an pflanzlichen Le-
bensmitteln

Der zufällige Verzehr versteckter Allergene kann

bei entsprechend sensibilisierten Personen zu

lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen füh-

ren. Nach der Dritten Verordnung zur Änderung

der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Molekularbiologische Untersuchungen zur Pflanzen- und 
Tierartendifferenzierung



Im Untersuchungszeitraum wurden 2.856 bakte-

riologische Fleischuntersuchungen (BU) entspre-

chend den Bestimmungen des Fleischhygiene-

gesetzes (FlHG), der Fleischhygiene-Verordnung

(FlHV) und der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift über die Durchführung der amtlichen

Überwachung nach dem Fleischhygienegesetz

und dem Geflügelfleischhygienegesetz (AVV

Fleischhygiene-AVVFlH) durchgeführt. Von ei-

nem Tierkörper gelangten jeweils eine Muskel-

probe, ein Lymphknoten und die Organe Leber,

Milz und Niere zur Untersuchung. Ergaben sich

aus einem Vorbericht relevante Hinweise, wur-

den weitere Organe wie Herz, Lunge und/oder

Darm untersucht.

Die Fleischhygiene-Verordnung regelt, in welchen

Fällen eine bakteriologische Fleischuntersuchung

durchgeführt werden muss.

Das können unter anderem sein: 

• Schlachtung eines Tieres mit Störungen des

Allgemeinbefindens oder mit akuten Entzün-

dungen

• krankhafte Veränderungen am geschlachteten

Tier, die das Fleisch und die Organe für den

Genuss des Verbrauchers bedenklich erschei-

nen lassen

• verspätetes Ausweiden der geschlachteten

Tiere

• Fehlen von Teilen des Schlachttieres, die für

die Fleischuntersuchung unerlässlich sind.

In Tabelle 22 werden die ermittelten Ergebnisse

dargestellt.
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Bakteriologische Fleischuntersuchung

vom 10. November 2004 sind Zutaten, die aller-

gische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen

auslösen können, seit November 2005 als solche

zu kennzeichnen. Damit werden Nachweis und

ggf. Quantifizierung von Allergenen notwendig.

Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschut-

zes wurden Nachweismethoden für Sellerie und

Sesam etabliert und in diesem Zusammenhang 8

Proben Getreideerzeugnisse auf Sesam und 2

Proben Feinkostsalate auf Sellerie geprüft.

Die eindeutige Zuordnung von als „Sojaspros-

sen“ ausgewiesenen Keimlingen ist sowohl für die

Allergen-Kennzeichnung als auch für die GVO-

Kennzeichnung bedeutsam. Mit dem im Labor

entwickelten Nachweisverfahren konnten 4 Pro-

ben frische Sojasprossen als Mungbohnenspros-

sen identifiziert werden (Tabelle 21).

Molekularbiologische Charakterisierung und
Identifizierung von Mikroorganismen

Die molekularbiologischen Untersuchungen zur

Differenzierung von Mikroorganismen beschränk-

ten sich auf die Charakterisierung von 20 VTEC-

Isolaten aus Lebensmitteln tierischer Herkunft

bezüglich ihrer Pathogenitätsfaktoren.

Bakteriologische Fleischuntersuchung
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Tierart

Rind 

Kalb

Schwein

Haarwild

Pferd

Anzahl positiver Ergebnisse

Niere Muskulatur Niere und Muskulatur

1.245 52 1 0

10 0 0 0

1.596 42 0 0

1 0 0 0

3 0 0 0

2.855 94 1 0

Tabelle 23:  Ergebnisse der Prüfung auf Hemmstoffe im Rahmen der bakteriologischen Fleischuntersuchung (Dreiplattentest)

Anzahl der
Proben

21 0 2 10 0 2 15 4

0 0 0 0 0 0 1 2

21 2 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1 0

42 2 2 10 0 4 19 7

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Die Untersuchungen erfolgten im TLLV und in der

amtlichen Untersuchungsstelle eines Veterinär-

und Lebensmittelüberwachungsamtes.

Zur bakteriologischen Fleischuntersuchung ge-

hört stets auch die Durchführung eines biolo-

gischen Hemmstofftestes. Die Untersuchung auf

mögliche Rückstände von Antibiotika, Sulfonami-

den und anderen Stoffen mit antimikrobieller Wir-

kung wird noch größtenteils mit biologischen Test-

systemen durchgeführt. Mit Hilfe dieser Systeme

werden nicht die Wirkstoffe selbst detektiert und

identifiziert, sondern es wird deren bakterienhem-

mende Wirkung nachgewiesen. Bei der amtlichen

Fleischuntersuchung und Einfuhruntersuchung

frischen Fleisches ist der „Dreiplattentest“ einzu-

setzen, ein Agardiffusionstest mit Bacillus subtilis

BGA als Testkeim. Enthält eine auf dieses Test-

system aufgebrachte Probe eine antibiotisch wir-

kende Substanz, so diffundiert diese in das Nähr-

medium. In der Umgebung der Probe wird der

Testkeim am Wachstum gehindert, er bildet dort

keine Kolonien aus, es entsteht eine Hemmzone.

Positive Befunde können nur einen Hinweis auf

die vorhandene Antibiotikaklasse in der Probe ge-

ben und müssen durch andere Methoden verifi-

ziert werden. 

Im Berichtsteil „Nationaler Rückstandskontrollplan

für lebende und geschlachtete Tiere und tierische

Erzeugnisse“ sind die ermittelten Ergebnisse dar-

gestellt.

Salmo- Rot- Actinomyces Liste- Staphylo- Strepto- Esche-
nellen lauf pyogenes rien kokken kokken richia coli

Tierart

Rind

Kalb

Schwein

Schaf

Haarwild

Pferd

Anzahl der
Unter-

suchungen

1.245

10

1.596

0

2

3

2.856

Tabelle 22:  Bakteriologische Fleischuntersuchung gemäß den Vorschriften des FIHG, der FIHV und der AVVFIH

Nachweis von
obligat anae-

roben gramposi-
tiven Stäbchen
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Der Nationale Rückstandskontrollplan wird jähr-

lich auf der Grundlage der Richtlinie 96/23/EG

des Rates vom 29. April 1996 über Kontrollmaß-

nahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer

Rückstände in lebenden Tieren und tierischen

Erzeugnissen, der Entscheidung 97/747/EG der

Kommission vom 27. Oktober 1997 über Umfang

und Häufigkeit der vorgesehenen Rückstands-

kontrolle sowie den Vorgaben des nationalen

Fleischhygienerechts vom Bundesamt für Ver-

braucherschutz und Lebensmittelsicherheit er-

stellt. Im Rahmen der amtlichen Rückstandskon-

trolle wurden Untersuchungen von 8.570 Tieren

und Erzeugnissen tierischen Ursprungs durchge-

führt, wobei die Probennahmen sowohl in Erzeu-

gerbetrieben als auch in Schlachthöfen erfolgten.

Die Aufteilung der Proben ist in Tabelle 24 darge-

stellt. 

Nationaler Rückstandskontrollplan für lebende und geschlachtete Tiere
und tierische Erzeugnisse

Tierart/Lebensmittel

Rind, Schwein

Geflügel

Wild

Kuhmilch

Milch anderer Tierarten

Hühnereier

Bienenhonig

Aquakulturen

Tabelle 24:  Untersuchungen nach Rückstandskontrollplan (ohne Hemmstoffuntersuchungen)

Planproben
Erzeuger-

betrieb
Schlacht-

betrieb
Erzeuger-

betrieb
Schlacht-

betrieb
Summe

Verdachtsproben

122 877 999

32 90 122

9 9

61 61

0 0

39 39

4 4

36 36

303 967 0 0 1.270

Nationaler Rückstandskontrollplan für lebende und geschlachtete Tiere und tierische Erzeugnisse

Untersuchungsspektrum

Das Untersuchungsspektrum umfasste 223 vor-

wiegend pharmakologisch wirksame Einzelstoffe.

Dazu gehörten verbotene Stoffe wie natürliche

und synthetische Hormone, illegale Masthilfsmit-

tel sowie nicht zur Anwendung bei Lebensmittel

liefernden Tieren zugelassene Tierarzneimittel,

die in Gruppe A der oben genannten Richtlinie

zusammengefasst sind. Bei zugelassenen Tier-

arzneimitteln der Gruppe B, wie Antibiotika, An-

thelminthika, Antiphlogistika und Sedativa ist die

Einhaltung der festgelegten Rückstandshöchst-

mengen geprüft worden. Darüber hinaus erfolg-

ten Untersuchungen auf andere Stoffe und Um-

weltkontaminanten, die der Gruppe B 3 der o. g.

Richtlinie zuzuordnen sind, wie chlororganische

und phosphororganische Verbindungen, poly-

chlorierte Biphenyle (PCB), Dioxine und dioxin-

ähnliche PCB, Nitromoschusverbindungen sowie

Schwermetalle, Mykotoxine und Farbstoffe.
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Ergebnisse

Zielorientierte Stichproben bei den Tierarten
Rind und Schwein

Auf verbotene bzw. nicht zugelassene Stoffe der

Gruppe A nach Richtlinie 96/23/EG wurden Pro-

ben von 16 Mastkälbern, 68 Mastrindern, 19 Kü-

hen und 19 Mastschweinen aus Tierbeständen

untersucht. Eine illegale Anwendung dieser Stoffe

konnte nicht festgestellt werden.

Entsprechend den Vorgaben des Nationalen

Rückstandskontrollplans wurden Proben von 877

in Thüringen geschlachteten Tieren (Mastkälber,

Mastrinder, Kühe, Mastschweine) untersucht, da-

von 352 auf verbotene Substanzen und 454 Tiere

auf Rückstände von zugelassenen Tierarznei-

mitteln. Es ergaben sich weder Hinweise auf

eine missbräuchliche Anwendung von pharma-

kologisch wirksamen Stoffen, noch Höchstmen-

genüberschreitungen von zugelassenen Tierarz-

neimitteln.

Die Rückstandsbelastung mit Umweltkonta-

minanten und Mykotoxinen wurde in 71 Proben

kontrolliert. Organische Chlorverbindungen und

chemische Elemente waren zwar nachweisbar,

führten aber in keinem Fall zu einer Beanstan-

dung.

untersuchte 
Stoffgruppen

verbotene Stoffe –
Gruppe A

Tierarzneimittel –
Gruppe B

Kontaminanten –
Gruppe B

2 26 44 280 0 352

1 26 44 382 1 454

0 8 6 57 0 71

3 60 94 719 1 877

Biologischer Hemmstofftest

Stichproben von 7.287 Tieren wurden gemäß

der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die

Durchführung der amtlichen Überwachung nach

dem Fleischhygiene-Gesetz (AVVFlH) mittels Drei-

plattentest untersucht. Bei 10 Stichproben von

Schweinen verlief der Nachweis positiv. Im Er-

gebnis der weiterführenden qualitativen und quan-

titativen Untersuchungen zur Differenzierung anti-

mikrobiell wirkender Stoffe war bei 2 Schweinen

Tilmicosin, bei einem davon auch Benzylpenicil-

lin in der Niere festgestellt worden. Bei einem

weiteren Schwein wurden Tilmicosinrückstände in

der Muskulatur ermittelt, die zugelassene Höchst-

menge war jedoch nicht überschritten.

Bei den übrigen Proben ließ sich der für den

positiven Hemmstoffnachweis ursächlich verant-

wortliche Stoff nicht identifizieren.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Tabelle 25:  Planproben von geschlachteten Tieren 

Anzahl der untersuchten Tiere
Mast-
kalb

Mast-
rind

Kuh Schwein Schaf Summe
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Untersuchungen von Geflügel

32 Geflügelbestände (Masthähnchen, Truthühner

und Legehennen) wurden auf die Anwendung

verbotener Stoffe kontrolliert. Rückstände von

Stoffen der Gruppe A waren nicht nachweisbar.

Auch in Proben von 89 Masthähnchen und einem

Truthahn aus Geflügelschlachtbetrieben konnten

weder verbotene Stoffe noch Tierarzneimittel ge-

funden werden. Umweltkontaminanten waren nur

in geringen, nicht zu beanstandenden Mengen

nachzuweisen.

Untersuchungen von Milch, Eiern und Honig

Es wurden 61 Rohmilchproben vom Rind auf ver-

botene Stoffe, Tierarzneimittel sowie auf Kontami-

nanten geprüft. Dabei sind die einzelnen Proben

jeweils auf eine Vielzahl von Wirkstoffen getestet

worden. Keine der Proben war zu beanstanden.

Rückstandskontrollen erfolgten bei 39 Eierproben.

Die Untersuchung auf Rückstände verbotener

Stoffe und zugelassener Tierarzneimittel ergab

negative Ergebnisse. Bei den festgestellten Rück-

ständen von Kontaminanten waren in keinem Fall

die zulässigen Grenzwerte überschritten.

Die Untersuchung von 4 Proben Honig auf An-

tibiotika, insbesondere auch Chloramphenicol,

Streptomycin und Sulfonamide sowie weitere für

Honig relevante pharmakologisch wirksame Stof-

fe bzw. Kontaminanten ergab keine zu beanstan-

denden Rückstände.

Untersuchungen von Fischen aus Aquakul-
turen

Aus Thüringer Erzeugerbetrieben wurden 4 Karp-

fen und 7 Forellen zur Bestimmung von pharma-

kologisch wirksamen Stoffen und Kontaminanten

eingesandt. Bei allen Proben waren die entspre-

chenden gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Im

Rahmen des Lebensmittel-Monitorings wurden

25 weitere Proben von Forellen und Karpfen ana-

lysiert. Die Untersuchungsergebnisse sind dem

Berichtsteil „Lebensmittel-Monitoring“ zu entneh-

men.

Untersuchungen von Wild

Die Überprüfung von 3 Proben Zuchtwild aus Ge-

hegen auf Rückstände von Tierarzneimitteln bzw.

Umweltkontaminanten ergab keine Beanstan-

dung. 6 Proben erlegtes Wild wurden zur Unter-

suchung auf Rückstände von chemischen Ele-

menten und chlororganischen Verbindungen ein-

gesandt. Bei einer Probe Wildschwein war die

Höchstmenge von DDT-Analoga um das Dreifa-

che überschritten.

Anzahl positiver Ergebnisse

Untersuchungen nur Niere Niere und Muskel/nur Muskel

31 0 0

127 0 0

7.083 9 1

21 0 0

24 0 0

1 0 0

7.287 9 1

Tierart

Kalb 

Rind

Schwein

Schaf

Pferd

Ziege

Tabelle 26:  Hemmstoffuntersuchungen

Anzahl der

Nationaler Rückstandskontrollplan für lebende und geschlachtete Tiere und tierische Erzeugnisse
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324

8

280

101

93

133

739

5

0

27

3

2

0

7

1,5

0

9,6

3,0

2,2

0

0,9

Lebensmittel

Fleisch (außer Geflügel, Kaninchen, Wild)

Hauskaninchen

Geflügelfleisch

Wildbret

Fleisch gewürfelt (einschließlich Geflügel
und Wild)

Fleischerzeugnisse, hitzebehandelt

Fleischerzeugnisse, anders stabilisiert

Tabelle 27:  Salmonellen in ausgewählten Lebensmitteln und Tupferproben

Anzahl der
Untersuchungen

Nachweise

Anzahl %

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Mikrobiologische Untersuchungen

Pathogene Mikroorganismen in Lebensmitteln

können Erkrankungen auslösen. Die Erreger kön-

nen schon natürlicherweise in Lebensmitteln vor-

handen sein. Dies ist besonders in Lebensmitteln

tierischer Herkunft der Fall, wenn die Tiere Krank-

heitserreger in sich tragen, ohne selbst klinische

Symptome zu zeigen. Auch mangelnde Hygiene

im Umgang mit Lebensmitteln kann zu bakteriel-

len Kontaminationen führen. Rohgemüse, Obst

und Salate können schon während der Vegeta-

tion durch Fäkalien verunreinigt werden. Weitere

Quellen sind die Rekontamination von Lebens-

mitteln bei der Zubereitung oder küchentechni-

sche Fehler wie z. B. das unsachgemäße Warm-

halten bzw. erneute Aufwärmen von Speisen.

Zu einigen bedeutenden Erregergruppen werden

im Folgenden Untersuchungsergebnisse aufge-

führt.

Salmonellen

Die Salmonellose des Menschen gehört zu den

bedeutendsten Infektionskrankheiten des Gastro-

intestinaltraktes. Bei der Erkrankung handelt es

sich um eine lokale Infektion, deren Erregerreser-

voir das Tier ist. Die Übertragung erfolgt primär

durch das Lebensmittel. Dabei werden Salmonel-

len relativ häufig im Fleisch von Schlachttieren,

insbesondere im Geflügelfleisch nachgewiesen.

Eine weitere wichtige Infektionsquelle ist die nicht

oder nur unzureichende Erhitzung von Fleischzu-

bereitungen bzw. -erzeugnissen. Durch Berüh-

rung von Lebensmitteln untereinander oder durch

Berührung mit Gegenständen, insbesondere Kü-

chengeräten, können Lebensmittel kreuzkontami-

niert werden. Bei hygienewidriger Behandlung,

wie z. B. ungekühlter Lagerung, kann es zu einer

starken Vermehrung der Erreger kommen. Aus-

reichendes Durcherhitzen des Lebensmittels tötet

die Keime ab. 

Es wurden 5.979 Lebensmittelproben und 1.083

Tupferproben auf Salmonellen untersucht. Die Er-

gebnisse sind in Tabelle 27 zusammengestellt.
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519

325
83

92

410

1.180

123

539

249

109

176

476

49

121

20

34

17

99

88

1.083

7.062

20

9
0

5

0

0

0

10

0

0

0

1

0

0

2

0

0

2

0

0

79

3,9

2,8
0

5,4

0

0

0

1,9

0

0

0

0,2

0

0

10

0

0

2

0

0

1,1

Probenart

Fleischzubereitungen (einschließlich Geflügel
und Wild) und Hackfleisch ungewürzt
- davon Hackfleisch (ungewürzt und zubereitet)
- davon rohe Bratwürste

Fleischerzeugnisse aus Geflügelfleisch

Fischerzeugnisse, Krusten-, Schalen- und
Weichtiere

Milcherzeugnisse

Speiseeis

Eier, Eiprodukte, Eizubereitungen

Feine Backwaren

Teigwaren

Fertigerzeugnisse, Suppen

Mayonnaisen, Feinkostsalate

diätetische Lebensmittel, Kindernahrung

verzehrfertig vorzerkleinertes Gemüse, 
Mischsalate

Pilze, Pilzerzeugnisse

Gewürze, Würzmittel

Kräuter- und Früchtetee

Ölsamen

Sonstiges

Tupferproben

Anzahl der
Untersuchungen

Nachweise

Anzahl %

Mikrobiologische Untersuchungen

Nach wie vor ist Geflügelfleisch besonders häufig

mit Salmonellen kontaminiert. Mit 9,6 % ist die

Nachweisrate ähnlich hoch wie in den vergange-

nen Jahren (2004: 8,4 %). Bei Hackfleisch und

Hackfleischzubereitungen ist ein leichter Rück-

gang der positiven Salmonellennachweise zu ver-

zeichnen, ebenso bei Rohwürsten (vgl. Tabelle

27, Fleischerzeugnisse, anders stabilisiert). Die

untersuchten Warengruppen Milch und Milcher-

zeugnisse, Speiseeis, diätetische Lebensmittel

und Kindernahrung waren frei von Salmonellen,

was positiv zu bewerten ist, da gerade derartige

Produkte von sensiblen Verbrauchergruppen, wie

z. B. Kleinkindern, verzehrt werden. Bei der Wa-

rengruppe Eier, Eiprodukte und Eizubereitungen

(1,9 %) wurden im Vergleich zum vergangenen

Jahr (0,4 %) häufiger Salmonellen nachgewie-

sen. 

Die isolierten Salmonellenserovare und deren

Verteilung auf die Produktgruppen sind in Tabelle

28 aufgeführt. Das Serovar Salmonella Typhimu-

rium machte mit einer Nachweisrate von 23 %

den größten Anteil aus. Dabei konnte Salmonella

Typhimurium insbesondere in Rind- und Schwei-

nefleisch sowie daraus hergestellten Erzeugnis-

sen isoliert werden. Das Serovar Salmonella

Enteritidis, das mit 19,5 % an zweiter Stelle der
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2 2 2,3

1 1 1,1

2 2 2,3

1 1 1,1

1 8 8 17 19,5

1 1 1,1

1 1 1,1

8 8 9,2

3 3 3,4

1 1 1,1

1 1 1,1

1 1 1,1

1 1 1,1

4 4 4,6

1 1 1,1

4 4 4,6

1 1 1,1

1 1 1,1

1 1 1,1

12 2 5 1 20 23,0

2 1 3 3,4

5 1 6 6,9

1 1 1,1

2 1 1 4 4,6

1 1 1,1

25 4 43 10 1 2 2 87*

Serovar

S. Agona

S. Blukowa

S. Brandenburg

S. Derby

S. Enteritidis

S. Hadar

S. Heidelberg

S. Indiana

S. Infantis

S. Livingstone

S. Manhattan

S. Mbandaka

S. Ohio

S. Paratyphi B
d-Tartrat pos.

S. Rissen

S. Saintpaul

S. Schwarzen-
grund

S. Stanley

S. Thompson

S. Typhimurium

S. Typhimurim
var. Copenhagen

S. Gruppe B
Monophasisch

S. Gruppe J
Monophasisch

S. Subspez. I

S. spp.

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

Tabelle 28:  Auswertung der Häufigkeit der nachgewiesenen Salmonellenserovare

Fleisch,
Fleischer-  
zeugnisse

Wild,
Wild-
fleischer-
zeugnisse

Geflügel,
Geflügel-
fleischer-
zeugnisse

Eier,
Eiprodukte

Feinkost-
salate

Ölsamen Pilze,
Pilzerzeug-
nisse

Gesamt Anteil des
Serovars
in % 

Häufigkeit stand, war hauptsächlich in Geflügel-

fleisch sowie in Eiern bzw. auf der Eischale nach-

weisbar. An dritter Stelle folgte Salmonella India-

na mit 9,2 %, das ebenfalls aus Geflügelfleisch

isoliert wurde.

* Bei mehreren Proben wurden 2 unterschiedliche Salmonellenserovare isoliert. Daher differiert die Anzahl der Salmonellenserovare

mit der Anzahl der Nachweise in der Tabelle 28.



107

Listerien

Listerien sind grampositive Stäbchenbakterien,

die ubiquitär verbreitet sind und sowohl im Ober-

flächenwasser, im Erdboden wie auch in den ver-

schiedenen Geweben der Nutztiere vorkommen.

Deshalb ist mit Listerien in rohen pflanzlichen Le-

bensmitteln ebenso zu rechnen wie in vielen ro-

hen Lebensmitteln tierischer Herkunft. Unter den

7 Listeriaspezies gilt Listeria monocytogenes

(L. m.) als die weitaus bedeutendste humanpatho-

gene Spezies. Die Aufnahme von Listerien führt

bei immunkompetenten Menschen selten zu einer

Infektion und noch seltener zu einer Erkrankung,

die meist als leichte, uncharakteristische fieber-

hafte Reaktion verläuft. Bei immungeschwäch-

ten Personen können deutliche grippeähnliche

Symptome verbunden mit Durchfall und Erbre-

chen bis hin zu schweren Krankheitsverläufen

in Form einer Septikämie oder Meningitis auf-

treten. Um das Risiko einer Listerieninfektion zu

minimieren, sind die Hitzebehandlung von Le-

bensmitteln tierischer Herkunft sowie das gründ-

liche Waschen von Obst, Gemüse und Salaten

als küchentechnische Maßnahmen geeignet.

In der Tabelle 29 sind die Ergebnisse der Untersu-

chungen auf Listeria monocytogenes aufgelistet.

Mikrobiologische Untersuchungen

422 67 15,9 0 7

205 41 20,0 0 2
38 17 44,7 0 4

27 2 7,4 0 1

20 3 15,0 0 0

309 30 9,7 0 1
253 29 11,5 0 0

825 0 0 0 0

124 0 0 0 0

179 12 6,7 0 1

348 13 3,7 0 0

350 0 0 0 0

3 0 0 0 0

139 0 0 0 0

Probenart

Fleisch, Fleischerzeugnisse,
Fleischzubereitungen

- davon Hackfleisch
- davon Bratwürste

Geflügelfleisch,
Geflügelfleischerzeugnisse

Wildfleisch,
Wildfleischerzeugnisse

Wurstwaren
- davon Rohwurst

Milch, Milchprodukte

Speiseeis

Fisch, Fischerzeugnisse, 
Krusten-, Schalen- und 
Weichtiere

Feinkostsalate,
Feinkosterzeugnisse

Feine Backwaren

diätetische Lebensmittel, 
Kindernahrung

vorzerkleinertes Gemüse

Tabelle 29:  Untersuchungen auf Listeria monocytogenes

Anzahl der
untersuch-
ten Proben

Nachweis von Listeria
monocytogenes

Anzahl %

Keimzahl
in KbE/g bzw. KbE/ml

≥ 102 bis <103< 102
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Die Anzüchtung erfolgt in einem zweistufigen

kulturellen Anreicherungsverfahren mit anschlie-

ßender An- bzw. Abwesenheitsprüfung. In 129

Proben konnte Listeria monocytogenes nachge-

wiesen werden. Zur rechtlichen Beurteilung eines

Lebensmittels, in dem L. m. nachgewiesen wur-

de, werden die vom BgVV im Juli 2000 heraus-

gegebenen „Empfehlungen zur Untersuchung,

Maßnahmen und Beurteilung für die amtliche

Lebensmitteluntersuchung“ herangezogen. Hier-

bei spielt sowohl die Art des Lebensmittels, die

ermittelten Keimzahlen an L. m. sowie die Aufbe-

wahrungsbedingungen und Verkehrsfristen eine

Rolle. Bei der Mehrzahl der Proben, bei denen

L. m. nachgewiesen werden konnte, handelte es

sich um nicht verzehrfertige Lebensmittel, die

bestimmungsgemäß vor dem Verzehr erhitzt wer-

den. Hier sind insbesondere die rohen Bratwürste

zu nennen, die zu 44,7 % mit L. m. kontaminiert

waren. Das parallel zum Anreicherungsverfah-

ren durchgeführte quantitative Nachweisverfah-

ren erlaubt eine Aussage über die Höhe der

Keimbelastung an Listeria monocytogenes. Ver-

zehrfertige Lebensmittel mit L.-m.-Keimgehalten

über 102 KbE/g dürfen nicht in den Verkehr ge-

bracht werden. Das betraf eine Probe Paste-

tenaufschnitt sowie eine Probe geräucherter,

schwarzer Heilbutt. Bei 2 Proben Hackfleisch

wurde eine L.-m.-Keimzahl von 1,0 x 102 KbE/g

nachgewiesen. Unter Berücksichtigung der me-

thodisch bedingten Streuung des Ergebnisses

konnte auf eine Beanstandung verzichtet werden,

jedoch ergingen Hinweise zur Rückverfolgung

und zur Kontrolle der betrieblichen Maßnahmen.

Keimgehalte über 103 KbE/g bzw. KbE/ml Le-

bensmittel wurden nicht festgestellt.

Im Rahmen des Koordinierten Überwachungs-

programmes der EU gelangten 36 vorverpackte,

gemischte, rohe Gemüsesalate mit einem Zusatz

an Lebensmitteln tierischer Herkunft zur Untersu-

chung auf L. m. Die Salate setzten sich hinsicht-

lich ihres Anteiles an Lebensmitteln tierischer

Herkunft folgendermaßen zusammen:

• 22-mal Salate mit Anteilen von Kochpökelwa-

ren (davon 8-mal zusätzlich mit Käse)

• 9-mal Salate mit Fischanteilen (Thunfisch)

• 3-mal Salate mit Käse

• 2-mal Salate mit Eizusatz (davon einmal

zusätzlich mit Käseanteil).

In keiner der Proben war L. m. im Anreicherungs-

verfahren nachweisbar.

Campylobacter

Campylobacter sind nach den Salmonellen die

häufigsten bakteriellen Enteritiserreger. Als

Hauptquellen für die Infektion gelten Lebensmittel

tierischer Herkunft (insbesondere Geflügelpro-

dukte). Die meisten der Campylobacter-Infektio-

nen des Menschen sind auf die thermophilen

Spezies Campylobacter jejuni oder seltener Cam-

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Jahr 2005

21 1 4,8 0 0

93 1 1,1 0 0

36 0 0 0 0

2.896 129 4,5 0 10

Probenart

Fertiggerichte, Suppen, 
Soßen

Sonstiges

Tupfer

Anzahl der
untersuch-
ten Proben

Nachweis von Listeria
monocytogenes

Anzahl %

Keimzahl
in KbE/g bzw. KbE/ml

≥ 102 bis <103< 102
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pylobacter coli zurückzuführen. Andere Arten

werden nur in Einzelfällen isoliert.

Campylobacter spp. sind relativ empfindliche Kei-

me. Sie werden bei Temperaturen, wie sie beim

Erhitzen auftreten, sehr schnell abgetötet und

sterben durch herkömmliche Konservierungs-

maßnahmen wie Säuerung, Trocknung oder Sal-

zung ab. Sie sind obligat mikroaerophil und kön-

nen sich in Lebensmitteln nicht vermehren. Es

wird davon ausgegangen, dass die minimale In-

fektionsdosis zur Auslösung einer Campylobac-

teriose sehr gering ist. Campylobacter, die sich

hauptsächlich an der Oberfläche der Produkte

befinden, können durch Hygienefehler bei der

Zubereitung und durch Kreuzkontamination dahin

gelangt sein und zur Infektion des Verbrauchers

führen.

Die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 30

zusammengefasst. Sie bestätigen erneut, dass

Geflügelfleisch das Hauptreservoir für Campy-

lobacter darstellt. In 42,5 % der Proben wurden

thermophile Campylobacter nachgewiesen.

Probenart

Geflügelfleisch, einschließlich 
Fleischerzeugnisse mit Geflügelfleisch 

Fleisch, Fleischzubereitungen und 
Fleischerzeugnisse 

- davon Hackfleisch

Wild und Wilderzeugnisse

Milch und Milchprodukte

Tabelle 30:  Untersuchungen auf Campylobacter

Anzahl der
Untersuchungen 

Anzahl der
Nachweise

288 137

10 0

2 0

8 0

16 0

322 137

Mikrobiologische Untersuchungen

Verotoxinbildende Escherichia coli

Escherichia coli sind normale Darmbewohner bei

Mensch und Tier. Kann bei einem Escherichia coli

Verotoxin nachgewiesen werden, wird er als ver-

otoxinbildender E. coli (VTEC) bezeichnet. Nach

positivem Verotoxinnachweis in einem Lebens-

mittel erfolgen die kulturelle Anzüchtung des Er-

regers, ein molekularbiologischer Nachweis des

so genannten Anheftungsgens (eae A) und des

Hämolysin-Gens (hly A) sowie eine Serotypisie-

rung des isolierten Stammes.

Wiederkäuer einschließlich Wildwiederkäuer wer-

den als das Hauptreservoir für VTEC angesehen.

Besonders roh verzehrbare Lebensmittel gelten

in diesem Sinne als riskant. Das betrifft außer

Lebensmitteln tierischer Herkunft auch pflanz-

liche Lebensmittel, wenn sie z. B. mit konta-

miniertem Wasser oder Fäzies in Berührung

kommen. Ein weiterer Infektionsweg ist die Über-

tragung von Mensch zu Mensch über einen

symptomlosen Ausscheider.

In den nachfolgenden Tabellen ist die Anzahl

der auf VTEC untersuchten sowie der VTEC-po-

sitiven Proben einschließlich deren Differenzie-

rungsergebnisse dargestellt.



1 1 0 1 O91:H21

1 0 1 1 O26:H11

1 0 0 0 O74:H52

1 0 0 1 On.t.:H19

1 1 0 0 O6:H10

0 1 0 1 O21:H21

110

Probenart

Fleisch vom Rind

Hasenschulter

Hirschgulasch

Hirschmedaillons

Hirschgulasch

Hirschblatt

Tabelle 32: Differenzierungsergebnisse von VTEC-positiven Isolaten

Verotoxin 1 Verotoxin 2 eaeA hlyA Serotyp

47 0
11 0
9 0

15 0
11 0
1 0

35 0
6 0

14 0
2 0
1 0
3 0
9 0

59 1
48 1
1 0

10 0

109 11
60 4
11 1
11 2
18 2
4 0
1 0
1 0
3 2

29 0

14 0
15 0

37 0

316 12
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Lebensmittel

Rohmilch
davon Stutenmilch, frisch

Stutenmilch, lyophilisiert
Kuhmilch
Ziegenmilch
Schafsmilch

Käse
davon Rohmilchkäse (Rind)

Rohmilchkäse (Ziege)
Rohmilchkäse (Schaf)
Frischkäse
Sauermilchkäse, Weichkäse
Schnittkäse, Hartkäse

Fleisch (außer Wild)
davon Rind

Rind und Schwein (gemischt)
Schaf

Wild 
davon Hirsch

Hase
Wildschwein
Reh
Damwild
Rotwild
Wildtaube
Wildfleisch gemischt

Fleischzubereitungen/Rohfleisch
zerkleinert/HflVO
davon Rindhackfleisch/Schabefleisch

Hackfleisch, gemischt

Rohwurst (auch vom Wild)

Tabelle 31 :  Verotoxinnachweis in Lebensmitteln

Anzahl der
untersuchten

Proben

Anzahl der
Proben mit positivem
Verotoxinnachweis
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Bei allen Proben, in denen VTEC nachgewiesen

werden konnte, handelte es sich um Lebens-

mittel, die vor dem Verzehr einer Hitzebehand-

lung unterzogen werden. Vorrangig erfolgte der

Nachweis des Erregers bei Wildwiederkäuer-

fleisch. Es wurden aber auch VTEC-Erreger aus

Rind- bzw. Wildschweinfleisch sowie aus einer

Probe Hasenschulter isoliert. 2 Proben Wildedel-

gulasch mit positivem Befund enthielten Fleisch

verschiedener Wildarten. Daher war die Zuord-

nung der Proben zu einer Tierart nicht möglich. In

den untersuchten Proben Rohmilch und Roh-

milcherzeugnisse konnten keine VTEC-Keime

nachgewiesen werden. Der aus der Probe Ha-

senschulter isolierte VTEC-Stamm wies sowohl

das Anheftungsgen (eae A) als auch das Hämoly-

sin-Gen (hly A) auf, die beide als Virulenzfaktoren

gewertet werden. Der in dieser Probe nachgewie-

sene Serotyp O26:H11 ist relativ weit verbreitet

und konnte schon bei Infektionen des Menschen

nachgewiesen werden.

Mikrobiologische Untersuchungen

1 0 0 0 On.t.:H14
1 1 0 1 O46:H38

0 1 0 1 O174:H8

1 0 0 1 On.t.:H-

1 0 0 1 On.t.:H45

0 1 0 1 On.t.:H48

0 1 0 1 O179:H8

Probenart

Wildschweingulasch

Fleisch vom Wildschwein

Rehgulasch

Rehgulasch

Wildedelgulasch, 
gemischt

Wildedelgulasch, 
gemischt

Verotoxin 1 Verotoxin 2 eaeA hlyA Serotyp
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Im Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicher-

heit und Verbraucherschutz wurden im Berichts-

jahr 16.582 amtliche Proben Lebensmittel, Tabak-

erzeugnisse, kosmetische Mittel und sonstige

Bedarfsgegenstände untersucht. Davon waren

1.101 Proben auf Grund von Verstößen gegen

die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen bean-

standet worden. Mit 6,6 % entspricht die Bean-

standungsquote der des Jahres 2004 und bleibt

auf niedrigem Niveau. Das ist ein Zeichen dafür,

dass die Erzeuger und auch der Handel in der

Regel ihren Sorgfaltspflichten nachkommen und

die Rechtsbestimmungen einhalten.

64 der eingereichten 183 Beschwerden waren

berechtigt. Zumeist wurden die Proben wegen

sensorischer und mikrobiologischer Abweichun-

gen oder Verunreinigungen als nicht zum Verzehr

geeignet beurteilt. Die Beanstandungsquote von

Beschwerdeproben lag mit 35 % etwa in der Grö-

ßenordnung des Vorjahres.

Als „geeignet, die Gesundheit zu schädigen“

mussten 20 Proben beurteilt werden. Dabei han-

delte es sich hauptsächlich um Fleischerzeug-

nisse und Wurstwaren zum Rohverzehr, die mit

Salmonellen kontaminiert waren. Eine im Zusam-

menhang mit einer Erkrankung eingesandte Pro-

be Räucherlachs wurde auf Grund des stark er-

höhten Histamingehaltes beanstandet. Bei See-

algen war die für Jod festgelegte Höchstmenge

um mehr als das 100-fache überschritten. Sie

stellten damit ein Risiko für die menschliche Ge-

sundheit dar.

Auch 2005 waren Kennzeichnungsmängel wie

fehlerhafte Angaben bei der Verwendung von Zu-

satzstoffen (u. a. von Süß- und Farbstoffen so-

wie Konservierungsmitteln), irreführende Angaben

zur Zusammensetzung oder Zweckbestimmung,

fehlerhafte Verkehrsbezeichnungen oder das

Fehlen von Losnummer bzw. Mindesthaltbar-

keitsdatum die häufigsten Gründe für Beanstan-

dungen.

Auf Rückstände von Pflanzen- und Vorrats-
schutzmitteln wurden 528 Proben untersucht.

Die Warengruppen Frischobst und Frischgemüse

bildeten den Schwerpunkt der Untersuchungen.

Auf Grund von Überschreitungen der zulässigen

Rückstandshöchstmengen waren 5 Proben zu

beanstanden. 

Auffällige Gehalte an toxischen Schwermetallen
wurden nur vereinzelt nachgewiesen. So fielen

2 Proben Bratlinge und eine Probe Wildschwein-

fleisch durch erhöhte Bleikonzentrationen auf.

Ein Milchkrug aus Keramik, Trinkgläser sowie

eine Probe Holzspielwaren wiesen eine zu hohe

Bleilässigkeit auf.

Die in verschiedenen Lebensmitteln, insbesonde-

re Obst und Gemüse, ermittelten Nitratgehalte
lagen im gesetzlich zulässigen Bereich. 

Mykotoxine sind Stoffwechselprodukte bestimm-

ter Schimmelpilzarten, die auf Grund ihrer toxi-

schen Wirkung ein gesundheitliches Risiko dar-

stellen, wenn damit kontaminierte Lebensmittel

verzehrt werden. Da es gegenwärtig nicht mög-

lich ist, durch Verbesserung der Produktions- und

Lagerbedingungen das Auftreten von Mykotoxi-

nen in Lebensmitten vollständig zu verhindern,

wird im Interesse eines vorbeugenden Gesund-

heitsschutzes eine Minimierung der Kontamina-

tion mit Mykotoxinen angestrebt. Zum Schutz des

Verbrauchers wurden gesetzliche Höchstmengen

festgelegt. Von den 864 im Jahr 2005 untersuch-

ten Proben waren 8 Proben wegen erhöhter Afla-

toxingehalte zu beanstanden. Bei 2 Proben Ge-

Zusammenfassung

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

treide und einer Probe Mischbrot kam es zur

Überschreitung der für Ochratoxin festgelegten

Höchstmenge.

Im Rahmen des bundesweiten Lebensmittel-
Monitorings kamen 135 Proben zur Untersu-

chung. Sie wurden auf Pflanzenschutzmittelrück-

stände, Umweltkontaminanten, toxische Schwer-

metalle, Mykotoxine sowie Nitrat untersucht. Zu

Überschreitungen der gesetzlich festgelegten

Höchstmengen kam es nicht.

Nach den Vorgaben des Nationalen Rück-
standskontrollplanes wurden lebende und ge-

schlachtete Tiere sowie tierische Erzeugnisse auf

pharmakologisch wirksame Stoffe, Umweltkonta-

minanten, Schwermetalle, Mykotoxine und Farb-

stoffe untersucht. Zu Beanstandungen bestand

kein Anlass.

Lebensmittelinfektionen und -intoxikationen
werden durch Bakterien bzw. deren Stoffwech-

selprodukte hervorgerufen, verlaufen meist akut

und betreffen, da sie häufig im Rahmen von

Gemeinschaftsverpflegung auftreten, oft größere

Menschengruppen. Da vor allem Lebensmittel

tierischer Herkunft Auslöser derartiger Erkran-

kungen sind, muss der Verbraucherschutz be-

reits bei der Primärproduktion beginnen. So wird

die Verdrängung der Zoonoseerreger aus den

Tierbeständen heute als eine wichtige Maßnah-

me des vorbeugenden Gesundheitsschutzes be-

trachtet.

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersu-

chungen zeigen, dass nach wie vor Lebensmittel

mit Krankheitserregern, z. B. Salmonellen, Liste-

rien, Camphylobacter und VTEC, kontaminiert

sein können. 

Die durchschnittliche Nachweisrate von Salmo-

nellen lag mit 1,2 % auf ähnlichem Niveau wie im

Jahr 2004. Besonders hoch war wiederum Geflü-

gelfleisch (9,6 %) mit Salmonellen kontaminiert. 

Der Anteil der mit Listeria monocytogenes kon-

taminierten Proben lag bei 4,5 % und war damit

mehr als doppelt so hoch wie 2004. Fleisch und

Fleischerzeugnisse waren am höchsten mit

Listeria monocytogenes belastet. Campylobac-

ter wurde besonders häufig in Geflügelfleisch

(42,5 %) nachgewiesen. In 3,8 % der untersuch-

ten Proben gelang ein positiver Verotoxinnach-

weis.

Die Ergebnisse der umfangreichen Untersuchun-

gen von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und

Bedarfsgegenständen dokumentieren ein hohes

Niveau des Verbraucherschutzes in Thüringen.

Dies konnte erreicht werden, weil die Kontrollen

mit hoher fachlicher Kompetenz und Effizienz von

den Mitarbeitern des Thüringer Landesamtes für

Lebensmittelsicherheít und Verbraucherschutz im

engen Zusammenwirken mit den Lebensmittel-

und Veterinärüberwachungsämtern durchgeführt

wurden. 
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Behörde Anschrift Telefon Telefax
E-Mail

Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Werner-Seelenbinder-Straße 6 0361 3798500 3798850
Gesundheit 99096 Erfurt poststelle@tmsfg.thueringen.de

Landratsamt des Landkreises Altenburger Land Zeitzer Straße 76 a 03447 586708 586706
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 04600 Altenburg veterinaerwesen@altenburgerland.de

Landratsamt des Ilm-Kreises Kauffbergstraße 11 03628 738631 738632
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99310 Arnstadt vluea@ilm-kreis.de

Landratsamt des Wartburgkreises Ernst-Thälmann-Straße 68 03691 795610 795612
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99817 Eisenach veterinaerwesen@wartburgkreis.de

Landratsamt des Landkreises Gotha Mauerstraße 20 03621 214901 214912
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99867 Gotha veterinaer@kreis-gth.de

Landratsamt des Landkreises Greiz Goethestraße 17 036628 47108 47111
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 07937 Zeulenroda Veterinaeramt@landkreis-greiz.de

Landratsamt des Landkreises Hildburghausen Wiesenstraße 18 03685 445461 445502
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 98646 Hildburghausen veterinaeramt@lrahbn.thueringen.de

Landratsamt des Eichsfeldkreises Steinweg 2 03605 512349 501485
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 37327 Leinefelde veterinaeramt@kreis-eic.de

Landratsamt des Landkreises  Schmalkalden-Meiningen Obersthäuser Platz1 03693 485169 485256
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 98574 Schmalkalden vet.amt@lra-sm.thueringen.de

Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises An der Alten Post 3 03603 802522 802521
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99974 Bad Langensalza stefan.schulze@lrauh.thueringen.de

Landratsamt des Landkreises Nordhausen Behringstraße 3 03631 91150 911103
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99734 Nordhausen veterinaeramt@lrandh.thueringen.de

Landratsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12 03672 823732 823734
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 07407 Rudolstadt veterinaeramt@kreis-slf.de

Landratsamt des Saale-Orla-Kreises Oschitzer Straße 4 03663 488198 488471
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 07907 Schleiz veterinaeramt@lrasok.thueringen.de

Landratsamt des Kyffhäuserkreises Edmund-König-Straße 7 03632 741461 741462
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99706 Sondershausen vet@kyffhaeuser.de

Landratsamt des Landkreises Sonneberg Schießhausstraße 43 03675 804036 804037
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 96515 Sonneberg veterinaeramt@lkson.de

Landratsamt des Landkreises Sömmerda Wielandstraße 4 03634 354533 354535
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99610 Sömmerda vet-amt@lra- soemmerda.de

Zweckverband Jena-Saale-Holzland-Kreis Kirchweg 18 036428  5409840 13391
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 07646 Stadtroda info@zvl.thueringen.de

Stadtverwaltung Erfurt Johannesstraße 171/173 0361 6551380 6551399
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99084 Erfurt veterinaeramt@erfurt.de

Stadtverwaltung Gera Gagarinstraße 68 0365 8383571 8383575
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 07549 Gera veterinaeramt.gera@web.de

Stadtverwaltung Suhl Friedrich-König-Straße 64 03681 742992 742996
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 98527 Suhl veterinaer-lebensmittelueberwachung@stadtsuhl.de

Stadtverwaltung Weimar Friedensstraße 2 03643 902828 502166
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99423 Weimar veterinaeramt-weimar@web.de

Landratsamt des Landkreises Weimarer Land, Bahnhofstraße 28 03644 540301 540309
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 99510 Apolda veterinaer@lraap.thueringen.de

Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit Tennstedter Straße 8/9 0361 37743002 37743010
und Verbraucherschutz 99947 Bad Langensalza poststelle@tllv.thueringen.de

Adressen der Lebensmittelüberwachungsbehörden in Thüringen
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AVVFIH Allgemeine Verwaltungsvorschrift Fleischhygiene

BGA Bundesgesundheitsamt, Nachfolgeeinrichtung BgVV

BgVV Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin

(heute BVL und BfR)

BfR Bundesinstitut für Risikobewertung

BSE Bovine spongiforme Enzephalopathie (schwammartige Hirnkrankheit der Rinder)

BU Bakteriologische Fleischuntersuchung

BÜP bundesweiter Überwachungsplan

BVL Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

DDT Dichlordiphenyltrichlorethan (das bekannteste Insektizid)

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e. V. 

DIN Deutsche Industrie-Norm

DNA Desoxy-Ribonuklein-Säure

DON Deoxynivalenol

E. coli Escherichia Coli

EN Euronorm

EU Europäische Union

EU-Zulassung Zulassung eines Lebensmittelherstellers oder -händlers für den Binnenmarkt 

der Europäischen Union

EWG und EG Europäische (Wirtschafts-) Gemeinschaft

FIHG Fleischhygienegesetz

FlHV Fleischhygiene-Verordnung

GefStoffV Gefahrstoffverordnung

GVO gentechnisch veränderte Organismen

HACCP-Konzept Hazard Analysis and Critical Control Points = Risikoanalyse und kritische 

Kontrollpunkte, d. h. Konzept für Eigenkontrollen bei der Herstellung von 

Produkten aller Art. 

HCH Hexachlorcyclohexan

HMF Hydroxymethylfurfural

HPLC High Performance Liquid Chromatografie 

(Hochleistungs-Flüssigkeitschromatografie)

Abkürzungsverzeichnis
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IKW Industrieverband Körperpflege und Waschmittel e. V. 

KbE Koloniebildende Einheiten

KosmV Verordnung über kosmetische Mittel 

KÜP Koordiniertes Überwachungsprogramm der Europäischen Union 

für die amtliche Lebensmittelüberwachung 

LFGB Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

LMBG Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz

LMHV Lebensmittelhygiene-Verordnung

LC-MSMS Liquid-Chromatografie-Tandem-Massenspektrometer

L. m. Listeria monocytogenes

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Gruppe chemischer Substanzen 

mit gleicher chemischer Grundstruktur, die in Lebensmitteln Schadstoffe darstellen

PCB Polychlorierte Biphenyle

QUID Quantitative Ingredients Declaration (quantifizierte Inhaltsdeklaration)

RASFF Rapid-Alert-System for Food and Feed 

(EU-Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel)

RHmV Rückstands-Höchstmengenverordnung 

NLV Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung

S. Salmonella

SAL Staatliche Anerkennungsstelle für die Lebensmittelüberwachung Wiesbaden 

spp. Subspezies

TL-Messung Thermolumineszens-Messung

TLLV Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz

TMSFG Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit

TSE Transmissible Spongiforme Enzephalopathie 

(auf andere Tierarten übertragbare schwammartige Hirnkrankheit)

VLÜÄ Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter

VO Verordnung

VTEC Verotoxinbildender Escherichia coli

WeinG Weingesetz

WeinV Weinverordnung


